
ISSN 0376-9453Amtsblatt L 313

der Europäischen Gemeinschaften 35. Jahrgang

30. Oktober 1992

Ausgabe
in deutscher Sprache Rechtsvorschriften

Inhalt I Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte

Verordnung (EWG) Nr. 3124/92 des Rates vom 26. Oktober 1992 zur Ände
rung der Verordnung (EWG) Nr. 1696/71 über die gemeinsame Marktorgani
sation für Hopfen 1

Verordnung (EWG) Nr. 3125/92 des Rates vom 26. Oktober 1992 zur Rege
lung der Einfuhr von Erzeugnissen des Schaf- und Ziegenfleischsektors mit
Ursprung in Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Slowenien, Montenegro,
Serbien und in der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien 3

Verordnung (EWG) Nr. 3126/92 der Kommission vom 29. Oktober 1992 zur Festset
zung der auf Getreide, Mehle, Grobgrieß und Feingrieß von Weizen oder Roggen
anwendbaren Einfuhrabschöpfungen 5

Verordnung (EWG) Nr. 3127/92 der Kommission vom 29. Oktober 1992 zur Festset
zung der Prämien, die den Einfuhrabschöpfungen für Getreide, Mehl und Malz
hinzugefügt werden 7

Verordnung (EWG) Nr. 3128/92 der Kommission vom 29. Oktober 1992 zur Ausset
zung der Vorausfestsetzung von Ausfuhrerstattungen für bestimmte Getreide- und
Reiserzeugnisse, die in Form von nicht unter Anhang II des Vertrages fallenden
Waren ausgeführt werden 9

Verordnung (EWG) Nr. 3129/92 der Kommission vom 29. Oktober 1992 zur Festset
zung der Mindestabschöpfungen bei der Einfuhr von Olivenöl sowie der Einfuhrab
schöpfungen für andere Erzeugnisse des Olivenölsektors 10

Verordnung (EWG) Nr. 3130/92 der Kommission vom 29. Oktober 1992 zur Festle
gung von Sicherungsmaßnahmen betreffend die vom 19. bis 23 . Oktober 1992
bezüglich Spanien eingereichten Anträge auf EHM-Lizenzen im Sektor Milch und
Milcherzeugnisse mit Herkunft aus der Zehnergemeinschaft 13

Verordnung (EWG) Nr. 3131 /92 der Kommission vom 29. Oktober 1992 zur Einfüh
rung einer Ausgleichsabgabe und zur Aussetzung des Präferenzzolls bei der Einfuhr
von frischen Zitronen mit Ursprung in der Türkei 14

Verordnung (EWG) Nr. 3132/92 der Kommission vom 29. Oktober 1992 zur Festset
zung der Ausfuhrerstattungen für Malz 16

Preis : 14 ECU (Fortsetzung umseitig)

Bei Rechtsakten, deren Titel in magerer Schrift gedruckt sind, handelt es sich um Rechtsakte der laufenden Verwaltung im Bereich der
Agrarpolitik, die normalerweise nur eine begrenzte Geltungsdauer haben.
Rechtsakte, deren Titel in fetter Schrift gedruckt sind und denen ein Sternchen vorangestellt ist, sind sonstige Rechtsakte.



Inhalt (Fortsetzung) * Verordnung (EWG) Nr. 3133/92 der Kommission vom 29. Oktober 1992 zur
Staffelung der Einfuhrpreise für Obst und Gemüse mit Ursprung in Dritt
ländern des Mittelmeerraums 18

* Verordnung (EWG) Nr. 3134/92 der Kommission vom 29. Oktober 1992 mit
zusätzlichen Bestimmungen zum ergänzenden Handelsmechanismus (EHM)
für Tomaten, Salat, Endivie Eskariol, Karotten , Artischocken, Tafeltrauben
und Melonen im Handel zwischen Spanien und der Gemeinschaft in ihrer
Zusammensetzung am 31 . Dezember 1985 21

* Verordnung (EWG) Nr. 3135/92 der Kommission vom 29. Oktober 1992 zur
Festsetzung der Referenzpreise für Artischocken für das Wirtschaftsjahr
1992/93 23

* Verordnung (EWG) Nr. 3136/92 der Kommission vom 29. Oktober 1992 zur
Festsetzung der Referenzpreise für Endivie Eskariol für das Wirtschaftsjahr
1992/93 25

* Verordnung (EWG) Nr. 3137/92 der Kommission vom 29. Oktober 1992 zur
Festsetzung der Referenzpreise für Mandarinen, einschließlich Tangerinen
und Satsumas, Wilkings und andere ähnliche Kreuzungen von Zitrus
früchten, ausgenommen Clementinen, für das Wirtschaftsjahr 1992/93 ... 27

* Verordnung (EWG) Nr. 3138/92 der Kommission vom 29. Oktober 1992 zur
Festsetzung der Referenzpreise für Kopfsalat für das Wirtschaftsjahr 1992/93 29

* Verordnung (EWG) Nr. 3139/92 der Kommission vom 29. Oktober 1992 zur
Festsetzung der für das Wirtschaftsjahr 1992/93 auf Spanien und Portugal
anwendbaren gemeinschaftlichen Angebotspreise für Artischocken 31

* Verordnung (EWG) Nr. 3140/92 der Kommission vom 29. Oktober 1992 zur
Festsetzung der für das Wirtschaftsjahr 1992/93 auf Spanien und Portugal
anwendbaren gemeinschaftlichen Angebotspreise für Endivie Eskariol .... 33

* Verordnung (EWG) Nr. 3141/92 der Kommission vom 29. Oktober 1992 zur
Festsetzung der für das Wirtschaftsjahr 1992/93 auf Spanien und Portugal
anwendbaren gemeinschaftlichen Angebotspreise für Kopfsalat 35

* Verordnung (EWG) Nr. 3142/92 der Kommission vom 29. Oktober 1992 zur
Festsetzung des für das Wirtschaftsjahr 1992/93 auf Spanien und Portugal
anwendbaren gemeinschaftlichen Angebotspreises für Mandarinen,
einschließlich Tangerinen und Satsumas, Wilkings und andere ähnliche
Kreuzungen von Zitrusfrüchten , ausgenommen Clementinen 37

Verordnung (EWG) Nr. 3143/92 der Kommission vom 29 . Oktober 1992 zur Eröff
nung einer Dauerausschreibung für die Festsetzung der Erstattungen bei der Ausfuhr
von Olivenöl vom 1 . November 1992 bis zum 31 . Oktober 1993 39

* Verordnung (EWG) Nr. 3144/92 der Kommission vom 29. Oktober 1992 zur
Wiedereinführung des Zollsatzes für die Waren der Kategorien 16 und 74
(laufende Nummern 40.0160 und 40.0740) mit Ursprung in Indien, dem die
in der Verordnung (EWG) Nr. 3832/90 des Rates vorgesehenen Zollpräfe
renzen gewährt werden 42

* Verordnung (EWG) Nr. 3145/92 der Kommission vom 29. Oktober 1992 zur
Wiedereinführung des Zollsatzes für die Waren der Kategorien 18 , 58 und 59
(laufende Nummern 40.0180, 40.0580 und 40.590) mit Ursprung in Indien,
dem die in der Verordnung (EWG) Nr. 3832/90 des Rates vorgesehenen Zoll
präferenzen gewährt werden 44

* Verordnung (EWG) Nr. 3146/92 der Kommission vom 29. Oktober 1992 zur
Wiedereinführung des Zollsatzes für die Waren der Kategorie 22 (laufende
Nummer 40.0220) mit Ursprung in Indonesien, dem die in der Verordnung
(EWG) Nr. 3832/90 des Rates vorgesehenen Zollpräferenzen gewährt werden 46

(Fortsetzung 3. Umschlagselte)



Inhalt (Fortsetzung) * Verordnung (EWG) Nr. 3147/92 der Kommission vom 29. Oktober 1992 zur
Wiedereinführung des Zollsatzes für die Waren der Kategorie 20 (laufende
Nummer 40.0200) mit Ursprung in Malaysia, dem die in der Verordnung
(EWG) Nr. 3832/90 des Rates vorgesehenen Zollpräferenzen gewährt werden 48

* Verordnung (EWG) Nr. 3148/92 der Kommission vom 29. Oktober 1992 zur
Wiedereinführung des Zollsatzes für die Waren der Kategorie 9 (laufende
Nummer 40.0090) mit Ursprung in Sri Lanka, dem die in der Verordnung
(EWG) Nr. 3832/90 des Rates vorgesehenen Zollpräferenzen gewährt werden 49

* Verordnung (EWG) Nr. 3149/92 der Kommission vom 29. Oktober 1992 mit
Durchführungsbestimmungen für die Lieferung von Nahrungsmitteln aus
Interventionsbeständen zur Verteilung an Bedürftige in der Gemeinschaft 50

Verordnung (EWG) Nr. 3150/92 der Kommission vom 29. Oktober 1992 mit Siche
rungsmaßnahmen betreffend die vom 19. bis 23 . Oktober für die Einfuhr in Portugal
von Milch und Milcherzeugnissen aus der Zehnergemeinschaft und Spanien bean
tragten EHM-Lizenzen 56

Verordnung (EWG) Nr. 3151 /92 der Kommission vom 29 . Oktober 1992 zur Aufhe
bung der Ausgleichsabgabe auf die Einfuhr von Gurken mit Ursprung in Rumänien 57

Verordnung (EWG) Nr. 3152/92 der Kommission vom 29. Oktober 1992 zur Ände
rung der Verordnung (EWG) Nr. 3053/92 zur zweiten Verlängerung der Aussetzung
der Vorausfestsetzung der bei der Einfuhr von Getreide zu erhebenden Abschöpfung 58

Verordnung (EWG) Nr. 3153/92 der Kommission vom 29 . Oktober 1992 zur Festset
zung der Ausfuhrerstattungen für Getreide, Mehle, Grobgrieß und Feingrieß von
Weizen oder Roggen 59

Verordnung (EWG) Nr. 3154/92 der Kommission vom 29 . Oktober 1992 zur Festset
zung der Ausfuhrerstattungen für Getreide- und Reisverarbeitungserzeugnisse .... 63

Verordnung (EWG) Nr. 3155/92 der Kommission vom 29 . Oktober 1992 zur Festset
zung der Ausfuhrerstattungen für Getreidemischfuttermittel 66

II Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte

Rat

92/509/EWG :

* Beschluß des Rates vom 19. Oktober 1992 über den Abschluß des Rahmen
abkommens über Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Wirtschafts
gemeinschaft und der Republik Paraguay 71
Rahmenabkommen über Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Wirtschaftsge
meinschaft und der Republik Paraguay 72

* Unterrichtung über den Zeitpunkt des Inkrafttretens des Rahmenabkom
mens über die Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Wirtschaftsge
meinschaft und der Republik Paraguay, das am 3. Februar 1992 in Brüssel
unterzeichnet wurde 82

Berichtigungen

Berichtigung der Verordnung (EWG) Nr. 3004/92 der Kommission vom 16. Oktober 1992 zur
Festsetzung des Höchstkaufpreises und der im Rahmen der 78. Teilausschreibung des Ankaufs
von Rindfleisch zur Intervention gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 1627/89 ankaufbaren
Mengen (ABl. Nr. L 301 vom 17. 10 . 1992) 83



30. 10 . 92 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 313/ 1

I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EWG) Nr. 3124/92 DES RATES
vom 26. Oktober 1992

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1696/71 über die gemeinsame Markt
organisation für Hopfen

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf Artikel 43,

auf Vorschlag der Kommission ('),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2),

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die der gemeinsamen Marktorganisation für Hopfen
unterliegenden Erzeugnisse sind in Artikel 1 Absatz 3 der
Verordnung (EWG) Nr. 1696/71 (3) definiert. Artikel 2
derselben Verordnung regelt das auf Hopfen und Hopfen
erzeugnisse anwendbare Bescheinigungsverfahren .

Der Handel mit Hopfenerzeugnissen hat seit der Festle
gung der gemeinsamen Marktorganisation für Hopfen
mehr und mehr an Bedeutung gewonnen. Die Bezeich
nungen „Lupulin-angereichertes Hopfenpulver" und
„Hopfenextrakt" sowie die Merkmale der zum freien
Verkehr zugelassenen Hopfenerzeugnisse müssen deshalb
genauer definiert werden.

Artikel 7 der Verordnung (EWG) Nr. 1696/71 legt fest,
welche Voraussetzungen Erzeugergemeinschaften für ihre
Anerkennung zu erfüllen haben. Inzwischen hat sich
herausgestellt, daß die gemeinsame Vermarktung der
Erzeugung ihrer Mitglieder bei mehreren der in der
Gemeinschaft anerkannten Erzeugergemeinschaften auf
große Schwierigkeiten stößt.

Damit sich jedoch die Marktstellung der Erzeuger ver
bessert, sollte den Erzeugergemeinschaften ein Anreiz
gegeben werden, die Erzeugung ihrer Mitglieder
gemeinsam zu vermarkten. Zu diesem Zweck muß die
Erzeugungsbeihilfe für Erzeugergemeinschaften, die nicht
die gesamte Erzeugung ihrer Mitglieder gemeinsam
vermarkten, gekürzt werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Verordnung (EWG) Nr. 1696/71 wird wie folgt geän
dert :

1 . Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe c) erhält folgende
Fassung :
„c) ,Luplin-angereichertes Hopfenpulver' : Das durch

Mahlen des Hopfens nach teilweiser mechanischer
Aussonderung der Blätter, Stengel, Doldenblätter
und Spindeln gewonnene Erzeugnis."

2. Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe d) erhält folgende
Fassung :
„d) .Hopfenextrakt' : Die mit Hilfe von Lösungsmit

teln aus Hopfen oder Hopfenpulver gewonnenen
konzentrierten Erzeugnisse."

3 . Dem Artikel 2 Absatz 2 wird der nachstehende Satz
angefügt :
„Für die in Artikel 1 Absatz 3 Buchstaben b) bis e)
genannten Erzeugnisse wird die Bescheinigung nur
erteilt, wenn der Alpha-Säure-Gehalt dieser Erzeug
nisse mindestens dem des Hopfens entspricht, aus
dem sie gewonnen wurden."

4. In Artikel 7 Absatz 3 erhält der letzte Unterabsatz von
Buchstabe b) folgende Fassung :
„Bis zum 31 . Dezember 1996 können Mitglieder einer
anerkannten Erzeugergemeinschaft ihre Erzeugung mit
Genehmigung der Erzeugergemeinschaft gemäß von
dieser Gemeinschaft festgelegten Regeln und unter der
Aufsicht dieser Gemeinschaft ganz oder teilweise' selbst
vermarkten . Diese Erzeugergemeinschaften wirken
jedoch darauf hin, daß sie spätestens ab 1 . Januar 1997
die gesamte Erzeugung ihrer Mitglieder vermarkten ;"

5. In Artikel 12 Absatz 5 wird folgender Buchstabe ange
fügt :
„c) Für anerkannte Erzeugergemeinschaften, denen
nach Absatz 3 eine Beihilfe gewährt wird und die
nicht die gesamte Erzeugung ihrer Mitglieder
vermarkten, wird der Beihilfebetrag für die Ernte
1992 um 4 %, für die Ernte 1993 um 8 %, für die
Ernte 1994 um 12 %, für die Ernte 1995 um 15 %
und für die Ernte 1996 um 15 % gesenkt. Für das
Jahr 1991 und die Folgejahre werden mindestens

(') ABl. Nr. C 204 vom 3 . 8. 1^1 , b. 4.
0 ABl. Nr. C 67 vom 16. 3 . 1992, S. 234.
(3) ABl. Nr. L 175 vom 4. 8 . 1971 , S. 1 . Verordnung zuletzt geän
dert durch die Verordnung (EWG) Nr. 3577/90 (ABl . Nr. L
353 vom 17. 12. 1990, S. 23).
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ihrem Bericht über das Erntejahr 1994 über die in
Richtung auf eine Vollvermarktung erzielten Fort
schritte.

(*) ABl. Nr. L 148 vom 30. 6 . 1972, S. 13 . Verordnung
zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG)
Nr. 3858/87 (ABl. Nr. L 363 vom 23. 12. 1987, S.
27)."

15 % der einer solchen Gemeinschaft gewährten
Beihilfe von dieser Gemeinschaft für Maßnahmen
nach Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b) Unterabsatz
cc) der Verordnung (EWG) Nr. 1351 /72 (*) der
Kommission vom 28 Juni 1972 über die Anerken
nung von Erzeugergemeinschaften auf dem
Hopfensektor verwendet.
Wenn jedoch die Erzeugergemeinschaft minde
stens die Hälfte der Erzeugung ihrer Mitglieder aus
einer bestimmten Ernte vermarktet, so wird die bis
zum 1 . November 1992 verkaufte Erzeugung bei
der Feststellung, ob die Erzeugergemeinschaft die
gesamte Erzeugung ihrer Mitglieder verkauft hat,
nicht berücksichtigt.
Die Kommission überwacht die Tätigkeit dieser
Erzeugergemeinschaften und berichtet dem Rat in

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröf
fentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemein
schaften in Kraft.

Diese Verordnung ist iü allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Luxemburg am 26. Oktober 1992.

Im Namen des Rates

Der Präsident

J. GUMMER
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 3125/92 DES RATES
vom 26. Oktober 1992

zur Regelung der Einfuhr von Erzeugnissen des Schaf- und Ziegenfleischsektors
mit Ursprung in Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Slowenien, Montenegro,

Serbien und in der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien

chenrechtlicher und gesundheitlicher Fragen bei der
Einfuhr von Rindern, Schweinen, Schafen und Ziegen,
von frischem Fleisch oder von Fleischerzeugnissen aus
Drittländern (4) unberührt —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Verwaltung der Einfuhrregelung nach den Nummern
9 und 10 des Abkommens von 1981 zwischen der Euro
päischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Sozialistischen
Föderativen Republik Jugoslawien über den Handel mit
Schaf- und Ziegenfleisch und nach den Nummern 2 und
3 des Änderungsabkommens von 1990 wird ausgesetzt
und durch die Regelung dieser Verordnung ersetzt.

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf Artikel 113,

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Eine normale, ausgewogene Verwaltung des am 1 . Januar
1981 in Kraft getretenen Abkommens in Form eines
Briefwechsels zwischen der Europäischen Wirtschaftsge
meinschaft und der Sozialistischen Föderativen Republik
Jugoslawien über den Handel mit Schaf- und Ziegen
fleisch (') (nachstehend „Abkommen von 1981 " genannt),
das durch das mit Wirkung vom 1 . Januar 1989 in Kraft
getretene Abkommen von 1990 (2) angepaßt wurde, ist
wegen der seit 1991 im Gebiet dieser Republik eingetre
tenen Ereignisse unmöglich geworden. Die Bildung neuer
Republiken, die von der Gemeinschaft teilweise aner
kannt wurden, hat außergewöhnliche Umstände herbeige
führt, die eine Änderung bei den Bedingungen der
Verwaltung des Abkommens von 1981 rechtfertigen .

Damit im Falle einiger dieser neuen Republiken die
aufgrund des Abkommens von 1981 bestehenden traditio
nellen Handelsströme nicht unterbrochen werden,
empfiehlt es sich, unter Beibehaltung des Abkommens in
seinem Kern die Regelung für seine Verwaltung auszu
setzen und vorübergehend dessen ausschließliche Verwal
tung durch die Gemeinschaft vorzusehen. Die Erteilung
einer Einfuhrlizenz soll daher nicht mehr von der Vorlage
einer jugoslawischen Ausfuhrlizenz abhängig gemacht
werden ; vielmehr sollen die vereinbarten Mengen gerecht
auf die verschiedenen Republiken aufgeteilt werden .

Für die gerechte Aufteilung auf die Republiken bedarf es
bestimmter Regeln zur Kontrolle des Ursprungs der
eingeführten Erzeugnisse.

Diese Verordnung läßt die Verordnung (EWG)
Nr. 1432/92 des Rates vom 1 . Juni 1992 zur Untersagung
des Handels zwischen der Europäischen Wirtschaftsge
meinschaft und den Republiken Serbien und Monte
negro (3) unberührt.

Diese Verordnung läßt ferner die Richtlinie 72/462/EWG
des Rates vom 12. Dezember 1972 zur Regelung tierseu

Artikel 2

( 1 ) Zwecks Einhaltung des Abkommens von 1981 und
insbesondere der darin festgelegten Mengen muß für die
Einfuhr von in dem Abkommen genannten Erzeugnissen
die Einfuhrlizenz gemäß Artikel 15 der Verordnung
(EWG) Nr. 3013/89 des Rates vom 25. September 1989
über die gemeinsame Marktorganisation für Schaf- und
Ziegenfleisch ( s) vorgelegt werden . Voraussetzung für die
Erteilung dieser Einfuhrlizenz ist die Stellung einer
Sicherheit für die Verpflichtung zur Einfuhr während der
Geltungsdauer der Einfuhrlizenz. Erfolgt die Einfuhr
nicht oder nur teilweise in dieser Zeitspanne, so verfällt
diese Sicherheit ganz oder teilweise.

(2) Jedem Antrag auf Erteilung einer Einfuhrlizenz ist
eine Bescheinigung darüber beizufügen, in welcher Repu
blik diese Erzeugnisse ihren Ursprung haben .

(3) Bei der Erteilung von Einfuhrlizenzen für die in
dem Abkommen von 1981 vorgesehenen Erzeugnisse ist
für eine gerechte Aufteilung der Lizenzen auf die
verschiedenen Republiken Sorge zu tragen, insbesondere
unter Berücksichtigung der auf sie jeweils entfallenden
Produktionsmengen.

(4) ABl. Nr. L 302 vom 31 . 12. 1972, S. 28 . Richtlinie zuletzt ge
ändert durch die Richtlinie 89/227/EWG (ABl. Nr. L 93 vom
6. 4. 1989, S. 25).

O ABl. Nr. L 289 vom 7. 10 . 1989, S. 1 . Verordnung zuletzt ge
ändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 2069/92 (ABl. Nr. L
215 vom 30 . 7. 1992, S. 59).

(') ABl . Nr. L 137 vom 23. 5 . 1981 , S. 29 .
O ABl . Nr. L 95 vom 12. 4. 1990, S. 1 .
(') ABl . Nr. L 151 vom 3. 6 . 1992, S. 4.
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(4) Solange das durch die Verordnung (EWG)
Nr. 1432/92 ausgesprochene Verbot in Kraft bleibt,
werden Anträge auf Erteilung einer Einfuhrlizenz für
Erzeugnisse mit Ursprung in Serbien oder Montenegro
zurückgewiesen.

Artikel 3

( 1 ) Die Durchführungsbestimmungen zu dieser
Verordnung werden von der Kommission nach dem
Verfahren des Artikels 30 der Verordnung (EWG)
Nr. 3013/89 erlassen .

(2) Die Durchführungsbestimmungen betreffen insbe
sondere

a) die Erteilung von Einfuhrlizenzen nach Maßgabe des
Artikels 2 Absatz 3 und erforderlichenfalls die Festle
gung von Regeln hinsichtlich des Ursprungs der
betreffenden Erzeugnisse ;

b) die Aussetzung der Einfuhren mit Ursprung in den
verschiedenen Republiken für den Rest eines Jahres,
sofern in dem betreffenden Jahr
— die Einfuhren mit Ursprung in den verschiedenen
Republiken die in dem Abkommen von 1981 fest
gesetzten Mengen überschreiten ;

— die einzelnen Einfuhren aus einer dieser Repu
bliken die Mengen überschreiten, die sich aus der
gerechten Aufteilung gemäß Artikel 2 Absatz 3
ergeben ;

c) die Überwachung der Preise, zu denen Lammschlacht
körper und lebende Tiere mit Ursprung in den unter
diese Verordnung fallenden Republiken in die
einzelnen Mitgliedstaaten eingeführt werden, auf der
Grundlage der Monatsdurchschnittspreise ;

d) die Ursprungsgarantien, die die verschiedenen Repu
bliken vor der Beantragung der in Artikel 2 Absatz 2
genannten Einfuhrlizenzen zu geben haben ;

e) die Maßnahmen für den Fall , daß in einem Mitglied
staat die Preise für Lammschlachtkörper und/oder
lebende Tiere mit Ursprung in den betreffenden Repu
bliken zurückgehen und insofern Schwierigkeiten zu
erwarten sind ;

f) die Ubergangsmaßnahmen, die zur Erleichterung der
Uberleitung zu der Einfuhrregelung dieser Verordnung
erforderlich sind.

Artikel 4

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Geschehen zu Luxemburg am 26. Oktober 1992.

Im Namen des Rates

Der Präsident

J. GUMMER
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 3126/92 DER KOMMISSION
vom 29. Oktober 1992

zur Festsetzung der auf Getreide, Mehle, Grobgrieß und Feingrieß von Weizen
oder Roggen anwendbaren Einfuhrabschöpfungen

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Akte über den Beitritt Spaniens und
Portugals,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 des Rates
vom 29. Oktober 1975 über die gemeinsame Marktorgani
sation für Getreide ('), zuletzt geändert durch die Verord
nung (EWG) Nr. 1738/92 (2), insbesondere auf Artikel 13
Absatz 5,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1676/85 des Rates
vom 11 . Juni 1985 über den Wert der Rechnungseinheit
und die im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik anzu
wendenden Umrechnungskurse (3), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EWG) Nr. 2205/90 (4), insbesondere auf
Artikel 3,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die bei der Einfuhr von Getreide, Mehlen von Weizen
und Roggen, Grobgrieß und Feingrieß von Weizen zu
erhebenden Abschöpfungen sind durch die Verordnung
(EWG) Nr. 1 820/92 der Kommission (*) und die später zu
ihrer Änderung erlassenen Verordnungen festgesetzt
worden.

Um ein ordnungsgemäßes Funktionieren der Abschöp
fungsregelung zu ermöglichen, ist bei der Berechnung der
Abschöpfungen zugrunde zu legen :
— für Währungen, die untereinander zu jedem Zeit
punkt innerhalb einer maximalen Abweichung in
Höhe von 2,25 v. H. gehalten werden, ein Umrech

nungssatz, der sich auf den Leitkurs dieser
Währungen stützt, multipliziert mit dem Berichti
gungskoeffizienten gemäß Artikel 3 Absatz 1 letzter
Unterabsatz der Verordnung (EWG) Nr. 1676/85,

— für die übrigen Währungen ein Umrechnungskurs,
der sich auf den Durchschnitt der im Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften, Reihe C, in einem
bestimmten Zeitraum veröffentlichten Ecu-Umrech
nungskurse stützt und auf den der im voraufgehenden
Gedankenstrich genannte Koeffizient angewandt wird.

Diese Wechselkurse sind die am 28 . Oktober 1992 festge
stellten Kurse.

Der vorgenannte Berichtigungsfaktor bezieht sich auf alle
Berechnungselemente der Abschöpfung, einschließlich
der Äquivalenzkoeffizienten.
Die Anwendung der in der Verordnung (EWG)
Nr. 1820/92 enthaltenen Bestimmungen auf die heutigen
Angebotspreise und Notierungen, von denen die
Kommission Kenntnis hat, führt zu einer Änderung der
gegenwärtig gültigen Abschöpfungen, wie im Anhang zu
dieser Verordnung angegeben —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die bei der Einfuhr der in Artikel 1 Buchstaben a), b) und
c) der Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 genannten Erzeug
nisse zu erhebenden Abschöpfungen werden im Anhang
festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 30. Oktober 1992 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 29. Oktober 1992

Für die Kommission

Ray MAC SHARRY

Mitglied der Kommission

(') ABl. Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 1 .
(2) ABl . Nr. L 180 vom 1 . 7. 1992, S. 1 .
O ABl. Nr. L 164 vom 24. 6 . 1985, S. 1 .
O ABl. Nr. L 201 vom 31 . 7. 1990, S. 9 .
O ABl. Nr. L 185 vom 4. 7. 1992, S. 1 .
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 29. Oktober 1992 zur Festsetzung der auf Getreide,
Mehle, Grobgrieß und Feingrieß von Weizen oder Roggen anwendbaren

Einfuhrabschöpfungen

(ECU/Tonne)

KN-Code Abschöpfungsbetrag C)

0709 90 60 135,19 (2)(3)
0712 90 19 135,19 00
1001 10 10 165,38 0 0 (10)
1001 10 90 165,38 0 0('°)
1001 90 91 134,49
1001 90 99 134,49 (")
1002 00 00 153,90 (6)
1003 00 10 122,20
1003 00 90 122,20 (")
1004 00 10 113,82
1004 00 90 113,82
1005 10 90 135,19 0 0
1005 90 00 135,19 00
1007 00 90 138,00 (4)
1008 10 00 46,50 (")
1008 20 00 , 108,00 (4)
1008 30 00 43,88 (s)
1008 90 10 0
1008 90 90 43,88
1101 00 00 201,16 0 (")
1102 1000 228,340
1103 11 10 268,15 OH
1103 11 90 216,76 (8)

(') Für Hartweizen mit Ursprung in Marokko, der unmittelbar von diesem Land in die Gemeinschaft befördert
wird, wird die Abschöpfung um 0,60 ECU je Tonne verringert.

(2) Gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 715/90 werden keine Abschöpfungen unmittelbar bei der Einfuhr von
Erzeugnissen mit Ursprung in den Staaten in Afrika, im karibischen Raum und im Pazifischen Ozean in die
französischen überseeischen Departements erhoben.

(3) Für Mais mit Ursprung in den AKP-Staaten wird die Abschöpfung bei der Einfuhr in die Gemeinschaft um 1,81
ECU je Tonne verringert.

(4) Für Hirse und Sorghum mit Ursprung in den AKP-Staaten, wird die Abschöpfung bei der Einfuhr in die
Gemeinschaft gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 715/90 erhoben .

(s) Für Hartweizen und Kanariensaat, die in der Türkei erzeugt und unmittelbar aus diesem Land in die Gemein
schaft befördert worden sind, wird die Abschöpfung um 0,60 ECU je Tonne verringert.

(6) Die zu erhebende Abschöpfung auf Roggen, der vollständig in der Türkei erzeugt und unmittelbar aus diesem
Land in die Gemeinschaft befördert wurde, wird durch die Verordnungen (EWG) Nr. 1180/77 des Rates und
(EWG) Nr. 2622/71 der Kommission bestimmt.

O Bei der Einfuhr von Erzeugnissen des KN-Codes 1008 90 10 (Triticale) wird die Abschöpfung von Roggen
erhoben .

(8) Die Abschöpfung wird bei der Einfuhr in Portugal um den in Artikel 2 Absatz 2 der Verordnung (EWG)
Nr. 3808/90 genannten Betrag erhöht.

(') Gemäß Artikel 101 Absatz 1 der Entscheidung 91 /482/EWG werden bei der Einfuhr von Erzeugnissen mit
Ursprung in den überseeischen Ländern und Gebieten Abschöpfungen nur erhoben, wenn Absatz 4 desselben
Artikels angewandt wird.

(,0) Gemäß Artikel 101 Absatz 4 der Entscheidung 91 /482/EWG wird ein Beitrag gleich dem mit der Verordnung
(EWG) Nr. 1825/91 festgesetzten Betrag erhoben .

(") Auf Erzeugnisse dieses Codes, die aus Polen , der Tschechoslowakei und Ungarn im Rahmen der zwischen
diesen Ländern und der Gemeinschaft geschlossenen Interimsabkommen mit einer gemäß der Verordnung
(EWG) Nr. 585/92 erteilten Bescheinigung EUR 1 eingeführt werden, werden die im Anhang der genannten
Verordnung angegebenen Abschöpfungen erhoben.
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VERORDNUNG EWG) Nr. 3127/92 DER KOMMISSION
vom 29. Oktober 1992

zur Festsetzung der Prämien, die den Einfuhrabschöpfungen für Getreide, Mehl
und Malz hinzugefügt werden

Währungen stützt, multipliziert mit dem Berichti
gungskoeffizienten gemäß Artikel 3 Absatz 1 letzter
Unterabsatz der Verordnung (EWG) Nr. 1676/85,

— für die übrigen Währungen ein Umrechnungskurs,
der sich auf den Durchschnitt der im Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften, Reihe C, in einem
bestimmten Zeitraum veröffentlichten Ecu-Umrech
nungskurse stützt und auf den der im voraufgehenden
Gedankenstrich genannte Koeffizient angewandt wird.

Diese Wechselkurse sind die am 28 . Oktober 1992 festge
stellten Kurse.

Aufgrund der heutigen cif-Preise und der heutigen cif
Preise für Terminkäufe werden die zur Zeit geltenden
Prämien, die den Abschöpfungen hinzugefügt werden,
wie im Anhang zu dieser Verordnung angegeben geän
dert —

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 des Rates
vom 29. Oktober 1975 über die gemeinsame Marktorgani
sation für Getreide ('), zuletzt geändert durch die Verord
nung (EWG) Nr. 1738/92 (2), insbesondere auf Artikel 15
Absatz 6,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1676/85 des Rates
vom 11 . Juni 1985 über den Wert der Rechnungseinheit
und die im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik anzu
wendenden Umrechnungskurse (3), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EWG) Nr. 2205/90 (4), insbesondere auf
Artikel 3,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Prämien* die den Abschöpfungen für Getreide und
Malz hinzugefügt werden, sind durch die Verordnung
(EWG) Nr. 1821 /92 der Kommission (*) und die später zu
ihrer Änderung erlassenen Verordnungen festgesetzt
worden.

Um ein ordnungsgemäßes Funktionieren der Abschöp
fungsregelung zu ermöglichen, ist bei der Berechnung der
Abschöpfungen zugrunde zu legen :
— für Währungen, die untereinander zu jedem Zeit
punkt innerhalb einer maximalen Abweichung in
Höhe von 2,25 v. H. gehalten werden, ein Umrech
nungssatz, der sich auf den Leitkurs dieser

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Prämien, die den nach Artikel 15 der Verordnung
(EWG) Nr. 2727/75 im voraus festgesetzten Abschöp
fungen für Einfuhren von Getreide und Malz aus Dritt
ländern hinzuzufügen sind, sind im Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 30. Oktober 1992 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 29 . Oktober 1992

Für die Kommission

Ray MAC SHARRY

Mitglied der Kommission

(') ABl . iNr. l zsi vom 1 . 11 . iy /i , i>. 1 .
Ö ABl. Nr. L 180 vom 1 . 7. 1992, S. 1 .
0 ABl. Nr. L 164 vom 24. 6. 1985, S. 1 .
(4) ABl. Nr. L 201 vom 31 . 7. 1990, S. 9.
O ABl. Nr. L 185 vom 4. 7. 1992, S. 4.
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 29. Oktober 1992 zur Festsetzung der Prämien, die
den Einfuhrabschöpfungen für Getreide, Mehl und Malz hinzugefügt werden

A. Getreide und Mehl

(ECU/ Tonne)

KN-Code
laufender
Monat

10

1 . Term. 2. Term. 3 . Term.

11 12 1

0709 90 60 0 0 0 0

0712 90 19 0 0 0 0

1001 10 10 0 0 0 0

1001 10 90 0 0 0 0

1001 90 91 0 0 0 13,56
1001 90 99 0 0 0 13,56
1002 00 00 0 0 0 0

1003 00 10 0 0 0 0

1003 00 90 0 0 0 0

1004 00 10 0 0,24 0,24 0,37

1004 00 90 0 0,24 0,24 0,37
1005 10 90 0 0 0 0

1005 90 00 0 0 0 0

1007 00 90 0 0 0 0

1008 10 00 0 0 0 0

1008 20 00 0 0 0 0

1008 30 00 0 0 0 0

1008 90 90 0 0 0 0

1101 00 00 0 0 0 18,98

B. Malz

(ECU/ Tonne)

KN-Code
laufender
Monat

10

1 . Term. 2. Term. 3 . Term. 4. Term.

11 12 1 2

1107 10 11 0 0 0 24,14 24,14

1107 10 19 0 0 0 18,03 18,03

1107 10 91 0 0 0 0 0

1107 10 99 0 0 0 0 0

1107 20 00 0 0 0 0 0
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VERORDNUNG EWG Nr. 3128/92 DER KOMMISSION

vom 29. Oktober 1992

zur Aussetzung der Vorausfestsetzung von Ausfuhrerstattungen für bestimmte
Getreide- und Reiserzeugnisse, die in Form von nicht unter Anhang II des

Vertrages fallenden Waren ausgeführt werden

Unterabsatz der Verordnung (EWG) Nr. 3035/80 sowie
Artikel 17 Absatz 7 zweiter Unterabsatz der Verordnung
(EWG) Nr. 1418/76 kann die Vorausfestsetzung von
Ausfuhrerstattungen für Grunderzeugnisse, die in Form
bestimmter Waren ausgeführt werden, ausgesetzt werden .

Die Marktlage kann eine Anpassung der Erstattungen
erforderlich machen. Um zu verhindern, daß die Voraus
festsetzung von Erstattungen für spekulative Zwecke
beantragt wird, ist die Vorausfestsetzung so lange auszu
setzen, bis die Anpassung in Kraft tritt —

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 des Rates
vom 29. Oktober 1975 über die gemeinsame Marktorgani
sation für Getreide ('), zuletzt geändert durch die Verord
nung (EWG) Nr. 1738/92 (2), insbesondere auf Artikel 16
Absatz 7 zweiter Unterabsatz,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3035/80 des Rates
vom 11 . November 1980 zur Festlegung der allgemeinen
Regeln für die Gewährung von Ausfuhrerstattungen und
der Kriterien zur Festsetzung des Erstattungsbetrags für
bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse, die in Form
von nicht unter Anhang II des Vertrages fallenden Waren
ausgeführt werden (3), zuletzt geändert durch die Verord
nung (EWG) Nr. 3381 /90 (4), insbesondere auf Artikel 5
Absatz 3 zweiter Unterabsatz,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1418/76 des Rates
vom 21 . Juni 1976 über die gemeinsame Marktorganisa
tion für Reis (5), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 674/92 (6), insbesondere auf Artikel 17
Absatz 7 zweiter Unterabsatz,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Nach Artikel 16 Absatz 7 zweiter Unterabsatz der Verord
nung (EWG) Nr. 2727/75, Artikel 5 Absatz 3 zweiter

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Vorausfestsetzung von Ausfuhrerstattungen für
Getreide und Reis, die in Form von in Anhang B der
Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 bzw. Anhang B der
Verordnung (EWG) Nr. 1418/76 aufgeführten Waren
ausgeführt werden, wird bis einschließlich 31 . Oktober
1992 ausgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 30. Oktober 1992 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 29 . Oktober 1992

Für die Kommission

Martin BANGEMANN

Vizepräsident

(') ABl. Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 1 .
(2) ABl. Nr. L 180 vom 1 . 7. 1992, S. 1 .
O ABl. Nr. L 323 vom 29 . 11 . 1980, S. 27,
(4) ABl . Nr. L 327 vom 27. 11 . 1990, S. 4.
O ABl. Nr. L 166 vom 25. 6. 1976, S. 1 .
¥) ABl. Nr. L 73 vom 19 . 3 . 1992, S. 7.
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 3129/92 DER KOMMISSION
vom 29. Oktober 1992

zur Festsetzung der Mindestabschöpfungen bei der Einfuhr von Olivenöl sowie
der Einfuhrabschöpfungen für andere Erzeugnisse des Olivenölsektors

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

geschützt auf die Akte über den Beitritt Spaniens und
Portugals,

gestützt auf die Verordnung Nr. 136/66/EWG des Rates
vom 22. September 1966 über die Errichtung einer
gemeinsamen Marktorganisation für Fette ('), zuletzt geän
dert durch die Verordnung (EWG) Nr. 2046/92 (2), insbe
sondere auf Artikel 16 Absatz 2,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1514/76 des Rates
vom 24. Juni 1976 über die Einfuhren von Olivenöl aus
Algerien (3), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 1900/92 (4), insbesondere auf Artikel 5,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1521 /76 des Rates
vom 24. Juni 1976 über die Einfuhren von Olivenöl mit
Ursprung in Marokko (% zuletzt geändert durch die
Verordnung (EWG) Nr. 1901 /92 (*), insbesondere auf
Artikel 5,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1 508/76 des Rates
vom 24. Juni 1976 über die Einfuhren von Olivenöl aus
Tunesien Q, zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 413/86 (8), insbesondere auf Artikel 5,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1 180/77 des Rates
vom 17. Mai 1977 über die Einfuhr bestimmter landwirt
schaftlicher Erzeugnisse mit Ursprung in der Türkei in
die Gemeinschaft (®), zuletzt geändert durch die Verord
nung (EWG) Nr. 1902/92 (10), insbesondere auf Artikel 10
Absatz 2,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1620/77 des Rates
vom 18 . Juli 1977 über die Einfuhr von Olivenöl aus dem
Libanon (u),

in Erwägung nachstehender Gründe :

In ihrer Verordnung (EWG) Nr. 3131 /78 (l2), geändert
durch die Akte über den Beitritt Griechenlands, hat die
Kommission beschlossen, für die Festsetzung der
Abschöpfungen für Olivenöl auf das Ausschreibungsver
fahren zurückzugreifen .

In Artikel 3 der Verordnung (EWG) Nr. 2751 /78 des
Rates vom 23. November 1978 über die allgemeinen
Durchführungsvorschriften für die Festsetzung der
Einfuhrabschöpfung bei Olivenöl durch Ausschreibung
(13) wird bestimmt, daß der Mindestabschöpfungsbetrag
des jeweiligen Erzeugnisses aufgrund der Prüfung des
Weltmarktes und des Gemeinschaftsmarktes sowie der
von den Bietern genannten Abschöpfungsbeträge festzu
setzen ist.

Bei der Erhebung der Abschöpfung sind die Vorschriften
zu berücksichtigen, die in dem Abkommen zwischen der
Gemeinschaft und bestimmten Drittländern aufgeführt
sind. Bei der Festsetzung der Abschöpfung für diese
Drittländer ist die für die Einfuhren aus den anderen
Drittländern zu erhebende Abschöpfung als Berech
nungsgrundlage zu benutzen.

Gemäß Artikel 101 Absatz 1 der Entscheidung
91 /482/EWG des Rates vom 25. Juli 1991 über die Asso
ziation der überseeischen Länder und Gebiete mit der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (u) werden bei der
Einfuhr von Erzeugnissen mit Ursprung in den überseei
schen Ländern und Gebieten keine Abschöpfungen
erhoben ; gemäß Artikel 101 Absatz 4 der genannten
Entscheidung wird jedoch bei der Einfuhr von
bestimmten Erzeugnissen mit Ursprung in den überseei
schen Ländern und Gebieten eine Angabe erhoben, um
zu verhindern, daß diese Erzeugnisse vorteilhafter als
vergleichbare andere, von Spanien oder Portugal in die
Gemeinschaft in ihrer Zusammensetzung am
31 . Dezember 1985 eingeführte Erzeugnisse behandelt
werden.

Die Anwendung der vorgenannten Einzelheiten auf die
am 26. und 27. Oktober 1992 von den Bietern vorge
legten Abschöpfungsbeträge führt dazu, die Mindestab
schöpfungen gemäß Anhang I zu dieser Verordnung fest
zusetzen.

Die bei der Einfuhr von Oliven der KN-Codes
0709 90 39 und 0711 20 90 sowie von Erzeugnissen der
KN-Codes 1522 00 31 , 1522 00 39 und 2306 90 19 zu
erhebende Abschöpfung muß ausgehend von der
Mindestabschöpfung berechnet werden, die auf die in
diesen Erzeugnissen enthaltene Ölmenge anwendbar ist.
Die Abschöpfung für Olivenöl darf jedoch nicht geringer
sein als ein Betrag, der 8 % des Wertes des eingeführten
Erzeugnisses entspricht, wobei dieser Betrag pauschal fest
gesetzt wird. Die Anwendung dieser Bestimmungen führt
dazu, die Abschöpfungen gemäß Anhang II dieser
Verordnung festzusetzen —

(') ABl . Nr. 172 vom 30. 9. 1966, S. 3025/66.
Q ABl. Nr. L 215 vom 30. 7 . 1992, S. 1 .
(3) ABl . Nr. L 169 vom 28. 6 . 1976, S. 24.
(4) ABl . Nr. L 192 vom 11 . 7. 1992, S. 1 .
O ABl. Nr. L 169 vom 28. 6 . 1976, S. 43 .
(«) ABl . Nr. L 192 vom 11 . 7. 1992, S. 2.
O ABl. Nr. L 169 vom 28. 6. 1976, S. 9 .
(') ABl . Nr. L 48 vom 26. 2. 1986, S. 1 .
O ABl. Nr. L 142 vom 9. 6. 1977, S. 10.
( 10) ABl. Nr. L 192 vom 11 . 7. 1992, S. 3 .
(") ABl. Nr. L 181 vom 21 . 7. 1977, S. 4.
(12) ABl. Nr. L 370 vom 30. 12. 1978, S. 60.

( I3) ABl. Nr. L 331 vom 28 . 11 . 1978 , S. 6.
n ABl. Nr. L 263 vom 19. 9 . 1991 , S. 1 .



Nr. L 313/ 1130. 10 . 92 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN Artikel 2

Die auf die Einfuhr der anderen Erzeugnisse des Oliven
ölsektors anwendbaren Abschöpfungen werden in
Anhang II festgesetzt.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am 30. Oktober 1992 in Kraft.

Artikel 1

Die Mindestabschöpfungen bei der Einfuhr von Olivenöl
werden in Anhang I festgesetzt.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 29 . Oktober 1992

Für die Kommission

Ray MAC SHARRY

Mitglied der Kommission
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ANHANG I

Mindestabschöpfungen bei der Einfuhr von Olivenöl (')

(ECU/ 100 kg)

KN-Code Drittländer

1509 10 10 79,00 (2)
1509 10 90 79,00 (2)
1509 90 00 92,00 (3)
1510 00 10 77,00 (2)
1510 00 90 122,00 (4)

(') Gemäß Artikel 101 Absatz 1 der Entscheidung 91 /482/EWG werden bei der Einfuhr von Erzeugnissen mit
Ursprung in den überseeischen Ländern und Gebieten keine Abschöpfungen erhoben ; gemäß Artikel 101
Absatz 4 der obengenannten Entscheidung wird jedoch ein Beitrag gleich dem mit der Verordnung (EWG) Nr.
3148/91 festgesetzten Betrag erhoben.

(*) Für die Einfuhr von vollständig in einem der nachstehend genannten Länder gewonnenem und unmittelbar aus
diesen Ländern in die Gemeinschaft verbrachtem Öl dieses KN-Codes wird die Abschöpfung vermindert um :
a) für den Libanon : 0,60 ECU/ 100 kg ;
b) für Tunesien : 12,69 ECU/100 kg, sofern der Marktbeteiligte den Nachweis erbringt, daß er die von diesem
Land festgesetzte Ausfuhrabgabe erstattet hat, wobei diese Erstattung den Betrag der tatsächlich eingeführten
Abgabe nicht überschreiten darf ;

c) für die Türkei : 22,36 ECU/100 kg, sofern der Marktbeteiligte den Nachweis erbringt, daß er die von diesem
Land festgesetzte Ausfuhrabgabe erstattet hat, wobei diese Erstattung den Betrag der tatsächlich eingeführten
Abgabe nicht überschreiten darf ;

d) für Algerien und Marokko : 24,78 ECU/100 kg, sofern der Marktbeteiligte den Nachweis erbringt, daß er die
von diesem Land festgesetzte Ausfuhrabgabe erstattet hat, wobei diese Erstattung den Betrag der tatsächlich
eingeführten Abgabe nicht überschreiten darf.

(3) Für die Einfuhr von öl dieses KN-Codes,
a) vollständig in Algerien, Marokko und in Tunesien gewonnen und unmittelbar aus diesen Ländern in die
Gemeinschaft verbracht, wird die Abschöpfung um 3,86 ECU/100 kg vermindert ;

b) vollständig in der Türkei gewonnen und unmittelbar aus diesem Land in die Gemeinschaft verbracht, wird die
Abschöpfung um 3,09 ECU/100 kg vermindert .

(4) Für die Einfuhr von öl dieses KN-Codes,
a) vollständig in Algerien, in Marokko und in Tunesien gewonnen und unmittelbar aus diesen Ländern in die
Gemeinschaft verbracht, wird die Abschöpfung um 7,25 ECU/100 kg vermindert ;

b) vollständig in der Türkei gewonnen und unmittelbar aus diesem Land in die Gemeinschaft verbracht, wird die
Abschöpfung um 5,80 ECU/100 kg vermindert .

ANHANG II

Abschöpfungen bei der Einfuhr der anderen Erzeugnisse des Olivenölsektors (')

(ECU/ 100 kg)

KN-Code Drittländer

0709 90 39 17,38
0711 20 90 17,38
152200 31 39,50
1522 00 39 63,20
2306 90 19 6,16

(') Gemäß Artikel 101 Absatz 1 der Entscheidung 91 /482/EWG werden bei der Einfuhr von Erzeugnissen mit
Ursprung in den überseeischen Ländern und Gebieten keine Abschöpfungen erhoben ; gemäß Artikel 101
Absatz 4 der obengenannten Entscheidung wird jedoch ein Beitrag gleich dem mit der Verordnung (EWG) Nr.
3148/91 festgesetzten Betrag erhoben .
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 3130/92 DER KOMMISSION
vom 29. Oktober 1992

zur Festlegung von Sicherungsmaßnahmen betreffend die vom 19. bis 23 .
Oktober 1992 bezüglich Spanien eingereichten Anträge auf EHM-Lizenzen im
Sektor Milch und Milcherzeugnisse mit Herkunft aus der Zehnergemeinschaft

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Akte über den Beitritt Spaniens und
Portugals, insbesondere auf Artikel 85 Absatz 1 ,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Die Verordnung (EWG) Nr. 606/86 der Kommission ('),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG)
Nr. 705/92 (2), mit Durchführungsbestimmungen zum
ergänzenden Handelsmechanismus für aus der Zehnerge
meinschaft nach Spanien eingeführte Milcherzeugnisse
sieht für das Jahr 1992 die Richtplafonds für die Erzeug
nisse des Sektors Milch und Milcherzeugnisse sowie ihre
Aufteilung vor.
Die vom 19. bis 23 . Oktober 1992 für Käse der Kategorie
6 in der Zehnergemeinschaft eingereichten Anträge
lauten auf Mengen, die die für den Monat November
1992 vorgesehenen Richtplafonds überschreiten.
Nach Artikel 85 Absatz 1 der Beitrittsakte kann die
Kommission im Eilverfahren die erforderlichen Siche
rungsmaßnahmen beschließen, wenn die gegebene Lage
dazu führt, daß der Richtplafond erreicht oder über
schritten wird. Angesichts des großen Umfangs der bean
tragten Mengen sollten — und zwar allein für die
Zehnergemeinschaft — als Sicherungsmaßnahme die

Lizenzen für einen bestimmten Prozentsatz der Mengen,
die für die Kategorie 6 beantragt wurden, erteilt und die
Erteilung weiterer Lizenzen für die betreffenden Erzeug
nisse ausgesetzt werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

(1 ) Die vom 19. bis 23 . Oktober 1992 in der Zehnerge
meinschaft gestellten und der Kommission mitgeteilten
Anträge auf Erteilung von EHM-Lizenzen für die in der
Verordnung (EWG) Nr. 606/86 genannten Milcherzeug
nisse werden im Fall der Kategorie 6 des KN-Codes
ex 0406 zu 8,80 % übernommen.

(2) Die Erteilung von EHM-Lizenzen für die Zehner
gemeinschaft wird bezüglich der Erzeugnisse der Kate
gorie 6 vorübergehend ausgesetzt.

(3) Unbeschadet der von der Kommission möglicher
weise endgültig beschlossenen Maßnahmen und im
Rahmen des ab 1 . Dezember 1992 geltenden Richtpla
fondteils können ab 23 . November 1992 wieder für alle
Erzeugnisse neue EHM-Lizenzen beantragt werden.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 2. November 1992 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 29. Oktober 1992

Für die Kommission

Ray MAC SHARRY

Mitglied der Kommission

(') ABl. Nr. L 58 vom 1 . 3 . 1986, S. 28 .
(2) ABl. Nr. L 75 vom 21 . 3. 1992, S. 29.
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VERORDNUNG (EWG Nr. 3131/92 DER KOMMISSION
vom 29. Oktober 1992

zur Einführung einer Ausgleichsabgabe und zur Aussetzung des Präferenzzolls
bei der Einfuhr von frischen Zitronen mit Ursprung in der Türkei

bestimmten Voraussetzungen auf anderen Märkten festge
stellt werden .

Der hieraus berechnete Einfuhrpreis hat für frische
türkische Zitronen an zwei aufeinanderfolgenden Markt
tagen um mindestens 0,6 ECU unter dem Referenzpreis
gelegen. Daher muß eine Ausgleichsabgabe für diese
frischen Zitronen erhoben werden.

Gemäß Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 3671 /81 des
Rates vom 15. Dezember 1981 über die Einfuhr
bestimmter Agrarerzeugnisse mit Ursprung in der Türkei
in die Gemeinschaft ^, geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 1 555/84 Q, ist der Zollsatz für diese frischen
Zitronen wieder auf 4 % festzusetzen.

Um ein normales Funktionieren der Regelung zu
erlauben, ist bei der Berechnung des Einfuhrpreises
zugrunde zu legen :
— für die Währungen, die untereinander zu jedem Zeit
punkt innerhalb einer maximalen Abweichung in
Höhe von 2,25 v. H. gehalten werden, ein Umrech
nungssatz, der sich auf den Leitkurs dieser
Währungen stützt, multipliziert mit dem Berichti
gungskoeffizienten gemäß Artikel 3 Absatz 1 letzter
Unterabsatz der Verordnung (EWG) Nr. 1676/85 des
Rates (8), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 2205/90 0,

— für die übrigen Währungen ein Umrechnungskurs,
der sich auf den Durchschnitt der im Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften, Reihe C, in einem
bestimmten Zeitraum veröffentlichten Ecu-Umrech
nungskurse stützt und auf den der im voraufgehenden
Gedankenstrich genannte Koeffizient angewandt
wird —

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Akte über den Beitritt Spaniens und
Portugals,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1035/72 des Rates
vom 18 . Mai 1972 über eine gemeinsame Marktorganisa
tion für Obst und Gemüse ('), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EWG) Nr. 1 754/92 (2), insbesondere auf
Artikel 27 Absatz 2 zweiter Unterabsatz,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Artikel 25 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1035/72
schreibt vor, daß, wenn der Einfuhrpreis bei der Einfuhr
eines Erzeugnisses aus einem Drittland an zwei aufeinan
derfolgenden Markttagen um mindestens 0,6 ECU unter
dem Referenzpreis liegt, bei der Einfuhr dieses Erzeug
nisses aus dem betreffenden Herkunftsland außer in
Ausnahmefällen eine Ausgleichsabgabe erhoben wird. Die
Ausgleichsabgabe muß gleich der Differenz zwischen
dem Referenzpreis und dem arithmetischen Mittel der
beiden letzten, für das betreffende Herkunftsland verfüg
baren Einfuhrpreise sein.

In der Verordnung (EWG) Nr. 1413/92 der Kommission
vom 27. Mai 1992 zur Festsetzung der Referenzpreise für
Zitronen für das Wirtschaftsjahr 1992/93 (3) wurde der
Referenzpreis für diese Erzeugnisse der Güteklasse I für
den Monat Oktober 1992 auf 50,57 ECU je 100 kg Eigen
gewicht festgesetzt.

Der Einfuhrpreis für ein bestimmtes Herkunftsland ist
gleich der niedrigsten repräsentativen Notierung oder
dem Mittel der niedrigsten repräsentativen Notierungen
für mindestens 30 v. H. der auf allen repräsentativen
Märkten, für welche Notierungen vorliegen, vermarkteten
Mengen aus dem betreffenden Herkunftsland, wobei diese
Notierung oder Notierungen um die in Artikel 24
Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr. 1035/72 genannten
Zölle und Abgaben verringert werden. Der Begriff reprä
sentative Notierung ist in Artikel 24 Absatz 2 der Verord
nung (EWG) Nr. 1035/72 festgelegt.

Nach Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EWG)
Nr. 211 8/74 (4), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 3811 /85 (*), müssen die zu berücksichtigenden
Notierungen auf den repräsentativen Märkten und unter

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

( 1 ) Auf Einfuhren von frischen Zitronen (KN-Code
ex 0805 30 10) mit Ursprung in der Türkei wird eine
Ausgleichsabgabe in Höhe von 1,38 ECU je 100 kg
Eigengewicht angewandt.

(2) Der bei der Einfuhr dieser Erzeugnisse anwendbare
Zollsatz wird auf 4 % festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 31 . Oktober 1992 in Kraft.

(') ABl. Nr. L 118 vom 20. 5. 1972, S. 1 .
f) ABl . Nr. L 180 vom 1 . 7. 1992, S. 23.
O ABl. Nr. L 146 vom 28. 5. 1992, S. 71 .
(4) ABl. Nr. L 220 vom 10. 8 . 1974, S. 20.
O ABl. Nr. L 368 vom 31 . 12. 1985, S. 1 .

(*) ABl . Nr. L 367 vom 23. 12. 1981 , S. 3 .
Q ABl. Nr. L 150 vom 6. 6. 1984, S. 4.
(8) ABl. Nr. L 164 vom 24. 6 . 1985, S. 1 .
P) ABl . Nr. L 201 vom 31 . 7. 1990, S. 9 .
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 29 . Oktober 1992

Für die Kommission

Ray MAC SHARRY

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 3132/92 DER KOMMISSION
vom 29. Oktober 1992

zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Malz

Erstattungen für bestimmte Erzeugnisse je nach ihrer
Bestimmung notwendig machen.

Um ein normales Funktionieren der Erstattungsregelung
zu ermöglichen, ist bei der Berechnung der Erstattungen
zugrunde zu legen :
— für Währungen, die untereinander zu jedem Zeit
punkt innerhalb einer maximalen Abweichung in
Höhe von 2,25 v. H. gehalten werden, ein Umrech
nungssatz, der sich auf den Leitkurs dieser
Währungen stützt, multipliziert mit dem Berichti
gungskoeffizienten gemäß Artikel 3 Absatz 1 letzter
Unterabsatz der Verordnung (EWG) Nr. 1676/85 des
Rates (6), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 2205/90 f),

— für die übrigen Währungen ein Umrechnungskurs,
der sich auf den Durchschnitt der im Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften, Reihe C, in einem
bestimmten Zeitraum veröffentlichten Ecu-Umrech
nungskurse stützt und auf den der im voraufgehenden
Gedankenstrich genannte Koeffizient angewandt wird.

Die Erstattung muß einmal monatlich festgesetzt werden ;
sie kann zwischenzeitlich geändert werden .

Die Verordnung (EWG) Nr. 1432/92 des Rates (8), geän
dert durch die Verordnung (EWG) Nr. 201 5/92 (9), unter
sagt den Handel zwischen der Europäischen Gemein
schaft und den Republiken Serbien und Montenegro.
Dieses Verbot gilt jedoch nicht für bestimmte, in den
Artikeln 2 und 3 derselben Verordnung als Beispiele
geführte Situationen. Dieser Regelung ist bei der Festset
zung der Erstattungen Rechnung zu tragen.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Getreide —

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 des Rates
vom 29. Oktober 1975 über die gemeinsame Marktorgani
sation für Getreide ('), zuletzt geändert durch die Verord
nung (EWG) Nr. 1738/92 (2), insbesondere auf Artikel 16
Absatz 2 vierter Unterabsatz,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Artikel 16 der Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 bestimmt,
daß der Unterschied zwischen den Notierungen oder den
Preisen auf dem Weltmarkt für die in Artikel 1 dieser
Verordnung genannten Erzeugnisse und den Preisen für
die Erzeugnisse in der Gemeinschaft durch eine Erstat
tung bei der Ausfuhr ausgeglichen werden kann.

Gemäß Artikel 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2746/75 des
Rates vom 29. Oktober 1975 über die Grundregeln für die
Gewährung von Erstattungen bei der Ausfuhr von
Getreide und über die Kriterien für die Festsetzung des
Erstattungsbetrags (3) sind die Erstattungen unter Berück
sichtigung der jeweiligen Lage und der voraussichtlichen
Entwicklung einerseits des verfügbaren Getreides und
seines Preises in der Gemeinschaft und andererseits der
Preise für Getreide und Getreideerzeugnisse auf dem
Weltmarkt festzusetzen . Nach dem gleichen Artikel ist
außerdem auf den Getreidemärkten eine ausgeglichene
Lage und eine natürliche Entwicklung hinsichtlich der
Preise und der Handelsströme zu gewährleisten . Ferner
sind der wirtschaftliche Aspekt der Ausfuhren und die
Notwendigkeit zu berücksichtigen, Störungen auf dem
Markt der Gemeinschaft zu vermeiden.

In der Verordnung (EWG) Nr. 2744/75 des Rates vom
29. Oktober 1975 über die Regelung für die Einfuhr und
die Ausfuhr von Getreide- und Reisverarbeitungserzeug
nissen (4), zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG)
Nr. 1906/87 (*), sind die besonderen Kriterien genannt,
die bei der Berechnung der Erstattung für diese Erzeug
nisse zu berücksichtigen sind.

Die Anwendung dieser Regeln und Kriterien auf die
derzeitige Marktlage bei Getreide- und Reisverarbeitungs
erzeugnissen führt zur Festsetzung der Erstattung in einer
Höhe, die den Unterschied zwischen den Preisen in der
Gemeinschaft und den Weltmarktpreisen ausgleichen
soll.

Die Lage auf dem Weltmarkt oder besondere Erforder
nisse bestimmter Märkte können eine Differenzierung bei

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Ausfuhrerstattungen für in Artikel 1 Buchstabe d) der
Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 genanntes und der
Verordnung (EWG) Nr. 2744/75 unterliegendes Malz sind
im Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 30. Oktober 1992 in Kraft.

(») ABl. Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 1 .
(2) ABl. Nr. L 180 vom 1 . 7. 1992, S. 1 . (*) ABl . Nr. L 164 vom 24. 6. 1985, S. 1 .
O ABl. Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 78 .
(*) ABl . Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 65.

O ABL Nr. L 201 vom 31 . 7. 1990, S. 9 .
(8) ABl. Nr. L 151 vom 3. 6. 1992, S. 4.
(') ABl . Nr. L 205 vom 22. 7. 1992, S. 2.0 ABl. Nr. L 182 vom 3. 7. 1987, S. 49.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 29. Oktober 1992
Für die Kommission

Hay MAC SI IARRY

Mitglied der Kommission

ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 29. Oktober 1992 zur Festsetzung der für Malz anzu
wendenden Erstattungen bei der Ausfuhr

(ECU/ Tonne)

Erzeugniscode Erstattungsbetrag (')

1107 10 19 000 87,00 (')(')
1107 10 99 000 112,00 (')(')
1107 20 00 000 131,00 (')(')

(') Da der Rat über den Vorschlag KOM (92)275 der Kommission vom 8. Juli
1992 keinen Beschluß gefaßt hat, werden die Interessenten darauf aufmerksam
gemacht, daß eine Berichtigung der Erstattung, die für die ab 1 . Januar 1993
durchgeführten Ausfuhren gewährt wird, aus agrimonetären Gründen nicht
ausgeschlossen ist.

NB : Die die Erzeugnisse betreffenden Codes sowie die Verweisungen
und Fußnoten sind durch die geänderte Verordnung (EWG) Nr.
3846/87 der Kommission bestimmt.
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VERORDNUNG EWG) Nr. 3133/92 DER KOMMISSION
vom 29. Oktober 1992

zur Staffelung der Einfuhrpreise für Obst und Gemüse mit Ursprung in Dritt
ländern des Mittelmeerraums

Abkommen festgelegten Zeiträume verbucht werden .
Diese Verbuchung erfolgt unter Berücksichtigung der
Ergebnisse der zur Verwaltung der Kontingente einge
führten statistischen Erhebung.

Für aus Marokko im Mai in die Gemeinschaft eingeführte
Tomaten sollte jedoch, da für diesen Zeitraum kein
Kontingent gilt, ein gemeinschaftliches Uberwachungs
verfahren eingeführt werden.

Sobald die Mengen erreicht sind, welche die genannten
Abkommen vorsehen und in dieser Verordnung erneut
ausgewiesen werden, setzt die Kommission die Mitglied
staaten davon in Kenntnis.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Obst und Gemüse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3488/89 des Rates
vom 21 . November 1989 zur Festlegung des Beschlußver
fahrens bezüglich einiger im Rahmen der Mittelmeerab
kommen für landwirtschaftliche Erzeugnisse geltender
Vorschriften ('), insbesondere auf Artikel 2,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Gemäß den mit mehreren Drittländern des Mittelmeer
raums geschlossenen Abkommen kann die Gemeinschaft
bei bestimmtem Obst und Gemüse mit Ursprung in
diesen Ländern eine Staffelung des Einfuhrpreises
beschließen . Sie trägt dabei den jährlichen Handelsbi
lanzen Rechnung, die in Anwendung der Verordnung
(EWG) Nr. 451 /89 des Rates vom 20. Februar 1989 über
das auf bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse mit
Ursprung in Drittländern des Mittelmeerraums anzuwen
dende Verfahren (2) je Erzeugnis und Land erstellt werden .

Die Prüfung der voraussichtlichen Entwicklung der
Ausfuhren der betreffenden Länder im Zusammenhang
mit der Entwicklung des Gemeinschaftsmarktes ergibt,
daß der Einfuhrpreis für Orangen, Clementinen, Manda
rinen und andere vergleichbare Zitrusfruchthybriden
sowie für Zitronen und Tomaten zu staffeln ist.

Die Staffelung der Einfuhrpreise betrifft bei jedem dieser
Erzeugnisse den Betrag, der zur Berücksichtigung der
Zölle von den Referenznotierungen abzuziehen ist, die in
der Gemeinschaft zur Berechnung des Einfuhrpreises
gemäß Artikel 24 der Verordnung (EWG) Nr. 1035/72 des
Rates vom 18 . Mai 1972 über eine gemeinsame Marktor
ganisation für Obst und Gemüse (3), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 1754/92 (4), festgestellt
werden . Dieses Ziel läßt sich während der Handels
zeiträume mit einer je nach Erzeugnis und Ursprung fall
weisen Verringerung der Preise um die Hälfte oder zwei
Drittel erreichen. Diese Verringerungen müssen nach den
genannten Abkommen im Rahmen der festgesetzten
Mengen vorgenommen werden .

Die Staffelung des Einfuhrpreises ist für bestimmte
Mengen vorgesehen, die im Laufe der in den genannten

Artikel 1

Zur Berechnung des in Artikel 24 Absatz 3 der Verord
nung (EWG) Nr. 1035/72 genannten Einfuhrpreises wird
der Betrag, der zur Berücksichtigung der Zölle von den
festgestellten repräsentativen Notierungen abzuziehen ist,
bei jedem Erzeugnis, das seinen Ursprung in den im
Anhang aufgeführten Ländern hat, im Rahmen der dort
angegebenen Zeiträume und Höchstmengen um die
ebenfalls dort angegebenen Prozentsätze verringert.

Artikel 2

( 1 ) Die Einfuhr von frischen oder gekühlten Tomaten
des KN-Codes 0702 00 mit Ursprung in Marokko unter
liegt im Mai einer gemeinschaftlichen Überwachung.

(2) Die Anrechnung auf die jeweilige Höchstmenge
erfolgt nach Maßgabe der Erzeugnismenge, die bei der
Zollstelle mit der Anmeldung zum zollrechtlich freien
Verkehr und einer Warenverkehrsbescheinigung vorge
führt wird.

Die Anrechnung der Waren auf die jeweilige Höchst
menge ist nur möglich, wenn die Warenverkehrsbeschei
nigung vor dem Tag, ab dem diese Präferenzregelung
nicht mehr gilt, vorgelegt wird.

Der Stand der Ausschöpfung der jeweiligen Höchstmenge
wird auf Gemeinschaftsebene anhand der Einfuhren fest
gestellt, die wie vorstehend beschrieben angerechnet
wurden.

(') ABl . Nr. L 340 vom 23. 11 . 1989, S. 2.
0 ABl. Nr. L 52 vom 24. 2. 1989, S. 7.
O ABl. Nr. L 118 vom 20. 5 . 1972, S. 1 .
(4) ABl . Nr. L 180 vom 1 . 7. 1992, S. 23.



30. 10. 92 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 313/19

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission innerhalb der
in Absatz 3 vorgeschriebenen Fristen die unter den
vorstehenden Bedingungen getätigten Einfuhren regel
mäßig mit.

(3) Im Fall tatsächlicher Einfuhren übermitteln die
Mitgliedstaaten der Kommission Zehntagesübersichten
über die erfolgten Anrechnungen, und zwar binnen fünf
Tagen nach Ablauf jedes Zeitraums von zehn Tagen.

(4) Sind die im Anhang genannten Höchstmengen
ausgeschöpft, teilt die Kommission den Mitgliedstaaten

das Datum mit, ab dem die Präferenzregelung nicht mehr
gilt.

Artikel 3

Die Mitgliedstaaten und die Kommission arbeiten zur
Anwendung dieser Verordnung insbesondere im Zusam
menhang mit der Verwaltung der Zollkontingente, eng
zusammen.

Artikel 4

Diese Verordnung tritt am 1 . November 1992 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 29. Oktober 1992

Für die Kommission

Ray MAC SHARRY

Mitglied der Kommission
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ANHANG

STAFFELUNG DES EINGANGSPREISES

Erzeugnis Drittland des
Mittelmeerraums

Im Abkommen
vorgesehene
Menge
(in t)

Verbuchungs
zeitraum

Anwendungs
zeitraum der
Staffelung

Abzuziehende
Menge

KN-Code Bezeichnung

1.7.1992
— 30. 6.1993

1 . 12. 1992
— 31.5.1993

ex 0805 10 Orangen, frisch oder Israel 293 000
gekühlt Marokko 265 000

Tunesien 28 000

Ägypten 7 000
Zypern 67 000

die Hälfte

die Hälfte

zwei Drittel

1.1.1993
— 31 . 12.1993

1.1.1993
— 31.5. 1993
1 . 12. 1993
— 31 . 12.1993

Marokko 110 000

Israel 14 200
1.7. 1992
— 30 . 6.1993

ex 0805 20 Mandarinen und andere Marokko
vergleichbare Zitrusfrucht- israei
hybriden, frisch oder
gekühlt, mit Ausnahme von
Clementinen

ix 0805 20 Clementinen, frisch oder Marokko
gekühlt Israel

sx 0805 30 10 Zitronen, frisch oder Zypern
gekühlt Türkei

Israel

0702 00 Tomaten, frisch oder Marokko
gekühlt

1.11.1992
bis Ende
Februar 1993

1 . 12. 1992
bis Ende
Februar 1993

1.1.1993
— 31.5. 1993
1.6.1993
— 31 . 12. 1993

15.11 . 1992
— 20. 12. 1992
1.4. 1993
— 31.5. 1993

die Hälfte

die Hälfte

die Hälfte

zwei Drittel

die Hälfte

zwei Drittel

15 000

12 000

6 400

1.1.1993
— 31.12.1993

15. 11 . 1992
— 31.5. 1993

86 000
davon

— April 1 5 000
— Mai 10 000
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 3134/92 DER KOMMISSION
vom 29. Oktober 1992

mit zusätzlichen Bestimmungen zum ergänzenden Handelsmechanismus (EHM)
für Tomaten, Salat, Endivie Eskariol, Karotten, Artischocken, Tafeltrauben und
Melonen im Handel zwischen Spanien und der Gemeinschaft in ihrer Zusam

mensetzung am 31 . Dezember 1985

Anwendung der Vorschriften des Gemeinschaftsrechts auf
die Kanarischen Inseln (6) sind die Regelungen, die für
Kontinentalspanien anwendbar sind, ab dem 1 . Juli 1991
auch auf Sendungen von Erzeugnissen mit Ursprung auf
den Kanarischen Inseln anwendbar. Die Daten betreffend
die kanarischen Erzeugnisse sind daher gegebenenfalls für
die Anwendung des ergänzenden Handelsmechanismus
zu berücksichtigen.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Obst und Gemüse —

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Akte über den Beitritt Spaniens und
Portugals,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3210/89 des Rates
vom 23. Oktober 1989 über die Grundregeln für die
Anwendung des ergänzenden Handelsmechanismus bei
Obst und Gemüse ('), insbesondere auf Artikel 9,

in Erwägung nachstehender Gründe :
/ HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Für Tomaten, Kopfsalat, anderen Salat, Endivie Eskariol,
Karotten, Artischocken, Tafeltrauben und Melonen der
im Anhang aufgeführten KN-Kodes sind die in Artikel 2
der Verordnung (EWG) Nr. 3210/89 genannten Zeit
räume im Anhang festgelegt.

Mit der Verordnung (EWG) Nr. 816/89 der Kommis
sion (2) wurde die Liste der Erzeugnisse festgelegt, die ab
1 . Januar 1990 dem ergänzenden Handelsmechanismus
im Sektor Obst und Gemüse, nachstehend „EHM"
genannt, unterliegen. Zu diesen Erzeugnissen gehören
Tomaten, Salat, Endivie Eskariol, Karotten, Artischocken,
Tafeltrauben und Melonen .

Mit der Verordnung (EWG) Nr. 3944/89 der Kommis
sion (3), zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG)
Nr. 3308/91 (4), sind die Durchführungsvorschriften zum
EHM für Obst und Gemüse festgelegt worden .

Mit der Verordnung (EWG) Nr. 2751 /92 der Kommis
sion (*) wurden für die genannten Erzeugnisse die in
Artikel 2 der Verordnung (EWG) Nr. 3210/89 genannten
Zeiträume festgelegt. Diese Zeiträume gelten bis zum
8 . November 1992. Die voraussichtlichen Ausfuhren nach
der restlichen Gemeinschaft mit Ausnahme Portugals
sowie die Lage auf dem Gemeinschaftsmarkt haben zur
Folge, daß ein Zeitraum I jetzt für die betreffenden
Erzeugnisse gemäß dem Anhang mit Gültigkeit bis
31 . Dezember 1992 festzulegen sind.

Damit der EHM reibungslos angewandt werden kann,
gelten bekanntlich die Bestimmungen der Verordnung
(EWG) Nr. 3944/89 über die statistische Überwachung
des Versands und die von den Mitgliedstaaten zu
machenden Mitteilungen.

In Anwendung von Artikel 2 der Verordnung (EWG)
Nr. 1911 /91 des Rates vom 26. Juni 1991 hinsichtlich der

Artikel 2

Für Sendungen von Erzeugnissen gemäß Artikel 1 aus
Spanien nach der übrigen Gemeinschaft mit Ausnahme
von Portugal findet die Verordnung (EWG) Nr. 3944/89
Anwendung.

Für die in der Woche versandten Mengen erfolgt die
Mitteilung gemäß Artikel 2 Absatz 2 der genannten
Verordnung jedoch spätestens am Dienstag jeder Woche.

Der Kommission werden jeden Monat spätestens am 5.
Tag dieses Monats die in Artikel 9 Absatz 1 der Verord
nung (EWG) Nr. 3944/89 vorgesehenen Mitteilungen
zugeschickt. Diese Mitteilungen enthalten gegebenenfalls
die Angabe „Fehlanzeige".

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am 9. November 1992 in Kraft.
(') ABl . Nr. L 312 vom 27. 10 . 1989, S. 6.
O ABl. Nr. L 86 vom 31 . 3 . 1989, S. 35.
O ABl. Nr. L 379 vom 28 . 12. 1989, S. 20.
(4) ABl . Nr. L 313 vom 14. 11 . 1991 , S. 13 .
O ABl. Nr. L 279 vom 23. 9 . 1992, S. 16. (6) ABl . Nr. L 171 vom 29. 6 . 1991 , S. 1 .
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 29 . Oktober 1992

Für die Kommission

Ray MAC SHARRY

Mitglied der Kommission

ANHANG

Bestimmung der in Artikel 2 der Verordnung (EWG) Nr. 3210/89 genannten Zeiträume

(Zeitraum vom 9. November bis 31 . Dezember 1992)

Warenbezeichnung KN-Kode Zeitraum

Tomaten 0702 00 10 I

Kopfsalat 0705 11 10 und I
0705 11 90

Anderer Salat 0705 19 00 I
Endivie Eskariol ex 0705 29 00 I
Karotten ex 0706 10 00 I
Artischocken 0709 10 00 I
Tafeltrauben 0806 10 15 I
Melonen 0807 10 90 I
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 3135/92 DER KOMMISSION
vom 29. Oktober 1992

zur Festsetzung der Referenzpreise für Artischocken für das Wirtschaftsjahr
1992/93

ohne daß die so erhaltene Höhe das arithmetische Mittel
der Erzeugerpreise der einzelnen Mitgliedstaaten, erhöht
um die Transportkosten für das betreffende Wirtschafts
jahr, überschreitet. Dabei wird der so erhaltene Betrag
entsprechend der Entwicklung der um den Produktivitäts
gewinn verminderten Produktionskosten für Obst und
Gemüse erhöht. Die zu berücksichtigende Höhe darf
außerdem den Referenzpreis für das vorhergehende Wirt
schaftsjahr nicht unterschreiten.

Zur Berücksichtigung der saisonbedingten Preisschwan
kungen ist das Wirtschaftsjahr in mehrere Abschnitte zu
unterteilen und ein Referenzpreis für jeden Abschnitt
festzusetzen .

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1 035/72 des Rates
vom 18. Mai 1972 über eine gemeinsame Marktorganisa
tion für Obst und Gemüse ('), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EWG) Nr. 1754/92 (2), insbesondere auf
Artikel 27 Absatz 1 ,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1677/85 des Rates
vom 11 . Juni 1985 über die Währungsausgleichsbeträge
im Agrarsektor (3), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 2205/90 (4), insbesondere auf Artikel 6
Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Nach Artikel 23 Absatz 1 der Verordnung (EWG)
Nr. 1035/72 werden alljährlich zu Beginn des Vermark
tungsjahres Referenzpreise festgesetzt, die für die gesamte
Gemeinschaft gültig sind.

Angesichts des Umfangs der Erzeugung von Artischocken
in der Gemeinschaft ist für dieses Erzeugnis ein Referenz
preis festzusetzen .

Die Vermarktung der im Laufe eines bestimmten Produk
tionsjahres geernteten Artischocken verteilt sich auf die
Monate Oktober bis September des folgenden Jahres. Die
geringen Erntemengen in den Monaten Juli bis Oktober
lassen die Festsetzung eines für diese Monate geltenden
Referenzpreises nicht zu. Der Referenzpreis sollte deshalb
nur für die Zeit vom 1 . November bis 30. Juni des
folgenden Jahres festgesetzt werden .

Gemäß Artikel 23 Absatz 2 Buchstabe b) der Verordnung
(EWG) Nr. 1035/72 erfolgt die Festsetzung der Referenz
preise auf der Höhe des vorangegangenen Wirtschafts
jahres, abzüglich des Pauschalbetrags der Transportkosten
für die gemeinschaftlichen Erzeugnisse im vorangegan
genen Wirtschaftsjahr von den Erzeugungsgebieten in die
Verbrauchszentren der Gemeinschaft und zuzüglich

— eines Prozentsatzes in Höhe der durchschnittlichen
Entwicklung der Produktionskosten für Obst und
Gemüse, vermindert um den Produktivitätsgewinn,

— des Pauschalbetrags für die Transportkosten für das
betreffende Wirtschaftsjahr,

Die Erzeugerpreise entsprechen dem Durchschnitt der
Notierungen, die während der drei Jahre vor dem Zeit
punkt der Festsetzung des Referenzpreises für ein in
seinen Handelseigenschaften definiertes inländisches
Erzeugnis festgestellt wurden . Die Feststellung erfolgt auf
dem repräsentativen Markt bzw. den repräsentativen
Märkten in den Anbaugebieten mit den niedrigsten
Notierungen für Erzeugnisse oder Sorten, die einen
wesentlichen Teil der im Laufe des Jahres bzw. eines
Teils des Jahres vermarkteten Erzeugung ausmachen und
bestimmten Anforderungen in bezug auf die Aufmachung
entsprechen. Bei der Berechnung der durchschnittlichen
Notierungen jedes repräsentativen Marktes bleiben die
Notierungen unberücksichtigt, die im Vergleich zu den
auf diesem Markt festgestellten normalen Schwankungen
als übermäßig hoch oder niedrig betrachtet werden
können.

Nach Artikel 6 der Verordnung (EWG) Nr. 1677/85
werden die in Ecu festgesetzten Agrarpreise verringert,
wenn sich die landwirtschaftlichen Umrechnungskurse
infolge des Abbaus der übertragenen Währungsabwei
chungen zu Beginn des auf eine Währungsneufestsetzung
folgenden Wirtschaftsjahres ändern. Im Zusammenhang
mit dem automatischen Abbau der wegen der Währungs
neufestsetzung vom 13. bis 17. September 1992 entstan
denen negativen Währungsabweichungen müssen die in
Ecu ausgedrückten Preise mit dem mit Artikel 2 der
Verordnung (EWG) Nr. 2735/92 der Kommission (*) für
die Agrarpreise auf 1,002650 festgesetzten Verringerungs
koeffizienten multipliziert werden.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Obst und Gemüse —O ABl. Nr. L 118 vom 20. 5 . 1972, S. 1 .

O ABl. Nr. L 180 vom 1 . 7. 1992, S. 23 .
O ABl. Nr. L 164 vom 24. 6 . 1985, S. 6.
(4) ABl . Nr. L 201 vom 31 . 7 . 1990, S. 9 . 0 ABl . Nr. L 277 vom 22. 9 . 1992, S. 18 .
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HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN : — vom 1 . November
bis zum 31 . Dezember 1992 : 89,99,

— vom 1 . Januar
bis zum 30. April 1993 : 79,35,

— Mai 1993 : 74,95,
Artikel 1

Für das Wirtschaftsjahr 1992/93 werden die Referenz
preise für Artischocken (KN-Code 0709 10 00), ausge
drückt in ECU je 100 kg Eigengewicht, für verpackte
Erzeugnisse der Güteklasse I aller Größenklassen, wie
folgt festgesetzt :

— Juni 1993 : 63,95.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1 . November 1992 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 29 . Oktober 1992

Für die Kommission

Ray MAC SHARRY

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EWG Nr. 3136/92 DER KOMMISSION
vom 29. Oktober 1992

zur Festsetzung der Referenzpreise für Endivie Eskariol für das Wirtschaftsjahr
1992/93

überschreitet. Dabei wird der so erhaltene Betrag entspre
chend der Entwicklung der um den Produktivitätsgewinn
verminderten Produktionskosten für Obst und Gemüse
erhöht. Die zu berücksichtigende Höhe darf außerdem
den Referenzpreis für das vorhergehende Wirtschaftsjahr
nicht überschreiten.

Zur Berücksichtigung der saisonbedingten Preisschwan
kungen ist das Wirtschaftsjahr in mehrere Abschnitte zu
unterteilen und ein Referenzpreis für jeden Abschnitt
festzusetzen.

Die Erzeugerpreise entsprechen dem Durchschnitt der
Notierungen, die während der drei Jahre vor dem Zeit
punkt der Festsetzung des Referenzpreises für ein in
seinen Handelseigenschaften definiertes inländisches
Erzeugnis festgestellt wurden . Die Feststellung erfolgt auf
dem repräsentativen Markt bzw. den repräsentativen
Märkten in den Anbaugebieten mit den niedrigsten
Notierungen für Erzeugnisse oder Sorten, die einen
wesentlichen Teil der im Laufe des Jahres bzw. eines
Teils des Jahres vermarkteten Erzeugung ausmachen und
bestimmten Anforderungen in bezug auf die Aufmachung
entsprechen. Bei der Berechnung der durchschnittlichen
Notierungen jedes repräsentativen Marktes bleiben die
Notierungen unberücksichtigt, die im Vergleich zu den
auf diesem Markt festgestellten normalen Schwankungen
als übermäßig hoch oder niedrig betrachtet werden
können.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Obst und Gemüse —

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1035/72 des Rates
vom 18. Mai 1972 über eine gemeinsame Marktorganisa
tion für Obst und Gemüse ('), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EWG) Nr. 1754/92 (2), insbesondere auf
Artikel 27 Absatz 1 ,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Nach Artikel 23 Absatz 1 der Verordnung (EWG)
Nr. 1035/72 werden alljährlich zu Beginn des Vermark
tungsjahres Referenzpreise festgesetzt, die für die gesamte
Gemeinschaft gültig sind.

Angesichts des Umfangs der Endivie-Eskariol-(cichorium
endivie L var. latifolia)-Erzeugung in der Gemeinschaft ist
für dieses Erzeugnis ein Referenzpreis festzusetzen .

Die Vermarktung der im Laufe eines bestimmten Produk
tionsjahres geernteten Endivie verteilt sich auf die
Monate Juli bis Juni des folgenden Jahres . Die geringen
eingeführten Mengen vom 1 . Juli bis 14. November und
vom 1 . April bis 30. Juni lassen die Festsetzung eines für
diesen Zeitraum geltenden Referenzpreises nicht zu. Der
Referenzpreis sollte deshalb nur für die Zeit vom
15. November bis 31 . März des folgenden Jahres festge
setzt werden .

Gemäß Artikel 23 Absatz 2 Buchstabe b) der Verordnung
(EWG) Nr. 1035/72 erfolgt die Festsetzung der Referenz
preise auf der Höhe des vorangegangenen Wirtschafts
jahres abzüglich des Pauschalbetrags der Transportkosten
für die gemeinschaftlichen Erzeugnisse im vorangegan
genen Wirtschaftsjahr von den Erzeugungsgebieten in die
Verbrauchszentren der Gemeinschaft und zuzüglich

— eines Prozentsatzes in Höhe der durchschnittlichen
Entwicklung der Produktionskosten für Obst und
Gemüse, vermindert um den Produktivitätsgewinn,

— des Pauschalbetrags für die Transportkosten für das
betreffende Wirtschaftsjahr,

ohne daß die so erhaltene Höhe das arithmetische Mittel
der Erzeugnisse der einzelnen Mitgliedstaaten, erhöht um
die Transportkosten für das betreffende Wirtschaftsjahr,

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Für das Wirtschaftsjahr 1992/93 werden die Referenz
preise für Endivie Eskariol (KN-Code 0705 29 00), ausge
drückt in ECU je 100 kg Eigengewicht, für verpackte
Erzeugnisse der Güteklasse I aller Größenklassen, wie
folgt festgesetzt :

— vom 15. November 1992 bis zum
31 . Januar 1993 : 58,79 ;

— vom 1 . Februar bis zum
31 . März 1993 : 63,44.

Artikel 2

(') ABl. Nr. L 118 vom 20. 5. 1972, S. 1 .
O ABl. Nr. L 180 vom 1 . 7 . 1992, S. 23 . Diese Verordnung tritt am 15 . November 1992 in Kraft.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 29. Oktober 1992

Für die Kommission

Ray MAC SHARRY

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 3137/92 DER KOMMISSION
vom 29. Oktober 1992

zur Festsetzung der Referenzpreise für Mandarinen, einschließlich Tangerinen
und Satsumas, Wilkings und andere ähnliche Kreuzungen von Zitrusfrüchten,

ausgenommen Clementinen, für das Wirtschaftsjahr 1992/93

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1035/72 des Rates
vom 18. Mai 1972 über eine gemeinsame Marktorganisa
tion für Obst und Gemüse ('), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EWG) Nr. 1754/92 (2), insbesondere auf
Artikel 27 Absatz 1 ,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1677/85 des Rates
vom 11 . Juni 1985 über die Währungsausgleichsbeträge
im Agrarsektor (3), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 2205/90 (4), insbesondere auf Artikel 6
Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Nach Artikel 23 Absatz 1 der Verordnung (EWG)
Nr. 1035/72 werden alljährlich zu Beginn des Vermark
tungsjahres Referenzpreise festgesetzt, die für die ganze
Gemeinschaft gelten.

Angesichts des Umfangs der Mandarinenerzeugung in der
Gemeinschaft ist für dieses Erzeugnis ein Referenzpreis
festzusetzen, der auch für Tangerinen und Satsumas,
Wilkings und andere ähnliche Kreuzungen von Zitrus
früchten, ausgenommen Clementinen, gilt.

Die Vermarktung der im Laufe eines Produktionsjahres
geernteten Mandarinen erstreckt sich über die
Monate Oktober bis zum 15. Mai des folgenden Jahres.
Die im Oktober sowie vom 1 . März bis 15. Mai des
folgenden Jahres auf den Markt kommenden Mengen
machen jedoch nur einen geringen Teil der insgesamt im
Wirtschaftsjahr vermarkteten Gesamtmenge aus. Deshalb
sollten Referenzpreise für die Zeit vom 1 . November bis
zum letzten Tag des Monats Februar des folgenden Jahres
festgesetzt werden.

Gemäß Artikel 23 Absatz 2 Buchstabe b) der Verordnung
(EWG) Nr. 1035/72 erfolgt die Festsetzung der Referenz
preise auf der Höhe des vorangegangenen Wirtschafts
jahres, abzüglich des Pauschalbetrags der Transportkosten
für die gemeinschaftlichen Erzeugnisse im vorangegan
genen Wirtschaftsjahr von den Erzeugungsgebieten in die
Verbrauchszentren der Gemeinschaft und zuzüglich

— eines Prozentsatzes in Höhe der durchschnittlichen
Entwicklung der Produktionskosten für Obst und
Gemüse, vermindert um den Produktivitätsgewinn,

— des Pauschalbetrags für die Transportkosten für das
betreffende Wirtschaftsjahr,

ohne daß die so erhaltene Höhe das arithmetische Mittel
der Erzeugerpreise der einzelnen Mitgliedstaaten nach
obengenanntem Artikel 23 Absatz 2, erhöht um die
Transportkosten für das betreffende Wirtschaftsjahr, über
schreitet. Dabei wird der so erhaltene Betrag entspre
chend der Entwicklung der um den Produktivitätsgewinn
verminderten Produktionskosten für Obst und Gemüse
erhöht. Die zu berücksichtigende Höhe darf außerdem
den Referenzpreis für das vorhergehende Wirtschaftsjahr
nicht unterschreiten.

Die Erzeugerpreise entsprechen dem Durchschnitt der
Notierungen, die während der drei Jahre vor dem Zeit
punkt der Festsetzung des Referenzpreises für ein in
seinen Handelseigenschaften definiertes inländisches
Erzeugnis festgestellt wurden. Die Feststellung erfolgt auf
dem repräsentativen Markt bzw. den repräsentativen
Märkten in den Anbaugebieten mit den niedrigsten
Notierungen für Erzeugnisse oder Sorten, die einen
wesentlichen Teil der im Laufe des Jahres bzw. eines
Teils des Jahres vermarkteten Erzeugung ausmachen und
bestimmten Anforderungen in bezug auf die Aufmachung
entsprechen. Bei der Berechnung der durchschnittlichen
Notierungen jedes repräsentativen Marktes bleiben die
Notierungen unberücksichtigt, die im Vergleich zu den
auf diesem Markt festgestellten normalen Schwankungen
als übermäßig hoch oder niedrig betrachtet werden
können.

Nach Artikel 6 der Verordnung (EWG) Nr. 1677/85
werden die in Ecu festgesetzten Agrarpreise verringert,
wenn sich die landwirtschaftlichen Umrechnungskurse
infolge des Abbaus der übertragenen Währungsabwei
chungen zu Beginn des auf eine Währungsneufestsetzung
folgenden Wirtschaftsjahres ändern. Im Zusammenhang
mit dem automatischen Abbau der wegen der Währungs
neufestsetzung vom 13. bis 17. September 1992 entstan
denen negativen Währungsabweichungen müssen die in
Ecu ausgedrückten Preise mit dem mit Artikel 2 der
Verordnung (EWG) Nr. 2735/92 der Kommission ^ für
die Agrarpreise auf 1,002650 festgesetzten Verringerungs
koeffizienten multipliziert werden.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Obst und Gemüse —(') ABl. Nr. L 118 vom 20. 5. 1972, S. 1 .

(2) ABl . Nr. L 180 vom 1 . 7. 1992, S. 23.
O ABl. Nr. L 164 vom 24. 6. 1985, S. 6.
O ABl. Nr. L 201 vom 31 . 7. 1990, S. 9 . O ABl. Nr. L 277 vom 22. 9. 1992, S. 18 .
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HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Für das Wirtschaftsjahr 1992/93 wird der Referenzpreis
für frische Mandarinen, einschließlich Tangerinen und
Satsumas, Wilkings und andere Zitrushybriden vergleich
barer Art, mit Ausnahme von Clementinen, der KN
Codes 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70 und

0805 20 90, ausgedrückt in ECU je 100 kg Eigengewicht,
für Erzeugnisse der Güteklasse I, alle Größensortierungen,
in Verpackungen, wie folgt festgesetzt :
— vom 1 . November 1992 bis zum 28 . Februar 1993 :

27,64.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1 . November 1992 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 29 . Oktober 1992

Für die Kommission

Ray MAC SHARRY

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 3138/92 DER KOMMISSION
vom 29. Oktober 1992

zur Festsetzung der Referenzpreise für Kopfsalat für das Wirtschaftsjahr 1992/93

Gemüse erhöht. Die zu berücksichtigende Höhe darf
außerdem den Referenzpreis für das vorhergehende Wirt
schaftsjahr nicht unterschreiten.

Zur Berücksichtigung der saisonbedingten Preisschwan
kungen ist das Wirtschaftsjahr in mehrere Abschnitte zu
unterteilen und ein Referenzpreis für jeden Abschnitt
festzusetzen.

Die Erzeugerpreise entsprechen dem Durchschnitt der
Notierungen, die während der drei Jahre vor dem Zeit
punkt der Festsetzung des Referenzpreises für ein in
seinen Handelseigenschaften definiertes inländisches
Erzeugnis festgestellt wurden. Die Feststellung erfolgt auf
dem repräsentativen Markt bzw. den repräsentativen
Märkten in den Anbaugebieten mit den niedrigsten
Notierungen für Erzeugnisse oder Sorten, die einen
wesentlichen Teil der im Laufe des Jahres bzw. eines
Teils des Jahres vermarkteten Erzeugung ausmachen und
bestimmten Anforderungen in bezug auf die Aufmachung
entsprechen. Bei der Berechnung der durchschnittlichen
Notierungen jedes repräsentativen Marktes bleiben die
Notierungen unberücksichtigt, die im Vergleich zu den
auf diesem Markt festgestellten normalen Schwankungen
als übermäßig hoch oder niedrig betrachtet werden
können.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Obst und Gemüse —

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1035/72 des Rates
vom 18 . Mai 1972 über eine gemeinsame Marktorganisa
tion für Obst und Gemüse ('), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EWG) Nr. 1 754/92 (2), insbesondere auf
Artikel 27 Absatz 1 ,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Nach Artikel 23 Absatz 1 der Verordnung (EWG)
Nr. 1035/72 werden alljährlich zu Beginn des Vermark
tungsjahres Referenzpreise festgesetzt, die für die gesamte
Gemeinschaft gültig sind.

Angesichts des Umfangs der Kopfsalaterzeugung in der
Gemeinschaft ist für dieses Erzeugnis ein Referenzpreis
festzusetzen.

Die Vermarktung des im Laufe eines bestimmten Produk
tionsjahres geernteten Kopfsalats verteilt sich auf die
Monate Juli bis Juni des folgenden Jahres. Die geringen
eingeführten Mengen vom 1 . Juli bis 31 . Oktober und
im Juni lassen die Festsetzung eines für diesen Zeitraum
geltenden Referenzpreises nicht zu. Der Referenzpreis
sollte deshalb nur für die Zeit vom 1 . November bis
31 . Mai des folgenden Jahres festgesetzt werden.

Gemäß Artikel 23 Absatz 2 Buchstabe b) der Verordnung
(EWG) Nr. 1035/72 erfolgt die Festsetzung der Referenz
preise auf der Höhe des vorangegangenen Wirtschafts
jahres abzüglich des Pauschalbetrags der Transportkosten
für die gemeinschaftlichen Erzeugnisse im vorangegan
genen Wirtschaftsjahr von den Erzeugungsgebieten in die
Verbrauchszentren der Gemeinschaft und zuzüglich

— eines Prozentsatzes in Höhe der durchschnittlichen
Entwicklung der Produktionskosten für Obst und
Gemüse, vermindert um den Produktivitätsgewinn,

— des Pauschalbetrags für die Transportkosten für das
betreffende Wirtschaftsjahr,

ohne daß die so erhaltene Höhe das arithmetische Mittel
der Erzeugerpreise der einzelnen Mitgliedstaaten, erhöht
um die Transportkosten für das betreffende Wirtschafts
jahr, überschreitet. Dabei wird der so erhaltene Betrag
entsprechend der Entwicklung der um den Produktivitäts
gewinn verminderten Produktionskosten für Obst und

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Für das Wirtschaftsjahr 1992/93 werden die Referenz
preise für Kopfsalat (KN-Codes 0705 11 10 und
0705 11 90), ausgedrückt in Ecu je 100 kg Eigengewicht,
für verpackte Erzeugnisse der Güteklasse I aller Größen
klassen, wie folgt festgesetzt :

— vom 1 . November bis zum 31 .
Dezember 1992 : 70,82 ;

— vom 1 . Januar bis zum 28 .
Februar 1993 : 76,11 ;

-— vom 1 . März bis zum 31 . Mai 1993 : 82,90.

Artikel 2

(') ABl. Nr. L 118 vom 20. 5. 1972, S. 1 .
O ABl. Nr. L 180 vom 1 . 7. 1992, S. 23. Diese Verordnung tritt am 1 . November 1992 in Kraft.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 29. Oktober 1992

Für die Kommission

Ray MAC SHARRY

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 3139/92 DER KOMMISSION
vom 29. Oktober 1992

zur Festsetzung der für das Wirtschaftsjahr 1992/93 auf Spanien und Portugal
anwendbaren gemeinschaftlichen Angebotspreise für Artischocken

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Akte über den Beitritt Spaniens und
Portugals,

gestützt auf die Verordnungen (EWG) Nr. 3709/89 (') und
(EWG) Nr. 3648/90 (2) des Rates mit allgemeinen Durch
führungsbestimmungen zur Akte über den Beitritt
Spaniens und Portugals hinsichtlich des Ausgleichsme
chanismus bei der Einfuhr von Obst und Gemüse aus
Spanien lind Portugal, insbesondere auf Artikel 4
Absatz 1 ,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1677/85 des Rates
vom 11 . Juni 1985 über die Währungsausgleichsbeträge
im Agrarsektor (3), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 2205/90 (4), insbesondere auf Artikel 6
Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Mit Verordnung (EWG) Nr. 3820/90 der Kommission 0
sind die Durchführungsbestimmungen für den bei der
Einfuhr von Obst und Gemüse aus Spanien und Portugal
anwendbaren Ausgleichsmechanismus festgelegt worden.

Nach Artikel 152 und Artikel 318 der Beitrittsakte wird
ein Ausgleichsmechanismus eingeführt, der bei der
Einfuhr in die Gemeinschaft in ihrer Zusammensetzung
am 31 . Dezember 1985, nachstehend »Zehnergemein
schaft" genannt, auf spanisches und portugiesisches Obst
und Gemüse anzuwenden ist, für das gegenüber Drittlän
dern ein Referenzpreis festgelegt ist. Für Artischocken aus
Spanien und Portugal sollte der gemeinschaftliche Ange
botspreis nur während des Anwendungszeitraum des
Referenzpreises gegenüber Drittländern, d. h . vom
1 . November bis 30. Juni des folgenden Jahres, festgelegt
werden .

Nach Artikel 152 Absatz 2 Buchstabe a) und Artikel 318
Absatz 1 Buchstabe a) der Beitrittsakte wird jährlich auf
der Grundlage des arithmetischen Mittels der Erzeuger
preise in jedem Mitgliedstaat der Zehnergemeinschaft
zuzüglich der Transport- und Verpackungskosten, die für
die Erzeugnisse ab den Erzeugergebieten bis zu den reprä
sentativen Verbrauchszentren der Gemeinschaft
entstehen, und unter Berücksichtigung der Entwicklung
der Erzeugungskosten ein gemeinschaftlicher Angebote
preis berechnet.

Die genannten Erzeugerpreise entsprechen dem Durch
schnitt der Notierungen, die in den letzten drei Jahren
vor der Festsetzung des gemeinschaftlichen Angebots
preises festgestellt wurden. Der letztere Preis darf jedoch
den gegenüber den Drittländern angewandten Referenz
preis nicht überschreiten. Da die Preise je nach Jahreszeit
unterschiedlich sind, sollten für das Wirtschaftsjahr ein
oder mehrere Zeiträume vorgesehen und für jeden Zeit
raum ein gemeinschaftlicher Angebotspreis festgesetzt
werden.

Nach Artikel 1 der Verordnungen (EWG) Nr. 3709/89
und (EWG) Nr. 3648/90 sind die bei der Festsetzung des
gemeinschaftlichen Angebotspreises zu berücksichti
genden Erzeugerpreise die Preise eines inländischen
Erzeugnisses mit bestimmten Handelsmerkmalen, die auf
dem oder den repräsentativen Märkten in denjenigen
Erzeugungsgebieten festgestellt werden, wo die Notie
rungen für das Erzeugnis oder die Sorte am niedrigsten
sind, das bzw. die einen erheblichen Teil der jährlich
vermarkteten Erzeugung ausmacht und der Güteklasse I
sowie bestimmten Anforderungen an die Verpackung
entspricht. Bei allen repräsentativen Märkten muß der
Durchschnitt der Notierungen unter Ausschluß der
Notierungen ermittelt werden, die, gemessen an der auf
dem jeweiligen Markt festgestellten normalen Schwan
kungsbreite, als überhöht oder zu niedrig angesehen
werden können. Weicht der Durchschnitt eines Mitglied
staates übermäßig von der normalen Schwankungsbreite
ab, wird er nicht berücksichtigt.

Nach Artikel 6 der Verordnung (EWG) Nr. 1677/85
werden die in Ecu festgesetzten Agrarpreise verringert,
wenn sich die landwirtschaftlichen Umrechnungskurse
infolge des Abbaus der übertragenen Währungsabwei
chungen zu Beginn des auf eine Währungsneufestsetzung
folgenden Wirtschaftsjahres ändern. Im Zusammenhang
mit dem automatischen Abbau der wegen der Währungs
neufestsetzung vom 13. bis 17. September 1992 entstan
denen negativen Währungsabweichungen müssen die in
Ecu ausgedrückten Preise mit dem mit Artikel 2 der
Verordnung (EWG) Nr. 2735/92 der Kommission (Ä) für
die Agrarpreise auf 1,002650 festgesetzten Verringerungs
koeffizienten multipliziert werden.

Die Anwendung der vorstehenden Kriterien führt dazu,
die gemeinschaftlichen Angebotspreise für Artischocken
für den Zeitraum vom 1 . November 1992 bis zum
30. Juni 1993 festzusetzen.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Obst und Gemüse —

(') ABl. Nr. L 363 vom 13. 12. 1989, S. 3 .
(2) ABl . Nr. L 362 vom 27. 12. 1990, S. 16.
(3) ABl . Nr. L 164 vom 24. 6. 1985, S. 6.
H ABl. Nr. L 201 vom 31 . 7. 1990, S. 9 .
M ABl. Nr. L 366 vom 29. 12. 1990, S. 43. (n ABl. Nr. L 277 vom 22. 9 . 1992, S. 18 .
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— vom 1 . November bis zum
31 . Dezember 1992 : 89,75,

— vom 1 . Januar bis zum
30. April 1993 : 73,04,

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Für das Wirtschaftsjahr 1992/93 werden die gemein
schaftlichen Angebotspreise für Artischocken (KN-Code
0709 10 00) gegenüber Spanien und Portugal, ausgedrückt
in ECU je 100 kg Eigengewicht, für die verpackten
Erzeugnisse der Güteklasse I aller Größenklassen wie folgt
festgesetzt :

— Mai 1993 : 60,96,
— Juni 1993 : 47,45.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1 . November 1992 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 29 . Oktober 1992

Für die Kommission

Ray MAC SHARRY

Mitglied der Kommission



30. 10. 92 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 313/33

VERORDNUNG (EWG) Nr. 3140/92 DER KOMMISSION
vom 29. Oktober 1992

zur Festsetzung der für das Wirtschaftsjahr 1992/93 auf Spanien und Portugal
anwendbaren gemeinschaftlichen Angebotspreise für Endivie Eskariol

den gegenüber den Drittländern angewandten Referenz
preis nicht überschreiten . Da die Preise je nach Jahreszeit
unterschiedlich sind, sollten für das Wirtschaftsjahr ein
oder mehrere Zeiträume vorgesehen und für jeden Zeit
raum ein gemeinschaftlicher Angebotspreis festgesetzt
werden.

Nach Artikel 1 der Verordnungen (EWG) Nr. 3709/89
und (EWG) Nr. 3648/90 sind die bei der Festsetzung des
gemeinschaftlichen Angebotspreises zu berücksichti
genden Erzeugerpreise die Preise eines inländischen
Erzeugnisses mit bestimmten Handelsmerkmalen, die auf
dem oder den repräsentativen Märkten in denjenigen
Erzeugungsgebieten festgestellt werden, wo die Notie
rungen für das Erzeugnis oder die Sorte am niedrigsten
sind, das bzw. die einen erheblichen Teil der jährlich
vermarkteten Erzeugung ausmacht und der Güteklasse I
sowie bestimmten Anforderungen an die Verpackung
entspricht. Bei allen repräsentativen Märkten muß der
Durchschnitt der Notierungen unter Ausschluß der
Notierungen ermittelt werden, die, gemessen an der auf
dem jeweiligen Markt festgestellten normalen Schwan
kungsbreite, als überhöht oder zu niedrig angesehen
werden können. Weicht der Durchschnitt eines Mitglied
staats übermäßig von der normalen Schwankungsbreite
ab, wird er nicht mitberücksichtigt.

Die Anwendung der vorstehenden Kriterien führt dazu,
die gemeinschaftlichen Angebotspreise für Endivie Eska
riol für den Zeitraum vom 15. November 1992 bis zum
31 . März 1993 festzusetzen .

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Obst und Gemüse —

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Akte über den Beitritt Spaniens und
Portugals,

gestützt auf die Verordnungen (EWG) Nr. 3709/89 (') und
(EWG) Nr. 3648/90 (2) des Rates mit allgemeinen Durch
führungsbestimmungen zur Akte über den Beitritt
Spaniens und Portugals hinsichtlich des Ausgleichsme
chanismus bei der Einfuhr von Obst und Gemüse aus
Spanien und Portugal, insbesondere auf Artikel 4
Absatz 1 ,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Mit Verordnung (EWG) Nr. 3820/90 der Kommission (3)
sind die Durchführungsbestimmungen für den bei der
Einfuhr von Obst und Gemüse aus Spanien und Portugal
anwendbaren Ausgleichsmechanismus festgelegt worden .

Nach Artikel 152 und Artikel 318 der Beitrittsakte wird
ein Ausgleichsmechanismus eingeführt, der bei der
Einfuhr in die Gemeinschaft in ihrer Zusammensetzung
am 31 . Dezember 1985, nachstehend „Zehnergemein
schaft" genannt, auf spanisches und portugiesisches Obst
und Gemüse anzuwenden ist, für das gegenüber Drittlän
dern ein Referenzpreis festgelegt ist. Für Endivie Eskariol
aus Spanien und Portugal sollte der gemeinschaftliche
Angebotspreis nur während des Anwendungszeitraums
des Referenzpreises gegenüber Drittländern, d. h . vom
15 . November bis 31 . März des folgenden Jahres festge
legt werden.

Nach Artikel 152 Absatz 2 Buchstabe a) und Artikel 318
Absatz 1 Buchstabe a) der Beitrittsakte wird jährlich auf
der Grundlage des arithmetischen Mittels der Erzeuger
preise in jedem Mitgliedstaat der Zehnergemeinschaft
zuzüglich der Transport- und Verpackungskosten, die für
die Erzeugnisse ab den Erzeugergebieten bis zu den reprä
sentativen Verbrauchszentren der Gemeinschaft
entstehen, und unter Berücksichtigung der Entwicklung
der Erzeugungskosten ein gemeinschaftlicher Angebots
preis berechnet.

Die genannten Erzeugerpreise entsprechen dem Durch
schnitt der Notierungen, die in den letzten drei Jahren
vor der Festsetzung des gemeinschaftlichen Angebots
preises festgestellt wurden. Der letztere Preis darf jedoch

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Für das Wirtschaftsjahr 1992/93 werden die gemein
schaftlichen Angebotspreise für Endivie Eskariol (KN
Code 0705 29 00) gegenüber Spanien und Portugal, ausge
drückt in ECU je 100 kg Eigengewicht, für die verpackten
Erzeugnisse der Güteklasse I aller Größenklassen wie folgt
festgesetzt :
— vom 15. November 1992 bis zum

31 . Januar 1993 : 57,30
— vom 1 . Februar 1993 bis zum 31 . März 1993 : 60,01 .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 15. November 1992 in Kraft.
(') ABl. Nr. L 363 vom 13. 12. 1989, S. 3.
(2) ABl. Nr. L 362 vom 27. 12. 1990, S. 16 .
M ABl. Nr. L 366 vom 29. 12. 1990, S. 43.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 29. Oktober 1992

Für die Kommission

Ray MAC SHARRY

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 3141/92 DER KOMMISSION
vom 29. Oktober 1992

zur Festsetzung der für das Wirtschaftsjahr 1992/93 auf Spanien und Portugal
anwendbaren gemeinschaftlichen Angebotspreise für Kopfsalat

preis nicht überschreiten . Da die Preise je nach Jahreszeit
unterschiedlich sind, sollten für das Wirtschaftsjahr ein
oder mehrere Zeiträume vorgesehen und für jeden Zeit
raum ein gemeinschaftlicher Angebotspreis festgesetzt
werden.

Nach Artikel 1 der Verordnungen (EWG) Nr. 3709/89
und (EWG) Nr. 3648/90 sind die bei der Festsetzung des
gemeinschaftlichewn Angebotspreises zu berücksichti
genden Erzeugerpreise die Preise eines inländischen
Erzeugnisses mit bestimmten Handelsmerkmalen, die auf
dem oder den repräsentativen Märkten in denjenigen
Erzeugungsgebieten festgestellt werden, wo die Notie
rungen für das Erzeugnis oder die Sorte am niedrigsten
sind, das bzw. die einen erheblichen Teil der jährlich
vermarkteten Erzeugung ausmacht und der Güteklasse I
sowie bestimmten Anforderungen an die Verpackung
entspricht. Bei allen repräsentativen Märkten muß der
Durchschnitt der Notierungen unter Ausschluß der
Notierungen ermittelt werden, die, gemessen an der auf
dem jeweiligen Markt festgestellten normalen Schwan
kungsbreite, als überhöht oder zu niedrig angesehen
werden können. Weicht der Durchschnitt eines Mitglied
staates übermäßig von der normalen Schwankungsbreite
ab, wird er nicht mitberücksichtigt.

Die Anwendung der vorstehenden Kriterien führt dazu,
die gemeinschaftlichen Angebotspreise für Kopfsalat für
den Zeitraum vom 1 . November 1992 bis zum 31 . Mai
1993 festzusetzen.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Obst und Gemüse —

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Akte über den Beitritt Spaniens und
Portugals,

gestützt auf die Verordnungen (EWG) Nr. 3709/89 (') und
(EWG) Nr. 3648/90 des Rates (2) mit allgemeinen Durch
führungsbestimmungen zur Akte über den Beitritt
Spaniens und Portugals hinsichtlich des Ausgleichsme
chanismus bei der Einfuhr von Obst und Gemüse aus
Spanien und Portugal, insbesondere auf Artikel 4
Absatz 1 ,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Mit Verordnung (EWG) Nr. 3820/90 der Kommission (3)
sind die Durchführungsbestimmungen für den bei der
Einfuhr von Obst und Gemüse aus Spanien und Portugal
anwendbaren Ausgleichsmechanismus festgelegt worden.

Nach Artikel 152 und Artikel 318 der Beitrittsakte wird
ein Ausgleichsmechanismus eingeführt, der bei der
Einfuhr in die Gemeinschaft in ihrer Zusammensetzung
am 31 . Dezember 1985, nachstehend „Zehnergemein
schaft" genannt, auf spanisches und portugiesisches Obst
und Gemüse anzuwenden ist, für das gegenüber Drittlän
dern ein Referenzpreis festgelegt ist. Für Kopfsalat aus
Spanien und Portugal sollte der gemeinschaftliche
Angebotspreis nur während des Anwendungszeitraums
des Referenzpreises gegenüber Drittländern, d. h . vom
1 . November bis 31 . Mai des folgenden Jahres festgelegt
werden.

Nach Artikel 152 Absatz 2 Buchstabe a) und Artikel 318
Absatz 1 Buchstabe a) der Beitritsakte wird jährlich auf
der Grundlage des arithmetischen Mittels der Erzeuger
preise in jedem Mitgliedstaat der Zehnergemeinschaft
zuzüglich der Transport- und Verpackungskosten, die für
die Erzeugnisse ab den Erzeugergebieten bis zu den reprä
sentativen Verbrauchszentren der Gemeinschaft
entstehen, und unter Berücksichtigung der Entwicklung
der Erzeugungskosten ein gemeinschaftlicher Angebots
preis berechnet.

Die genannten Erzeugerpreise entsprechen dem Durch
schnitt der Notierungen, die in den letzten drei Jahren
vor der Festsetzung des gemeinschaftlichen Angebots
preises festgestellt wurden . Der letztere Preis darf jedoch
den gegenüber den Drittländern angewandten Referenz

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Für das Wirtschaftsjahr 1992/93 werden die gemein
schaftlichen Angebotspreise für Kopfsalat (KN-Codes
0705 11 10 und 0705 11 90) gegenüber Spanien und
Portugal, ausgedrückt in ECU je 100 kg Eigengewicht, für
die verpackten Erzeugnisse der Güteklasse I aller Größen
klassen wie folgt festgesetzt :
— vom 1 . November

bis zum 31 . Dezember 1992 : 70,70
— vom 1 . Januar bis zum 28 . Februar 1993 : 75,60
— vom 1 . März bis zum 31 . Mai 1993 : 82,34.

(') ABl . Nr. L 363 vom 13. 12. 1989, S. 3.
0 ABl. Nr. L 362 vom 27. 12. 1990, S. 16 .
(3 ABl . Nr. L 366 vom 29. 12. 1990, S. 43.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1 . November 1992 in Kraft.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 29 . Oktober 1992

Für die Kommission

Ray MAC SHARRY

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 3142/92 DER KOMMISSION
vom 29. Oktober 1992

zur Festsetzung des für das Wirtschaftsjahr 1992/93 auf Spanien und Portugal
anwendbaren gemeinschaftlichen Angebotspreises für Mandarinen,
einschließlich TTangerinen und Satsumas, ^^^llkings und andere ahnliche

Kreuzungen von Zitrusfrüchten, ausgenommen Clementinen

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,
gestützt auf die Akte über den Beitritt Spaniens und
Portugals,
gestützt auf die Verordnungen (EWG) Nr. 3709/89 (') und
(EWG) Nr. 3648/90 (2) des Rates mit allgemeinen Durch
führungsbestimmungen zur Akte über den Beitritt
Spaniens und Portugals hinsichtlich des Ausgleichs
mechanismus bei der Einfuhr von Obst und Gemüse aus
Spanien und Portugal, insbesondere auf Artikel 4
Absatz 1 ,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1677/85 des Rates
vom 11 . Juni 1985 über die Währungsausgleichsbeträge
im Agrarsektor (3), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 2205/90 (4), insbesondere auf Artikel 6
Absatz 3 ,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Mit Verordnung (EWG) Nr. 3820/90 der Kommission (5)
sind die Durchführungsbestimmungen für den bei der
Einfuhr von Obst und Gemüse aus Spanien und Portugal
anwendbaren Ausgleichsmechanismus festgelegt worden.
Nach Artikel 152 und Artikel 318 der Beitrittsakte wird
ein Ausgleichsmechanismus eingeführt, der bei der
Einfuhr in die Gemeinschaft in ihrer Zusammensetzung
am 31 . Dezember 1985, nachstehend „Zehnergemein
schaft" genannt, auf spanisches und portugiesisches Obst
und Gemüse anzuwenden ist, für das gegenüber Drittlän
dern ein Referenzpreis festgelegt ist. Für Mandarinen,
einschließlich Tangerinen und Satsumas, Wilkings und
andere ähnliche Kreuzungen von Zitrusfrüchten, ausge
nommen Clementinen, aus Spanien und Portugal sollte
der gemeinschaftliche Angebotspreis nur während des
Anwendungszeitraums des Referenzpreises gegenüber
Drittländern, d. h . vom 1 . November bis zum letzten Tag
des Monats Februar des folgenden Jahres, festgelegt
werden .

Nach Artikel 152 Absatz 2 Buchstabe a) und Artikel 318
Absatz 1 Buchstabe a) der Beitrittsakte wird jährlich auf
der Grundlage des arithmetischen Mittels der Erzeuger
preise in jedem Mitgliedstaat der Zehnergemeinschaft
zuzüglich der Transport- und Verpackungskosten, die für
die Erzeugnisse ab den Erzeugergebieten bis zu den reprä
sentativen Verbrauchszentren der Gemeinschaft
entstehen, und unter Berücksichtigung der Entwicklung

der Erzeugungskosten ein gemeinschaftlicher Angebots
preis berechnet.

Die genannten Erzeugerpreise entsprechen dem Durch
schnitt der Notierungen, die in den letzten drei Jahren
vor der Festsetzung des gemeinschaftlichen Angebots
preises festgestellt wurden. Der letztere Preis darf jedoch
den gegenüber den Drittländern angewandten Referenz
preis nicht überschreiten.

Nach Artikel 1 der Verordnungen (EWG) Nr. 3709/89
und (EWG) Nr. 3648/90 sind die bei der Festsetzung des
gemeinschaftlichen Angebotspreises zu berücksichti
genden Erzeugerpreise die Preise eines inländischen
Erzeugnisses mit bestimmten Handelsmerkmalen, die auf
dem oder den repräsentativen Märkten in denjenigen
Erzeugungsgebieten festgestellt werden, wo die Notie
rungen für das Erzeugnis oder die Sorte am niedrigsten
sind, das bzw. die einen erheblichen Teil der jährlich
vermarkteten Erzeugung ausmacht und der Güteklasse I
sowie bestimmten Anforderungen an die Verpackung
entspricht. Bei allen repräsentativen Märkten muß der
Durchschnitt der Notierungen unter Ausschluß der
Notierungen ermittelt werden , die, gemessen an der auf
dem jeweiligen Markt festgestellten normalen Schwan
kungsbreite, als überhöht oder zü niedrig angesehen
werden können. Weicht der Durchschnitt eines Mitglied
staates übermäßig von der normalen Schwankungsbreite
ab, wird er nicht mitberücksichtigt.

Nach Artikel 6 der Verordnung (EWG) Nr. 1677/85
werden die in Ecu festgesetzten Agrarpreise verringert,
wenn sich die landwirtschaftlichen Umrechnungskurse
infolge des Abbaus der übertragenen Währungsabwei
chungen zu Beginn des auf eine Währungsneufestsetzung
folgenden Wirtschaftsjahres ändern . Im Zusammenhang
mit dem automatischen Abbau der wegen der Währungs
neufestsetzung vom 13 . bis 17. September 1992 entstan
denen negativen Währungsabweichungen müssen die in
Ecu ausgedrückten Preise mit dem mit Artikel 2 der
Verordnung (EWG) Nr. 2735/92 der Kommission (6) für
die Agrarpreise auf 1,002650 festgesetzten Verringerungs
koeffizienten multipliziert werden.

Die Anwendung der vorstehenden Kriterien führt dazu,
die gemeinschaftlichen Angebotspreise für Mandarinen,
einschließlich Tangerinen und Satsumas, Wilkings und
andere ähnliche Kreuzungen von Zitrusfrüchten, ausge
nommen Clementinen, für den Zeitraum vom
1 . November 1992 bis zum 28 . Februar 1993 festzusetzen .

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Obst und Gemüse —

(') ABl. Nr. L 363 vom 13. 12. 1989, S. 3 .
(2) ABl. Nr. L 362 vom 27. 12. 1990, S. 16 .
(3) ABl. Nr. L 164 vom 24. 6. 1985, S. 6.
(4) ABl. Nr. L 201 vom 31 . 7. 1990, S. 9 .
f5) ABl. Nr. L 366 vom 29. 12 . 1990, S. 43 . (*) ABl . Nr. L 277 vom 22. 9 . 1992, S. 18 .
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HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN : 0805 20 90) gegenüber Spanien und Portugal, ausgedrückt
in ECU je 100 kg Eigengewicht, für die verpackten
Erzeugnisse der Güteklasse I aller Größenklassen wie folgt
festgesetzt :
— vom 1 . November 1992

bis zum 28 . Februar 1993 : 27,57.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1 . November 1992 in Kraft.

Artikel 1

Für das Wirtschaftsjahr 1992/93 wird der gemeinschaft
liche Angebotspreis für Mandarinen, einschließlich
Tangerinen und Satsumas, Wilkings und andere ähnliche
Kreuzungen von Zitrusfrüchten, ausgenommen Clemen
tinen, (KN-Codes 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70 und

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 29. Oktober 1992

Für die Kommission

Ray MAC SHARRY

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 3143/92 DER KOMMISSION
vom 29. Oktober 1992

zur Eröffnung einer Dauerausschreibung für die Festsetzung der Erstattungen
bei der Ausfuhr von Olivenöl vom 1 . November 1992 bis zum 31 . Oktober 1993

nungen gelten für Olivenöl . Die gemeinsamen
Vorschriften sind durch bestimmte besondere
Vorschriften zu ergänzen .

Die maximale Anwendung der Ecu wird in der Wirtschaft
wichtiger.

Der Verwaltungsausschuß für Fette hat nicht innerhalb
der ihm von seinem Vorsitzenden gesetzten Frist Stellung
genommen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

( 1 ) Es wird eine Dauerausschreibung für die Festset
zung der Erstattungen bei der Ausfuhr von Olivenöl der
nachstehenden KN-Codes durchgeführt :
— 1509 10 90,

— 1509 90 00,
— 1510 00 90.

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung Nr. 136/66/EWG des Rates
Vom 22. September 1966 über die Errichtung einer
gemeinsamen Marktorganisation für Fette ('), zuletzt geän
dert durch die Verordnung (EWG) Nr. 2046/92 (2),

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1650/86 des Rates
vom 26. Mai 1986 über die Erstattungen und Abschöp
fungen bei der Ausfuhr von Olivenöl (3), insbesondere auf
die Artikel 5 und 7,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die verfügbaren Angaben über die Lage des Olivenölwelt
markts scheinen nicht auszureichen, um die Erstattungen
lediglich nach dem normalen Verfahren festzusetzen. Es
empfiehlt sich daher, eine Dauerausschreibung zu
eröffnen, um die Erstattungsbeträge in den kommenden
Monaten nach dem Ausschreibungsverfahren festsetzen zu
können.

Da in bestimmten Fällen eine besondere Nachfrage nach
Olivenöl auf dem Weltmarkt besteht, ist die Möglichkeit
zur Änderung bestimmter Bedingungen der Daueraus
schreibung vorzusehen.

Aufgrund der Besonderheit der Ausschreibung empfiehlt
es sich, Verfahrensregeln aufzustellen, die es den Markt
teilnehmern der verschiedenen Mitgliedstaaten ermög
lichen, unter gleichen Bedingungen daran teilzunehmen,
wobei bestimmte Sicherheiten für die Gültigkeit der
Angebote gestellt werden.
Um gleichfalls die ordnungsgemäße Durchführung der
Ausschreibung zu gewährleisten, ist es angebracht, die
Entscheidungsverfahren für die Festsetzung der Erstat
tungen und für die Erteilung des Zuschlags vorzusehen.

Mit der Verordnung (EWG) Nr. 3665/87 der Kommis
sion (4), zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG)
Nr. 1 525/92 Q, wurden die gemeinsamen Durchführungs
vorschriften für Ausfuhrerstattungen bei landwirtschaft
lichen Erzeugnissen festgelegt. Mit der Verordnung
(EWG) Nr. 3719/88 der Kommission (*), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 2101 /92 f), wurden die
gemeinsamen Durchführungsvorschriften für Ausfuhr
lizenzen sowie Vorausfestsetzungsbescheinigungen für
landwirtschaftliche Erzeugnisse festgelegt. Diese Verord

(2) Die Dauerausschreibung ist bis zum 31 . Oktober
1993 gültig. Während ihrer Geltungsdauer werden Teil
ausschreibungen durchgeführt.

Artikel 2

Im Rahmen dieser Ausschreibung und nach dem
Verfahren gemäß Artikel 38 der Verordnung
Nr. 136/66/EWG kann die Kommission

a) Ausschreibungen mit obligatorischer Zweckbestim
mung (spezifische Ausschreibung) im Zusammenhang
mit der Olivenölnachfrage bestimmter Drittländer
eröffnen ;

b) die Qualitäten oder Mengen, die Gegenstand von
Angeboten sein können, begrenzen ;

c) eine oder mehr Ausschreibungen vor dem für die
Einreichung der Angebote vorgesehenen Zeitpunkt
annullieren ;

d) bestimmte Bestimmungsländer von der Ausschreibung
ausschließen oder die Gewährung von Erstattungen
vorsehen, die nach Bestimmungsländern differenziert
sind.

Artikel 3

( 1 ) Für die Teilausschreibungen gelten folgende Ange
botsfristen :

— im November, Januar, Februar, März, April, Mai,
Juni, Juli, September und Oktober jeweils vom 5. bis
9 . um 13 Uhr und vom 19. bis 23 . um 13 Uhr ;

— im August : vom 19. bis 23. um 13 Uhr ;
— im Dezember : vom 10 . bis 14. um 13 Uhr.

(') ABl. Nr. 172 vom 30. 9. 1966, S. 3025/66.
O ABl. Nr. L 215 vom 30. 7. 1992, S. 1 .
O ABl. Nr. L 145 vom 30. 5. 1986, S. 8 .
O ABl. Nr. L 351 vom 14. 12. 1987, S. 1 .
O ABl. Nr. L 160 vom 13. 6. 1992, S. 7.
(6) ABl . Nr. L 331 vom 2. 12. 1988, S. 1 .
O ABl. Nr. L 210 vom 25. 7. 1992, S. 18.
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oder das andere als die darin vorgesehenen Bedingungen
enthält, wird nicht berücksichtigt.

(8) Ein eingereichtes Angebot kann nicht zurückge
zogen werden.

Artikel 4

( 1 ) Der Bieter hat je 100 kg auszuführendes Olivenöl
eine Sicherheit in Höhe von 10 Ecu zu stellen . Diese
Sicherheit bildet für die Zuschlagsempfänger die Sicher
heit für die Ausfuhrlizenz.

(2) Die Bestimmungen der Verordnung (EWG)
Nr. 2220/85 der Kommission (') gelten für die in dieser
Verordnung vorgesehenen Sicherheiten . Als Haupt
pflichten nach Maßgabe des Artikels 20 der Verordnung
(EWG) Nr. 2220/85 gelten die in Absatz 3 Buchstabe b)
aufgezählten Verpflichtungen sowie die Einhaltung der
vorgesehenen Fristen .

(3) Außer im Fall höherer Gewalt wird die Sicherheit
nur freigegeben
a) hinsichtlich der Bieter für die Menge, für die dem
Angebot nicht stattgegeben wurde ;

b) hinsichtlich der Zuschlagsempfänger :
— für die Menge, für die sie die Ausfuhrverpflichtung,

die sich aus der in Artikel 9 vorgesehenen Lizenz
ergibt, erfüllt haben, wobei die Bestimmungen des
Artikels 33 der Verordnung (EWG) Nr. 3719/88
weiterhin gelten ;

— wenn der Nachweis erbracht wird, daß das
Olivenöl an seinem Bestimmungsort angekommen
ist, sofern eine im Rahmen der Ausschreibung fest
gesetzte Erstattung nur für bestimmte Drittländer
gilt.

Artikel 5

( 1 ) Die Auswertung der Angebote erfolgt durch die
zuständige Stelle des betreffenden Mitgliedstaats unter
Ausschluß der Öffentlichkeit. Vorbehaltlich der Bestim
mungen des Absatzes 2 sind die zur Auswertung zugelas
senen Personen zur Geheimhaltung venpflichtet.

(2) Die Angebote werden der Kommission durch Fern
schreiben oder durch Telefax unverzüglich ohne
Namensnennung mitgeteilt.

Artikel 6

( 1 ) Unter Berücksichtigung insbesondere der Lage und
der voraussichtlichen Entwicklung des Olivenölmarkts in
der Gemeinschaft sowie des Weltmarkts wird nach dem
Verfahren gemäß Artikel 38 der Verordnung
Nr. 136/66/EWG unter der Zugrundelegung der einge
gangenen Angebote für jede der in Artikel 1 genannten
Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur ein
Höchstbetrag der Ausfuhrerstattung festgesetzt. Die Fest
setzung erfolgt spätestens am achten Werktag nach
Ablauf der jeweiligen Angebotsfrist.

Diese Zeitgrenze entspricht der belgischen Zeit. Fällt der
letzte Tag der Angebotsfrist für die mit der Annahme der
Angebote beauftragten Stelle auf einen Sonn- oder
Feiertag, läuft die Frist um 13 Uhr des letzten vorherge
henden Werktags ab.

(2) Die Interessenten beteiligen sich an der Ausschrei
bung durch Einreichung des schriftlichen Angebots bei
der zuständigen Stelle eines Mitgliedstaats gegen
Empfangsbescheinigung durch Einschreiben, Fern
schreiben, Telefax oder Telegramm, die an die genannte
Stelle zu richten sind.

Beteiligt sich ein Marktteilnehmer an einer Ausschrei
bung für mehrere Qualitäten, Aufmachungen oder gege
benenfalls mehrere Bestimmungsländer, so muß er für
jeden Einzelfall ein gesondertes Angebot einreichen.

(3) In dem Angebot werden angegeben :
a) die Verordnung zur Eröffnung der Ausschreibung und
die. Teilausschreibung oder die spezifische Ausschrei
bung, auf die sich das Angebot bezieht ;

b) Name und Anschrift des Bieters ;
c) Menge, Qualität und Tarifstellen des auszuführenden
Olivenöls sowie die Aufmachung des Öls, wobei
zwischen Olivenöl in unmittelbaren Umschließungen
mit einem Fassungsvermögen bis zu fünf Litern und
Olivenöl in anderen Aufmachungen unterschieden
wird ;

d) das Bestimmungsland, sofern die Erstattung nach
Bestimmungsländern differenziert wird ;

e) der Betrag der Ausfuhrerstattung je 100 kg Olivenöl in
Ecu ;

f) der Betrag der Sicherheit, die mindestens für die unter
Buchstabe c) genannte Olivenölmenge zu stellen ist, in
der Währung des Mitgliedstaats, in dem das Angebot
eingereicht wird.

(4) Ein Angebot ist nur gültig, wenn
a) die auszuführende Menge bei Olivenöl in unmittel
baren Umschließungen mit einem Fassungsvermögen
bis zu fünf Litern mindestens fünf Tonnen derselben
Qualität und bei Olivenöl in anderen Aufmachungen
mindestens 20 Tonnen derselben Qualität beträgt ;

b) vor Ablauf der Frist für die Einreichung der Angebote
der Nachweis erbracht wird, daß der Bieter die in dem
Angebot genannte Sicherheit gestellt hat ;

c) es alle in Absatz 3 genannten Angaben enthält.

(5) Ein Angebot ist nur für eine Teilausschreibung oder
gegebenenfalls für eine spezifische Ausschreibung gültig.
Das Angebot kann den Hinweis enthalten, daß es nur
dann als eingereicht gilt, wenn der Zuschlag die ganze
oder einen bestimmten Teil der angebotenen Menge
betrifft.

(6) Das Angebot sowie die in den Absätzen 3 und 4
genannten Nachweise und Erklärungen werden in der
Amtssprache oder in einer der Amtssprachen des
Mitgliedstaats, in dem die zuständige Stelle das Angebot
erhält, abgefaßt.

(7) Ein Angebot, das nicht gemäß den in dieser
Verordnung vorgesehenen Bedingungen eingereicht wird (') ABl. Nr. L 205 vom 3. 8 . 1985, S. 5 .
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(2) Nach demselben Verfahren kann ebenfalls
beschlossen werden,

— für jede Teilausschreibung eine Höchstmenge festzu
setzen ;

— einer bestimmten Teilausschreibung oder spezifischen
Ausschreibung keine Folge zu geben.

(3) Die Erstattungen sind entsprechend der Aufma
chung des Olivenöls — in unmittelbaren Umschlie
ßungen mit einem Fassungsvermögen bis zu fünf Litern
oder in anderen Aufmachungen — differenziert.

(4) Ist eine Differenzierung nach Bestimmungsorten
vorgesehen, so werden die Erstattungen entsprechend der
besonderen Situation jedes Bestimmungslandes festge
setzt.

(5) Der Erstattungsbetrag wird während der Gültig
keitsdauer der in Artikel 9 genannten Ausfuhrlizenz
entsprechend der Schwankung des Schwellenpreises
zwischen dem Tag des Wirksamwerdens dieser Erstattung
und dem Tag der Annahme der Ausfuhranmeldung ange
glichen.
(6) Wird ein Höchstbetrag der Ausfuhrerstattung fest
gesetzt, so erhält/erhalten, unbeschadet der Bestim
mungen des Absatzes 2 erster Gedankenstrich, der/die
Bieter den Zuschlag, dessen/deren Angebot in bezug auf
die darin angegebene Menge dem Höchstbetrag der
Ausfuhrerstattung entspricht oder darunter liegt.

Artikel 7

( 1 ) Ist für eine Teilausschreibung eine Höchstmenge
festgesetzt worden, so wird der Zuschlag nach Maßgabe
der Höhe der Erstattung erteilt, wobei bis zur Erschöp
fung der Höchstmenge von dem Bieter ausgegangen wird,
dessen Angebot die niedrigste Ausfuhrerstattung enthält.
(2) Würde jedoch das in Absatz 1 vorgesehene
Zuschlagsverfahren durch die Berücksichtigung eines
Angebots dazu führen, daß die Höchstmenge über
schritten wird, so erhält der betreffende Bieter den

Zuschlag nur für die Menge, mit der die Höchstmenge
ausgeschöpft wird. Die Angebote, die die gleiche Erstat
tung enthalten, werden, wenn durch die Berücksichtigung
der Summe der in den betreffenden Angeboten
genannten Mengen die Höchstmenge überschritten
würde,

— entweder im Verhältnis der insgesamt in den Ange
boten genannten Mengen

— oder je Zuschlagsempfänger bis zu einer bestimmten
Höchstmenge

berücksichtigt.

Artikel 8

Die zuständige Stelle des betreffenden Mitgliedstaats
unterrichtet unverzüglich alle Bieter von dem Ergebnis
ihrer Beteiligung an der Ausschreibung. Darüber hinaus
erteilt die zuständige Stelle den Zuschlagsempfängern für
die zugeteilte Menge die Ausfuhrlizenz, in der im Feld
18a die in dem Angebot enthaltene Erstattung einge
tragen wird und in der ferner Qualität, Aufmachung und
gegebenenfalls der Bestimmungsort des Öls angegeben
werden.

Artikel 9

Der Zuschlagsempfänger hat die Pflicht, während der
Gültigkeitsdauer der erteilten Ausfuhrlizenz die im
Angebot genannte Menge, Qualität, Verpackung und
gegebenenfalls nach dem angegebenen Bestimmungsland
auszuführen.

Dieses Recht und diese Pflichten sind nicht übertragbar.

Artikel 10

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröf
fentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemein
schaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 29. Oktober 1992

Für die Kommission

Ray MAC SHARRY

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 3144/92 DER KOMMISSION
vom 29. Oktober 1992

zur Wiedereinführung des Zollsatzes für die Waren der Kategorien 16 und 74
(laufende Nummern 40.0160 und 40.0740) mit Ursprung in Indien, dem die in der
Verordnung (EWG) Nr. 3832/90 des Rates vorgesehenen Zollpräferenzen gewährt

werden

führt werden, sobald die genannten Einzelplafonds auf
Gemeinschaftsebene erreicht sind.

Für die Waren der Kategorien 16 und 74 (laufende
Nummern 40.0160 und 40.0740) mit Ursprung in Indien
ist der Plafond auf 99 000 bzw. 67 000 Stück festgesetzt.
Am 27. Februar 1992 haben die in der Gemeinschaft
angerechneten Einfuhren der genannten Waren mit
Ursprung in Indien, dem Zollpräferenzen gewährt
werden, den in Rede stehenden Plafond erreicht.

Es ist angezeigt, den Zollsatz für die betreffenden Waren
gegenüber Indien wiedereinzuführen —

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3832/90 des Rates
vom 20. Dezember 1990 zur Anwendung allgemeiner
Zollpräferenzen für Textilwaren mit Ursprung in
Entwicklungsländern im Jahr 1991 ('), verlängert für 1992
durch die Verordnung (EWG) Nr. 3587/91 (2), insbeson
dere auf Artikel 12,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Gemäß Artikel 10 der Verordnung (EWG) Nr. 3832/90
wird die Zollpräferenzregelung für 1992 für jede Waren
kategorie in den Anhängen I und II gewährt, die Gegen
stand von Einzelplafonds ist, und zwar bis zur Höhe der
Mengen, die in Spalte 8 ihres Anhangs I und in Spalte 7
ihres Anhangs II bezüglich bestimmter oder jeder in
Spalte 5 derselben Anhänge genannten Ursprungsländer
oder -gebiete festgesetzt sind. Gemäß Artikel 11 der
genannten Verordnung können die Zollsätze bei der
Einfuhr der betreffenden Waren jederzeit wiedereinge

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Ab 2. November 1992 wird der Zollsatz, der aufgrund der
Verordnung (EWG) Nr. 3832/90 für 1992 ausgesetzt ist,
für Einfuhren in die Gemeinschaft von folgenden Waren
mit Ursprung in Indien wiedereingeführt :

Laufende Kategorie
Nummer (Einheiten) KN-Code Warenbezeichnung

40.0160 16
(1 000 Stück)

6203 1 1 00 Anzüge und Kombinationen, andere als aus
6203 12 00 Gewirken, für Männer und Knaben, aus Wolle,
6203 19 10 Baumwolle oder synthetischen oder künstlichen
6203 19 30 Spinnstoffen, ausgenommen Skianzüge
6203 21 00
6203 22 80
6203 23 80
6203 29 18

621 1 .32 31 Trainingsanzüge, gefüttert, mit Außenseite aus ein
6211 33 31 und demselben Flächenerzeugnis, für Männer und

Knaben, aus Baumwolle oder synthetischen oder
künstlichen Spinnstoffen

40.0740 74
(1 000 Stück)

610411 00 Kostüme und Kombinationen, aus Gewirken, für
6104 12 00 Frauen und Mädchen, aus Wolle, Baumwolle oder
6104 13 00 synthetischen oder künstlichen Spinnstoffen,

ex 6104 19 00 ausgenommen Skianzüge
6104 21 00
6104 22 00
6104 23 00

ex 6104 29 00

(•) ABl. Nr. L 370 vom 31 . 12. 1990, S. 39.
(*) ABl. Nr. L 341 vom 12. 12. 1991 , S. 1 . Diese Verordnung ist
zuletzt geändert worden durch die Verordnung (EWG) Nr.
1509/92 (ABl. Nr. L 159 vom 12. 6. 1992, S. 1 ).
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Artikel 2

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 29. Oktober 1992

Für die Kommission

Christiane SCRIVENER

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 3145/92 DER KOMMISSION
vom 29. Oktober 1992

zur Wiedereinführung des Zollsatzes für die Waren der Kategorien 18, 58 und 59
(laufende Nummern 40.0180, 40.0580 und 40.590) mit Ursprung in Indien, dem
die in der Verordnung (EWG) Nr. 3832/90 des Rates vorgesehenen Zollpräfe

renzen gewährt werden

Einfuhr der betreffenden Waren jederzeit wiedereinge
führt werden, sobald die genannten Einzelplafonds auf
Gemeinschaftsebene erreicht sind.

Für die Waren der Kategorien 18 , 58 und 59 (laufende
Nummern 40.0180, 40.0580 und 40.590) mit Ursprung in
Indien ist der Plafond auf 112, 3 675 bzw. 310 Tonnen
festgesetzt. Am 30. April 1992 haben die in der Gemein
schaft angerechneten Einfuhren der genannten Waren
mit Ursprung in Indien, dem Zollpräferenzen gewährt
werden, den in Rede stehenden Plafond erreicht.

Es ist angezeigt, den Zollsatz für die betreffenden Waren
gegenüber Indien wiedereinzuführen —

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3832/90 des Rates
vom 20. Dezember 1990 zur Anwendung allgemeiner
Zollpräferenzen für Textilwaren mit Ursprung in
Entwicklungsländern im Jahr 1991 ('), verlängert für 1992
durch die Verordnung (EWG) Nr. 3587/91 (2), insbeson
dere auf Artikel 12,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Gemäß Artikel 10 der Verordnung (EWG) Nr. 3832/90
wird die Zollpräferenzregelung für 1992 für jede Waren
kategorie in den Anhängen I und II gewährt, die Gegen
stand von Einzelplafonds ist, und zwar bis zur Höhe der
Mengen, die in Spalte 8 ihres Anhangs I und in Spalte 7
ihres Anhangs II bezüglich bestimmter oder jeder in
Spalte 5 derselben Anhänge genannten Ursprungsländer
oder -gebiete festgesetzt sind. Gemäß Artikel 1 1 der
genannten Verordnung können die Zollsätze bei der

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Ab 2. November 1992 wird der Zollsatz, der aufgrund der
Verordnung (EWG) Nr. 3832/90 für 1992 ausgesetzt ist,
für Einfuhren in die Gemeinschaft von folgenden Waren
mit Ursprung in Indien wiedereingeführt :

Laufende
Nummer

Kategorie
(Einheiten) KN-Code Warenbezeichnung

40.0180 18 6207 11 00 Unterhemden, Slips und andere Unterhosen,
(Tonnen) 6207 19 00 Nachthemden, Schlafanzüge, Bademäntel und

6207 21 00 -jacken, Hausmäntel und ähnliche Waren, für
6207 22 00 Männer und Knaben, andere als aus Gewirken
6207 29 00
6207 91 00
6207 92 00
6207 99 00

6208 1 1 00 Unterhemden, Unterkleider, Unterröcke, Slips und
6208 19 10 andere Unterhosen, Nachthemden, Schlafanzüge,
6208 19 90 Negliges, Bademäntel und -jacken, Hausmäntel
6208 21 00 und ähnliche Waren, für Frauen und Mädchen,
6208 22 00 andere als aus Gewirken
6208 29 00
6208 91 10
6208 91 90
6208 92 10
6208 92 90
6208 99 00

40.0580 58 5701 10 10 Geknüpfte Teppiche, auch konfektioniert
(Tonnen) 5701 10 91

5701 10 93
5701 10 99
5701 90 10
5701 90 90

(') ABl. Nr. L 370 vom 31 . 12. 1990, S. 39.
(2) ABl . Nr. L 341 vom 12. 12. 1991 , S. 1 . Diese Verordnung is
zuletzt geändert worden durch die Verordnung (EWG) Ni
1509/92 (ABl. Nr. L 159 vom 12. 6 . 1992, S. 1 ).
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Laufende
Nummer

Kategorie
(Einheiten) KN-Code Warenbezeichnung

40.0590 59 5702 10 00 Teppiche und andere Bodenbeläge aus Spinn
(Tonnen) 5702 31 10 Stoffen, andere als Teppiche der Kategorie 58

5702 31 30
5702 31 90
5702 32 10
5702 32 90
5702 39 10
5702 41 10
5702 41 90
5702 42 10
5702 42 90
5702 49 10
5702 51 00
5702 52 00

ex 5702 59 00
5702 91 00
5702 92 00

ex 5702 99 00

5703 10 10
5703 10 90
5703 20 1 1
5703 20 19
5703 20 91
5703 20 99
5703 30 11
5703 30 19
5703 30 51
5703 30 59
5703 30 91
5703 30 99
5703 90 10

ex 5703 90 90

5704 10 00
5704 90 00

5705 00 10
5705 00 31
5705 00 39

ex 5705 00 90

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 29 . Oktober 1992

Für die Kommission

Christiane SCRIVENER

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 3146/92 DER KOMMISSION
vom 29. Oktober 1992

zur Wiedereinführung des Zollsatzes für die Waren der Kategorie 22 (laufende
Nummer 40.0220) mit Ursprung in Indonesien, dem die in der Verordnung
(EWG) Nr. 3832/90 des Rates vorgesehenen Zollpräferenzen gewährt werden

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3832/90 des Rates
vom 20. Dezember 1990 zur Anwendung allgemeiner
Zollpräferenzen für Textilwaren mit Ursprung in
Entwicklungsländern im Jahr 1991 ('), verlängert für 1992
durch die Verordnung (EWG) Nr. 3587/91 (2), insbeson
dere auf Artikel 12,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Gemäß Artikel 10 der Verordnung (EWG) Nr. 3832/90
wird die Zollpräferenzregelung für 1992 für jede Waren
kategorie in den Anhängen I und II gewährt, die Gegen
stand von Einzelplafonds ist, und zwar bis zur Höhe der
Mengen, die in Spalte 8 ihres Anhangs I und in Spalte 7
ihres Anhangs II bezüglich bestimmter oder jeder in
Spalte 5 derselben Anhänge genannten Ursprungsländer
oder -gebiete festgesetzt sind. Gemäß Artikel 11 der
genannten Verordnung können die Zollsätze bei der

Einfuhr der betreffenden Waren jederzeit wiedereinge
führt werden, sobald die genannten Einzelplafonds auf
Gemeinschaftsebene erreicht sind.

Für die Waren der Kategorie 22 (laufende Nummer
40.0220) mit Ursprung in Indonesien ist der Plafond auf
649 Tonnen festgesetzt. Am 6. April 1992 haben die in
der Gemeinschaft angerechneten Einfuhren der
genannten Waren mit Ursprung in Indonesien, dem Zoll
präferenzen gewährt werden, den in Rede stehenden
Plafond erreicht.

Es ist angezeigt, den Zollsatz für die betreffenden Waren
gegenüber Indonesien wiedereinzuführen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Ab 2. November 1992 wird der Zollsatz, der aufgrund der
Verordnung (EWG) Nr. 3832/90 für 1992 ausgesetzt ist,
für Einfuhren in die Gemeinschaft von folgenden Waren
mit Ursprung in Indonesien wiedereingeführt :

Laufende Kategorie
Nummer (Einheit) KN-Code Warenbezeichnung

40.0220 22 5508 10 11 Garne aus synthetischen Spinnfasern, nicht in
(Torinen) 5508 10 19 Aufmachungen für den Einzelverkauf

5509 1 1 00
5509 12 00
5509 21 10
5509 21 90
5509 22 10
5509 22 90
5509 31 10
5509 31 90
5509 32 10
5509 32 90
5509 41 10
5509 41 90
5509 42 10
5509 42 90
5509 51 00
5509 52 10
5509 52 90
5509 53 00
5509 59 00
5509 61 10
5509 61 90
5509 62 00
5509 69 00
5509 91 10
5509 91 90
5509 92 00
5509 99 00

(') ABl . Nr. L 370 vom 31 . 12. 1990, S. 39.
(2) ABl. Nr. L 341 vom 12. 12. 1991 , S. 1 . Diese Verordnung ist
zuletzt geändert worden durch die Verordnung (EWG) Nr.
1509/92 (ABl. Nr. L 159 vom 12. 6. 1992, S. 1 ).
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Artikel 2

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 29 . Oktober 1992

Für die Kommission

Christiane SCRIVENER

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 3147/92 DER KOMMISSION
^ vom 29. Oktober 1992

zur Wiedereinführung des Zollsatzes für die Waren der Kategorie 20 (laufende
Nummer 40.0200) mit Ursprung in Malaysia, dem die in der Verordnung (EWG)

Nr. 3832/90 des Rates vorgesehenen Zollpräferenzen gewährt werden

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3832/90 des Rates
vom 20. Dezember 1990 zur Anwendung allgemeiner
Zollpräferenzen für Textilwaren mit Ursprung in
Entwicklungsländern im Jahr 1991 ('^ verlängert für 1992
durch die Verordnung (EWG) Nr. 3587/91 (2), insbeson
dere auf Artikel 12,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Gemäß Artikel 10 der Verordnung (EWG) Nr. 3832/90
wird die Zollpräferenzregelung für 1992 für jede Waren
kategorie in den Anhängen I und II gewährt, die Gegen
stand von Einzelplafonds ist, und zwar bis zur Höhe der
Mengen, die in Spalte 8 ihres Anhangs I und in Spalte 7
ihres Anhangs II bezüglich bestimmter oder jeder in
Spalte 5 derselben Anhänge genannten Ursprungsländer
oder -gebiete festgesetzt sind. Gemäß Artikel 11 der
genannten Verordnung können die Zollsätze bei der

Einfuhr der betreffenden Waren jederzeit wiedereinge
führt werden, sobald die genannten Einzelplafonds auf
Gemeinschaftsebene erreicht sind.

Für die Waren der Kategorie 20 (laufende Nummer
40.0200) mit Ursprung in Malaysia ist der Plafond auf 232
Tonnen festgesetzt. Am 18 . August 1992 haben die in der
Gemeinschaft angerechneten Einfuhren der genannten
Waren mit Ursprung in Malaysia, dem Zollpräferenzen
gewährt werden, den in Rede stehenden Plafond erreicht.

Es ist angezeigt, den Zollsatz für die betreffenden Waren
gegenüber Malaysia wiedereinzuführen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Ab 2. November 1992 wird der Zollsatz, der aufgrund der
Verordnung (EWG) Nr. 3832/90 für 1992 ausgesetzt ist,
für Einfuhren in die Gemeinschaft von folgenden Waren
mit Ursprung in Malaysia wiedereingeführt :

Laufende Kategorie
Nummer (Einheiten) KN-Code Warenbezeichnung

40.0200 20 6302 21 00 Bettwäsche, andere als aus Gewirken
(Tonnen) 6302 22 90

6302 29 90
6302 31 10
6302 31 90
6302 32 90
6302 39 90

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 29 . Oktober 1992

Für die Kommission

Christiane SCRIVENER

Mitglied der Kommission

(') ABl . Nr. L 370 vom 31 . 12. 1990, S. 39.
(2) ABl . Nr. L 341 vom 12. 12. 1991 , S. 1 . Diese Verordnung ist
zuletzt geändert worden durch die Verordnung (EWG) Nr.
1509/92 (ABl. Nr. L 159 vom 12. 6. 1992, S. 1 ).
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 3148/92 DER KOMMISSION
vom 29. Oktober 1992

zur Wiedereinführung des Zollsatzes für die Waren der Kategorie 9 (laufende
Nummer 40.0090) mit Ursprung in Sri Lanka, dem die in der Verordnung (EWG)

Nr. 3832/90 des Rates vorgesehenen Zollpräferenzen gewährt werden

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3832/90 des Rates
vom 20. Dezember 1990 zur Anwendung allgemeiner
Zollpräferenzen für Textilwaren mit Ursprung in
Entwicklungsländern im Jahr 1991 ('), verlängert für 1992
durch die Verordnung (EWG) Nr. 3587/91 (2), insbeson
dere auf Artikel 12,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Gemäß Artikel 10 der Verordnung (EWG) Nr. 3832/90
wird die Zollpräferenzregelung für 1992 für jede Waren
kategorie in den Anhängen I und II gewährt, die Gegen
stand von Einzelplafonds ist, und zwar bis zur Höhe der
Mengen, die in Spalte 8 ihres Anhangs I und in Spalte 7
ihres Anhangs II bezüglich bestimmter oder jeder in
Spalte 5 derselben Anhänge genannten Ursprungsländer
oder -gebiete festgesetzt sind. Gemäß Artikel 11 der
genannten Verordnung können die Zollsätze bei der

Einfuhr der betreffenden Waren jederzeit wiedereinge
führt werden, sobald die genannten Einzelplafonds auf
Gemeinschaftsebene erreicht sind.

Für die Waren der Kategorie 9 (laufende Nummer
40.0090) mit Ursprung in Sri Lanka ist der Plafond auf
131 Tonnen festgesetzt. Am 26. März 1992 haben die in
der Gemeinschaft angerechneten Einfuhren der
genannten Waren mit Ursprung in Sri Lanka, dem Zoll
präferenzen gewährt werden, den in Rede stehenden
Plafond erreicht.

Es ist angezeigt, den Zollsatz für die betreffenden Waren
gegenüber Sri Lanka wiedereinzuführen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Ab 2. November 1992 wird der Zollsatz, der aufgrund der
Verordnung (EWG) Nr. 3832/90 für 1992 ausgesetzt ist,
für Einfuhren in die Gemeinschaft von folgenden Waren
mit Ursprung in Sri Lanka wiedereingeführt :

Laufende Kategorie
Nummer (Einheit) KN-Code Warenbezeichnung

40.0090 9 5802 1 1 00 Schlingengewebe (Frottiergewebe) ; Wäsche zur
(Tonnen) 5802 19 00 Körperpflege oder Haushaltswäsche, aus Schlin

gengewebe (Frottiergewebe), aus Baumwolle,
ex 6302 60 00 andere als aus Gewirken

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 29. Oktober 1992

Für die Kommission

Christiane SCRIVENER

Mitglied der Kommission

(') ABl. Nr. L 370 vom 31 . 12. 1990, S. 39.
(2) ABl. Nr. L 341 vom 12. 12. 1991 , S. 1 . Diese Verordnung ist
zuletzt geändert worden durch die Verordnung (EWG) Nr.
1509/92 (ABl. Nr. L 159 vom 12. 6. 1992, S. 1 ).
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 3149/92 DER KOMMISSION
vom 29. Oktober 1992

mit Durchführungsbestimmungen für die Lieferung von Nahrungsmitteln aus
Interventionsbeständen zur Verteilung an Bedürftige in der Gemeinschaft

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3730/87 des Rates
vom 10 . Dezember 1987 zur Einführung der Grundregeln
für die Lieferung von Nahrungsmitteln aus Interventions
beständen an bestimmte Einrichtungen zur Verteilung an
stark benachteiligte Personen in der Gemeinschaft ('),
insbesondere auf Artikel 6,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1676/85 des Rates
vom 11 . Juni 1985 über den Wert der Rechnungseinheit
und die im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik anzu
wendenden Umrechnungskurse (2), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EWG) Nr. 2205/90 (3), insbesondere auf
Artikel 2 Absatz 4 und Artikel 12,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Unter Berücksichtigung der in mehreren Jahren mit der
Anwendung der Regelung gemäß der Verordnung (EWG)
Nr. 3730/87 erworbenen Erfahrung empfiehlt es sich, die
mit der Verordnung (EWG) Nr. 3744/87 der Kommis
sion (4), zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG)
Nr. 583/91 (*), erlassenen Durchführungsbestimmungen
anzupassen und durch die vorliegende Verordnung zu
ersetzen, um Mißverständnissen vorzubeugen und eine
bessere Übersicht zu gewährleisten .

Insbesondere ist es angezeigt, Verfahren und Modalitäten
der Erstellung eines Jahresprogramms für die Verteilung
von Interventionserzeugnissen durch die Kommission
nach Maßgabe der Angaben der Mitgliedstaaten zu verein
fachen und die zeitliche Planung unter Berücksichtigung
der an die Verteilung an die Bedürftigen gestellten Anfor
derungen und der notwendigen Finanzierung der Inter
ventionsbestände entsprechend auszugestalten.

An die Bedürftigen in der Gemeinschaft werden landwirt
schaftliche Erzeugnisse und Nahrungsmittel in der Regel
in Form von Erzeugnissen verteilt, die aus zu verarbei
tenden und abzufüllenden Interventionsbeständen
gewonnen werden. Das angestrebte Ziel läßt sich jedoch
auch durch Lieferung von landwirtschaftlichen Erzeug
nissen und Nahrungsmitteln derselben, auf dem Gemein
schaftsmarkt bereitgestellten Erzeugnisart erreichen. In
diesem Fall wird eine Lieferung durch Abgabe von

Erzeugnissen bezahlt, die bei den Interventionslagern zu
entnehmen sind.

Für eine gute Verwaltung dieser Regelung müssen die
günstigsten Lieferbedingungen, wenn die Lieferung Verar
beitungserzeugnisse betrifft oder eine besondere Abfül
lung voraussetzt, durch Ausschreibung festgestellt werden.

Es sind die Bedingungen festzulegen, unter denen Hilfs
organisationen die Kosten des Erzeugnistransports und
gegebenenfalls die Verwaltungskosten im Rahmen der zur
Verfügung stehenden Mittel erstattet werden. Die Trans
portkosten werden unter Zugrundelegung pauschaler
Sätze erstattet. Es sollte jedoch die Möglichkeit geschaffen
werden, diese Kosten durch Ausschreibung festzustellen .
Außerdem sind die Modalitäten der Verbuchung des
Werts der aus den Interventionslagern ausgelagerten
Erzeugnisse im Rahmen der Abteilung Garantie des
EAGFL sowie die Einzelheiten zu bestimmen, die bei
einer Umlagerung von einem Mitgliedstaat in einen
anderen zu beachten wird.

Ferner müssen die Kurse festgesetzt werden, mit denen
der Buchwert der Erzeugnisse sowie u. a. die Transport
und Verwaltungskosten umzurechnen sind. Zur Verhü
tung wechselkursabhängiger Verzerrungen sollte ein Kurs
angewandt werden, der der wirtschaftlichen Realität näher
kommt als der landwirtschaftliche Umrechnungskurs,
aber auch der Anwendung des Berichtigungsfaktors
gemäß Artikel 2 Absatz 2 der Verordnung (EWG)
Nr. 1676/85 Rechnung trägt. Nach Artikel 3a der Verord
nung (EWG) Nr. 3152/85 der Kommission (6), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 3237/90 Q,
über die Durchführungsbestimmungen zur Verordnung
(EWG) Nr. 1676/85 ist der entsprechende Umrechnungs
kurs zu veröffentlichen.

Der Zweck der vorliegenden Regelung und die Art der
Umlagerung von Interventionserzeugnissen rechtfertigen,
daß weder Währungsausgleichsbeträge noch gegebenen
falls die Durchführungsbestimmungen zum ergänzenden
Handelsmechanismus gemäß der Beitrittsakte Spaniens
und Portugals angewandt werden.

Diese Verordnung sollte ab Beginn der Laufzeit des
Verteilungsprogramms, d.h. ab 1 . Oktober 1992, ange
wandt werden.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme sämtlicher zuständiger
Verwaltungsausschüsse —C) ABl. Nr. L 352 vom 15. 12. 1987, S. 1 .

0 ABl. Nr. L 164 vom 24. 6. 1985, S. 1 .
O ABl. Nr. L 201 vom 31 . 7. 1990, S. 9.
(4) ABl. Nr. L 352 vom 15. 12. 1987, S. 33 ,
O ABl. Nr. L 65 vom i2. 3 . 1991 , S. 32.

(6) ABl. Nr. L 310 vom 21 . 11 . 1985, S. 1 .
Q ABl. Nr. L 310 vom 9. 11 . 1990, S. 18 .
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HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

( 1 ) Die Mitgliedstaaten, die die mit der Verordnung
(EWG) Nr. 3730/87 eingerichtete Maßnahme zugunsten
der Bedürftigen in der Gemeinschaft anzuwenden
wünschen, unterrichten hierüber die Kommission
alljährlich spätestens bis zum 15. Februar, der der Laufzeit
des in Artikel 2 bezeichneten Jahresprogramms voran
geht.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission späte
stens bis zum 31 . Mai folgendes mit :
a) die in Tonnen ausgedrückte Menge jeder Erzeugnisart,
die zur Programmdurchführung auf Landesebene in
dem betreffenden Rechnungsjahr erforderlich ist ;

b) die Form, in der die Erzeugnisse an die Empfänger
verteilt werden sollen ;

c) die Kriterien, nach denen die Empfänger auszuwählen
sind ;

d) gegebenenfalls die Höhe des Kostenbeitrags, der von
den Empfängern gemäß Artikel 1 der Verordnung
(EWG) Nr. 3730/87 verlangt werden kann.

Artikel 2

(1 ) Die Kommission beschließt alljährlich vor dem
30. September ein nach den einzelnen Mitgliedstaaten
untergliedertes Jahresprogramm für die Verteilung von
Nahrungsmitteln aus Interventionsbeständen. Bei der
Aufteilung der hierfür verfügbaren Haushaltsmittel auf die
Mitgliedstaaten stützt sich die Kommission auf die verläß
lichsten Schätzungen über die jeweilige Anzahl der
Bedürftigen sowie auf die Erfahrungen mit Programm
durchführung und Erzeugnisverwendung in den vorange
henden Rechnungsjahren.

(2) Vor Erstellung des Jahresprogramms hört die
Kommission die wichtigsten Organisationen an, die mit
den Problemen der Bedürftigen in der Gemeinschaft
vertraut sind.

(3) In dem betreffenden Programm wird insbesondere
folgendes festgelegt :
a) die auf jede Art von Erzeugnis, das zur Verteilung in
den Mitgliedstaaten Interventionsbeständen
entnommen werden kann, entfallende Menge ;

b) die zur Programmdurchführung in den Mitgliedstaaten
bereitgestellten finanziellen Mittel ;

c) der zur Deckung der Kosten der Beförderung der in
Artikel 7 genannten Interventionserzeugnisse inner
halb der Gemeinschaft notwendige Mittelansatz.

(4) Die Kommission sorgt für die unverzügliche Veröf
fentlichung des Programms.

Artikel 3

(2) Die Mitgliedstaaten melden der Kommission
während der Laufzeit die gegebenenfalls notwendig
gewordenen, keine Zusatzausgaben verursachenden Ände
rungen an der Programmdurchführung. Diese Meldungen
müssen alle sachdienlichen Angaben enthalten.

(3) Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission
ferner unverzüglich, spätestens Ende April, während der
Laufzeit über die gegebenenfalls bei der Programmdurch
führung zu erwartenden Einsparungen.

Die Kommission kann die ungenutzten Haushaltsmittel
anderen Mitgliedstaaten zuteilen .

Artikel 4

( 1 ) Die Durchführung des Programms umfaßt die
Lieferung von aus Interventionsbeständen ausgelagerten
Erzeugnissen.

(2) Sollen verarbeitete und/oder verpackte oder abge
füllte Erzeugnisse geliefert werden, so führt die zuständige
Behörde des jeweiligen Mitgliedstaats eine Ausschreibung
durch oder sie läßt sie durchführen, um die kostengün
stigsten Lieferbedingungen festzustellen. An der
Ausschreibung müssen sich mindestens drei Bieter betei
ligen.

Bei der betreffenden Ausschreibung wird folgendes ermit
telt : \

— entweder die Kosten für die Verarbeitung und das
Verpacken/Abfüllen der aus Interventionsbeständen
stammenden Erzeugnisse,

— oder die Menge an verarbeiteten landwirtschaftlichen
Erzeugnissen, Nahrungsmitteln oder gegebenenfalls
verpackten oder abgefüllten Erzeugnissen, die gegen
Zahlung in Form von Interventionserzeugnissen
durch Verwendung solcher Erzeugnisse erhalten
werden kann,

— oder die Menge an verarbeiteten landwirtschaftlichen
Erzeugnissen oder Nahrungsmitteln, die gegen
Zahlung in Form von vergleichbaren Interventionser
zeugnissen zur Verfügung steht oder auf dem Markt
erhalten werden kann.

(3) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, daß die
Lieferung den Transport der Erzeugnisse bis zu den
Lagerhäusern der Hilfsorganisation und gegebenenfalls
die Verteilung an die Begünstigten einschließt. Die Zutei
lung erfolgt in diesem Fall im Rahmen einer Ausschrei
bung zur Feststellung des günstigsten Angebots von
mindestens drei Bietern .

Artikel 5

( 1 ) Zur Verbuchung durch den EAGFL, Abteilung
Garantie, und unbeschadet der Bestimmungen von
Artikel 8 der Verordnung (EWG) Nr. 1883/78 des Rates (»)
entspricht der Buchwert der aufgrund dieser Verordnung
bereitgestellten Interventionserzeugnisse für jedes
Rechnungsjahr dem am 1 . Oktober geltenden Interven
tionspreis.

/

(1 ) Das Programm hat eine Laufzeit vom 1 . Oktober
bis zum 30. September des darauffolgenden Jahres und
erstreckt sich auf die vom 1 . Oktober bis zum darauffol
genden 31 . August durchgeführten Auslagerungen von
Nahrungsmitteln aus Interventionsbeständen. (') ABl . Nr. L 216 vom 5. 8 . 1978, S. 1 .
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die Gemeinschaft einen zusätzlichen innergemeinschaft
lichen Transfer gemäß Artikel 6 Absatz 4.

Transportkosten dürfen nicht in natura oder durch
Warentausch bezahlt werden.

Die zuständige Behörde bestimmt die Bedingungen, unter
denen die vom Spediteur zu hinterlegende Sicherheit zu
leisten bzw. freizugeben ist. Sie stellt sicher, daß die Ware
geeignet versichert wird.

(3) Auf die zu transferierenden Erzeugnisse werden
weder Beitrittsausgleichsbeträge noch der ergänzende
Handelsmechanismus angewandt.

(4) Der Bestimmungsmitgliedstaat unterrichtet den
Abgangsmitgliedstaat über die Identität des Zuschlags
empfängers des Transfers. Bei der Übernahme der
Erzeugnisse muß sich der Zuschlagsempfänger
verpflichten, den Transfer nach dem Bestimmungsmit
gliedstaat nachzuweisen.

Der Nachweis über den durchgeführten Transfer der
Erzeugnisse gilt als erbracht, wenn eine von der Bestim
mungsinterventionsstelle ausgestellte Übernahmebeschei
nigung vorgelegt wird.

Die von der Abgangsinterventionsstelle ausgestellte
Versandbescheinigung enthält eine der folgenden
Angaben :
— Transferencia de productos de intervención —- Aplica
ción del apartado 4 del artículo 7 del Reglamento
(CEE) n° 3149/92 y del apartado 3 del artículo 21 del
Reglamento (CEE) n° 3154/85

Die Umrechnung in Landeswährung erfolgt zu den am
1 . Oktober geltenden landwirtschaftlichen Umrechnungs
kursen.

Bei Rindfleisch werden auf den Interventionspreis die in
Anhang I aufgeführten Koeffizienten angewandt.

(2) Im Fall eines Transfers der Interventionserzeugnisse
zwischen zwei Mitgliedstaaten verbucht der Abgangsmit
gliedstaat die Erzeugnisse zum Wert Null , während der
Bestimmungsmitgliedstaat die Erzeugnisse zu dem in
Absatz 1 bezeichneten Preis und Kurs als Einnahme für
den Auslagerungsmonat verbucht.

Artikel 6

( 1 ) Auf begründeten Antrag, der bei der zuständigen
Behörde des jeweiligen Mitgliedstaats einzureichen ist,
können den mit der Verteilung der Erzeugnisse beauf
tragten Organisationen die in dem betreffenden Mitglied
staat zwischen dem Lagerhaus der Interventionsstelle und
dem Ort der Verarbeitung und/oder Verpackung/Abfül
lung einerseits sowie zwischen letzerem und dem Lager
haus der Hilfsorganisation entstehenden Transportkosten
zu den in Anhang II aufgeführten Sätzen erstattet werden.

(2) Bei Anwendung von Artikel 4 Absatz 3 werden
dem betreffenden Mitgliedstaat die Kosten der Lieferung
einschließlich Transport- und Verteilungskosten unter
Zugrundelegung des durch Ausschreibung festgestellten
günstigsten Angebots erstattet.

(3) Auf begründeten Antrag können bei der zustän
digen Behörde des jeweiligen Mitgliedstaats den betref
fenden Organisationen ferner die durch die Lieferungen
aufgrund dieser Verordnung entstehenden Verwaltungsko
sten bis zu einer Höhe von 1 % des nach Artikel 5
Absatz 1 bestimmten Wertes der ihnen bereitgestellten
Erzeugnisse erstattet werden .

(4) Die in den Absätzen 1 , 2 und 3 bezeichneten
Kosten werden den Mitgliedstaaten im Rahmen der
Haushaltsmittel erstattet, die gemäß Artikel 2 Absatz 3
Buchstabe b) verfügbar sind.

Artikel 7

( 1 ) Sind die im Programm vorgesehenen Erzeugnisse in
den Interventionslagern des Mitgliedstaats, in dem sie
benötigt werden, nicht vorrätig, so kann dieser Mitglied
staat bei der Kommission einen Transferantrag stellen,
der alle erforderlichen Angaben über die zu transferie
renden Mengen, ihren Lagerort und die zurückzulegende
Entfernung enthalten muß. Hält die Kommission einen
solchen Transfer für unzweckmäßig, so begründet sie ihre
Ablehnung des Antrags.

(2) Im Rahmen eines Transfers werden die Transport
kosten von der Gemeinschaft übernommen und dem
Mitgliedstaat unter Zugrundelegung der in Anhang II
ausgewiesenen Sätze erstattet. Die Ausgabe wird zu Lasten
des in Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe c) genannten Mittel
ansatzes verbucht. Sind die Mittel ausgeschöpft, finanziert

— Overførsel af interventionsprodukter — anvendelse af
artikel 7, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 3149/92 og
artikel 21 , stk. 3, i forordning (EØF) nr. 3154/85

— Transfer von Interventionserzeugnissen — Anwen
dung von Artikel 7 Absatz 4 der Verordnung (EWG)
Nr. 3149/92 und Artikel 21 Absatz 3 der Verordnung
(EWG) Nr. 3154/85

— Μεταφορά προϊόντων παρεμβάσεως — εφαρμογή
του άρθρου 7 παράγραφος 4 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 3149/92 και του άρθρου 21 παρά
γραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3154/85

— Transfer of intervention products — Application of
Article 7 (4) of Regulation (EEC) No 3149/92 and
Article 21 (3) of Regulation (EEC) No 3154/85

— Transfert de produits d intervention — Application de
l'article 7 paragraphe 4 du règlement (CEE)
n0 3149/92 et de l'article 21 paragraphe 3 du règle
ment (CEE) n° 3154/85

— Trasferimento di prodotti d intervento — Applica
zione dell'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento
(CEE) n . 3149/92 e dell'articolo 21 , paragrafo 3 del
regolamento (CEE) n . 3154/85

— Overdracht van interventieprodukten — toepassing
van artikel 7, lid 4, van Verordening (EEG)
nr. 3149/92 en van artikel 21 , lid 3, van Verordening
(EEG) nr. 3154/85

— Transferência de produtos de intervenção — aplicação
do n? 4 do artigo 7? do Regulamento (CEE)
n? 3149/92 e do n? 3 do artigo 21 ? do Regulamento
(CEE) n? 3154/85.
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(5) Die Transportkosten werden vom Bestimmungsmit
gliedstaat der Erzeugnisse nur für die tatsächlich einge
troffenen Mengen gezahlt.

(6) Etwaige Verluste werden nach den Bestimmungen
des Artikels 2 Absatz 2 der Verordnung (EWG)
Nr. 3597/90 der Kommission (') verbucht.

Artikel 8

Abweichend von Artikel 2 der Verordnung (EWG)
Nr. 1676/85 werden die in Artikel 6 Absatz 1 und
Artikel 7 bezeichneten Beträge zu dem am 1 . Oktober der
Laufzeit des Programms geltenden, in Artikel 3a der
Verordnung (EWG) Nr. 3152/85 genannten repräsenta
tiven Marktkurs in Landeswährung umgerechnet.

Artikel 9

Die Mitgliedstaaten treffen alle erforderlichen
Maßnahmen, um zu gewährleisten, daß
— die bereitgestellten Interventionserzeugnisse dem
Verwendungszweck gemäß Artikel 1 der Verordnung
(EWG) Nr. 3730/87 zugeführt werden ;

— die nicht in loser Aufmachung an die Empfänger
verteilten Erzeugnisse auf der Verpackung die
Aufschrift „EG-Hilfe" tragen ;

— die mit der Programmdurchführung betrauten Organi
sationen eine geeignete Buchführung und die zugehö
rigen Belege zur Verfügung halten, damit die zustän
digen Behörden die von ihnen für notwendig erach
teten Kontrollen vornehmen können.

Artikel 10

Uber die Durchführung des Programms auf ihrem
Hoheitsgebiet im vorangehenden Rechnungsjahr haben
die Mitgliedstaaten der Kommission alljährlich vor Ende
März einen Ben,cht zu übermitteln. Dieser Bericht umfaßt
eine Durchführungsbilanz, aus der folgendes hervorgeht :
— die Mengen der verschiedenen aus den Interventions
beständen entnommenen Erzeugnisse ;

— die Art und Menge der an die Empfänger verteilten
Nahrungsmittel, wobei zwischen den Erzeugnissen in
unverändertem oder in verarbeitetem Zustand zu
unterscheiden ist ;

— die Zahl der Empfänger in dem betreffenden
Rechnungsjahr.

Der Bericht verzeichnet ferner die angewandten Kontroll
maßnahmen, um sicherzustellen, daß die Nahrungsmittel
ihrem vorgesehenen Verwendungszweck zugeführt
worden sind.

Artikel 1 1

Die Verordnung (EWG) Nr. 3744/87 wird aufgehoben.

Artikel 12

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentli
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
in Kraft.

Sie gilt mit Wirkung vom 1 . Oktober 1992.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 29 . Oktober 1992

Für die Kommission

Ray MAC SHARRY

Mitglied der Kommission

(<) ABl . Nr. L 350 vom 14. 12. 1990, S. 43 .
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ANHANG I

A. Koeffizienten gemäß Artikel 5 — Interventionsbestände an Rindfleisch mit Knochen :
— Vorderviertel : 0,775,
— Hinterviertel : 1,225.

B. Koeffizienten gemäß Artikel 5 — Interventionsbestände an Rindfleisch ohne Knochen :

Koeffizient
Mitgliedstaat

Dänemark Deutschland Frankreich Irland Italien Niederlande Vereinigtes
Königreich

4,1 Merbrad Filet Filet Fillet Filetto Haas Fillet

2,4 Filet Roastbeef Faux-filet Striploin Roastbeef — Striploin

1,4 Inderlir Oberschalen Tende de Insides Fesa interna — Topsides
tranche

1,4 Tykstegsfilet Unterschalen Tranche Outsides Girello — Silversides
grasse

1,4 Klump Kugeln Rumpsteak Knuckles Fesa esterna — Thick flank

1,4 Yderlär Hüfte Entrecote Rumps Scamone — Rumps
1,4 — — Gite ä la noix Cube rolls Noce — —

1,1 andere andere andere andere andere andere andere
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ANHANG II

TRANSPORTKOSTEN

Rindfleisch und Butter

— für die ersten 200 km : 20,00 ECU/Tonne,

— für jeden zusätzlichen km : 0,05 ECU/Tonne ;

Getreide und Reis

— für die ersten 200 km : 5,50 ECU/Tonne,

— für jeden zusätzlichen km : 0,02 ECU/Tonne ;

Olivenöl

— für die ersten 200 km : 20,00 ECU/Tonne,

— für jeden zusätzlichen km : 0,04 ECU/Tonne ;

Milchpulver
— für die ersten 200 km : 10,00 ECU/Tonne,

— für jeden zusätzlichen km : 0,04 ECU/Tonne.
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VERORDNUNG (EWG Nr. 3150/92 DER KOMMISSION
vom 29. Oktober 1992

mit Sicherungsmaßnahmen betreffend die vom 19. bis 23 . Oktober für die
Einfuhr in Portugal von Milch und Milcherzeugnissen aus der Zehnergemein

schaft und Spanien beantragten EHM-Lizenzen

Höchstmenge erreicht oder überschritten wird. Ange
sichts der auf die Anträge entfallenden großen Mengen
dürfen deshalb für die Zehnergemeinschaft und Spanien
als Sicherungsmaßnahme für die genannten Erzeugnisse
nur Lizenzen erteilt werden, bis ein bestimmter Prozent
satz der für Käse des KN-Codes 0406 90 23 beantragten
Mengen erreicht ist, und muß jede weitere Lizenzvertei
lung für die betreffenden Erzeugnisse ausgesetzt
werden —

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Akte über den Beitritt Spaniens und
Portugals, insbesondere auf Absatz \ der Artikel 252 und
256,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Mit der Verordnung (EWG) Nr. 3812/90 der Kommission
vom 19. Dezember 1990 mit Durchführungsbestim
mungen zum ergänzenden Handelsmechanismus für aus
der Zehnergemeinschaft und aus Spanien nach Portugal
eingeführte Milcherzeugnisse ('), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EWG) Nr. 3775/91 (2), wurden die 1992
für Milch und Milcherzeugnisse geltenden Höchstmengen
und deren Unterteilung festgelegt.

Die in der Zehnergemeinschaft und in Spanien vom 19.
bis 23 . Oktober 1992 für Käse des KN-Codes 0406 90 23
beantragten EHM-Lizenzen betreffen Mengen, die größer
sind als die, welche für das vierte Vierteljahr 1992 vorge
sehen sind.

Nach Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EWG)
Nr. 3792/85 des Rates (3) wird Artikel 252 der Beitrittsakte
bei der Einfuhr in Portugal von spanischen Erzeugnissen
sinngemäß angewandt. Nach Artikel 250 Absatz 1 der
Beitrittsakte kann die Kommission im Dringlichkeitsver
fahren Sicherungsmaßnahmen treffen, wenn die genannte

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

( 1 ) Den in der Verordnung (EWG) Nr. 3812/90
genannten, in der Zehnergemeinschaft und in Spanien
vom 19 . bis 23 . Oktober 1992 gestellten und der
Kommission mitgeteilten Anträgen auf Erteilung von
Lizenzen für die Einfuhr von Milcherzeugnissen des
KN-Codes 0406 90 23 wird zu 91,8% stattgegeben .

(2) Die Erteilung von Erzeugnissen des KN-Codes
0406 90 23 betreffenden EHM-Lizenzen wird für die
Zehnergemeinschaft und Spanien bis zum 31 . Dezember
1992 ausgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 2. November 1992 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 29. Oktober 1992

Für die Kommission

Ray MAC SHARRY

Mitglied der Kommission

(') ABl . Nr. L 366 vom 29. 12. 1990, S. 15 .
O ABl. Nr. L 356 vom 24. 12. 1991 , S. 41 .
f) ABl . Nr. L 367 vom 31 . 12. 1985, S. 7.
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 3151/92 DER KOMMISSION
vom 29. Oktober 1992

zur Aufhebung der Ausgleichsabgabe auf die Einfuhr von Gurken mit Ursprung
in Rumänien

Für diese Erzeugnisse mit Ursprung in Rumänien hat es
an sechs aufeinanderfolgenden Arbeitstagen keine Notie
rungen gegeben. Die in Artikel 26 Absatz 1 der Verord
nung (EWG) Nr. 1035/72 vorgesehenen Bedingungen für
die Aufhebung der Ausgleichsabgabe bei der Einfuhr von
Gurken mit Ursprung in Rumänien sind daher erfüllt —

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,
gestützt auf die Akte über den Beitritt Spaniens und
Portugals,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1035/72 des Rates
vom 18 . Mai 1972 über eine gemeinsame Marktorganisa
tion für Obst und Gemüse ('), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EWG) Nr. 1754/92 (2), insbesondere auf
Artikel 27 Absatz 2 zweiter Unterabsatz,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Aufgrund der Verordnung (EWG) Nr. 3015/92 der
Kommission (3) wird bei der Einfuhr von Gurken mit
Ursprung in Rumänien eine Ausgleichsabgabe vorge
sehen.

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Verordnung (EWG) Nr. 3015/92 wird aufgehoben.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 30. Oktober 1992 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 29 . Oktober 1992

Für die Kommission

Ray MAC SHARRY

Mitglied der Kommission

(>) ABl. Nr. L 118 vom 20. 5. 1972, S. 1 .
O ABl . Nr. L 180 vom 1 . 7 . 1992, S. 23.
(3) ABl . Nr. L 305 vom 21 . 10. 1992, S. 10 .
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 3152/92 DER KOMMISSION
vom 29. Oktober 1992

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3053/92 zur zweiten Verlängerung der
Aussetzung der Vorausfestsetzung der bei der Einfuhr von Getreide zu erhe

benden Abschöpfung

Beantragung einer Lizenz und ihrer Erteilung vergehen
muß. Die Vorausfestsetzung »der im Rahmen der
genannten Regelung bei der Einfuhr von Sorghum in
Spanien zu erhebenden Abschöpfung sollte deshalb
erneut eingeführt werden.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 des Rates
vom 29. Oktober 1975 über die gemeinsame Marktorgani
sation für Getreide ('), zuletzt geändert durch die Verord
nung (EWG) Nr. 1 738/92 (2), insbesondere auf Artikel 15
Absatz 7 erster Unterabsatz,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1799/87 des Rates
vom 25. Juni 1987 über die Sonderregelung zur Einfuhr
von Mais und Sorghum nach Spanien für den Zeitraum
1987 bis 1991 (3), geändert durch die Verordnung (EWG)
Nr. 3391 /91 (4), insbesondere auf Artikel 8,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Mit der Verordnung (EWG) Nr. 3053/92 der Kommis
sion (*) wurde die Vorausfestsetzung der bei der Einfuhr
von Getreide einschließlich Sorghum zu erhebenden
Abschöpfung ausgesetzt. Diese Maßnahme war durch die
Gefahr begründet, daß die für dieses Getreide geltende
Einfuhrabschöpfung in großem Umfang im voraus festge
setzt wird. Bezüglich der Einfuhr von Sorghum im
Rahmen der Regelung gemäß Verordnung (EWG)
Nr. 3105/87 der Kommission vom 16. Oktober 1987 mit
Durchführungsbestimmungen zu der Sonderregelung für
die Einfuhr von Mais und Sorghum nach Spanien im
Zeitraum 1987 bis 1991 (*), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EWG) Nr. 3624/89 Q, wurde diese Gefahr
durch Einführung einer Frist beseitigt, die zwischen der

Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 3053/92 erhält
folgende Fassung :

„Artikel 1

Die Vorausfestsetzung der bei der Einfuhr von
Getreide des KN-Codes 1007 00 90 zu erhebenden
Abschöpfung wird ab 23 . Oktober 1992 außer für
Sorghum ausgesetzt, das in Spanien im Rahmen der
Verordnung (EWG) Nr. 3105/87 der Kommission (*)
eingeführt wird.

0 ABl . Nr. L 294 vom 17. 10. 1987, S. 15."

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 30. Oktober 1992 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 29. Oktober 1992

Für die Kommission

Ray MAC SHARRY

Mitglied der Kommission

(') ABl. Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 1 .
O ABl. Nr. L 180 vom 1 . 7. 1992, S. 1 .
O ABl. Nr. L 170 vom 30. 6. 1987, S. 1 .
(<) ABl. Nr. L 320 vom 22. 11 . 1991 , S. 1 .
O ABl. Nr. L 307 vom 23. 10 . 1992, S. 47.
Ö ABl. Nr. L 294 vom 17. 10 . 1987, S. 15.
f) ABl. Nr. L 351 vom 2. 12. 1989, S. 28 .
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 3153/92 DER KOMMISSION
vom 29. Oktober 1992

zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Getreide, Mehle, Grobgrieß und
Feingrieß von Weizen oder Roggen

Für Mehle, Grobgrieß und Feingrieß aus Weizen und
Roggen sind diese besonderen Kriterien in Artikel 4 der
Verordnung (EWG) Nr. 2746/75 definiert. Außerdem
muß die auf diese Erzeugnisse anwendbare Erstattung
unter Berücksichtigung der zur Herstellung der betref
fenden Erzeugnisse notwendigen Getreidemenge
berechnet werden. Diese Mengen sind in der Verordnung
Nr. 162/67/EWG der Kommission (6), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 468/92 f), festgesetzt
worden.

Die Lage auf dem Weltmarkt oder die besonderen Erfor
dernisse bestimmter Märkte können die Unterteilung der
Erstattung für gewisse Erzeugnisse gemäß ihrer Bestim
mung notwendig machen.

Die Erstattung muß mindestens einmal monatlich festge
setzt werden ; sie kann innerhalb dieses Zeitraums abge
ändert werden.

Um ein normales Funktionieren der Erstattungsregelung
zu erlauben, ist bei der Berechnung der Erstattungen
zugrunde zu legen :

— für Währungen, die untereinander zu jedem Zeit
punkt innerhalb einer maximalen Abweichung in
Höhe von 2,25 v. H. gehalten werden, ein Umrech
nungssatz, der sich auf den Leitkurs dieser
Währungen stützt, multipliziert mit dem Berichti
gungskoeffizienten gemäß Artikel 3 Absatz 1 letzter
Unterabsatz der Verordnung (EWG) Nr. 1676/85 des
Rates (8), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 2205/90 (9),

— für die übrigen Währungen ein Umrechnungskurs,
der sich auf den Durchschnitt der im Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften, Reihe C, in einem
bestimmten Zeitraum veröffentlichten Ecu-Umrech
nungskurse stützt und auf den der im voraufgehenden
Gedankenstrich genannte Koeffizient angewandt wird.

Die Anwendung dieser Modalitäten auf die gegenwärtige
Lage der Getreidemärkte und insbesondere auf die Notie
rungen oder Preise dieser Erzeugnisse in der Gemein
schaft und auf dem Weltmarkt führt zur Festsetzung der
Erstattung in Höhe der im Anhang genannten Beträge.

Die Verordnung (EWG) Nr. 1432/92 (10) des Rates, geän
dert durch die Verordnung (EWG) Nr. 2015/92 ("), unter

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 des Rates
vom 29. Oktober 1975 über die gemeinsame Marktorgani
sation für Getreide ('), zuletzt geändert durch die Verord
nung (EWG) Nr. 1738/92 (2), insbesondere auf Artikel 16
Absatz 2 vierter Unterabsatz,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Artikel 16 der Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 bestimmt,
daß der Unterschied zwischen den Notierungen oder den
Preisen auf dem Weltmarkt für die in Artikel 1 derselben
Verordnung genannten Erzeugnisse und den Preisen für
diese Erzeugnisse in der Gemeinschaft durch eine Erstat
tung bei der Ausfuhr ausgeglichen werden kann.

Gemäß Artikel 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2746/75 des
Rates vom 29. Oktober 1975 über die Grundregeln für die
Gewährung von Erstattungen bei der Ausfuhr von
Getreide und über die Kriterien für die Festsetzung des
Erstattungsbetrags (3) müssen die Erstattungen unter
Berücksichtigung der Lage und der voraussichtlichen
Entwicklung der Verfügbarkeit des Getreides und seines
Preises in der Gemeinschaft einerseits und der Preise für
Getreide und Getreideerzeugnisse auf dem Weltmarkt
andererseits festgesetzt werden. Nach dem gleichen
Artikel ist außerdem auf den Getreidemärkten eine ausge
glichene Lage und eine natürliche Entwicklung
hinsichtlich der Preise und der Handelsströme zu gewähr
leisten. Ferner sind der wirtschaftliche Aspekt der
Ausfuhren und die Notwendigkeit zu berücksichtigen,
Störungen auf dem Markt der Gemeinschaft zu
vermeiden.

Da nach einigen Bestimmungen 50 000 Tonnen Hartwei
zengrieß ausgeführt werden könnten, sollte das Verfahren
nach Artikel 9 Absatz 4 der Verordnung (EWG)
Nr. 891 /89 der Kommission (4), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EWG) Nr. 2804/92 (*), angewandt werden.
Bei der Festsetzung der Erstattungen ist dem Rechnung
zu tragen .

Artikel 3 der Verordnung (EWG) Nr. 2746/75 enthält
besondere Kriterien, die bei der Berechnung der Erstat
tungen für Getreide zu berücksichtigen sind.

(*) ABl. Nr. 128 vom 27. 6. 1967, S. 2574/67.
Q ABl. Nr. L 53 vom 28 . 2. 1992, S. 15.
(8) ABl. Nr. L 164 vom 24. 6. 1985, S. 1 .
f) ABl. Nr. L 201 vom 31 . 7. 1990, S. 9 .
H ABl. Nr. L 151 vom 3 . 6. 1992, S. 4.
(") ABl. Nr. L 205 vom 22. 7. 1992, S. 2.

(>) ABl. Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 1 .
(2) ABl. Nr. L 171 vom 26. 6. 1992, S. 47.
O ABl. Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 78 .
(4) ABl. Nr. L 94 vom 7. 4. 1989, S. 13 .
O ABl. Nr. L 282 vom 26. 9. 1992, S. 40.
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sagt den Handel zwischen der Europäischen Gemein
schaft und den Republiken Serbien und Montenegro.
Dieses Verbot gilt jedoch nicht für bestimmte, in den
Artikeln 2 und 3 derselben Verordnung als Beispiele
geführte Situationen. Dieser Regelung ist bei der Festset
zung der Erstattung Rechnung zu tragen.

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Erstattungen bei der Ausfuhr der in Artikel 1
Buchstaben a), b) und c) der Verordnung (EWG)
Nr. 2727/75 genannten Erzeugnisse in unverändertem
Zustand sind im Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 30. Oktober 1992 in Kraft.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Getreide —

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 29 . Oktober 1992

Für die Kommission

Ray MAC SHARRY

Mitglied der Kommission
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 29. Oktober 1992 zur Festsetzung der Ausfuhrerstat
tungen für Getreide, Mehle, Grobgrieß und Feingrieß von Weizen oder Roggen

(ECU/Tonne)

Erzeugniscode Bestimmung (') Erstattungsbetrag (2)

0709 90 60 000 — —

0712 90 19 000 — —

1001 10 10 000 — —

1001 10 90 000 04 50,00
02 20,00

1001 90 91 000 01 0

1001 90 99 000 04 67,00
05 21,00
02 20,00

1002 00 00 000 03 21,00
02 20,00

1003 00 10 000 01 0

1003 00 90 000 04 65,00
02 20,00

1004 00 10 000 — —

1004 00 90 000 — —

1005 10 90 000 — —

1005 90 00 000 04 78,00
02 0

1007 00 90 000 — —

1008 20 00 000 — —

1101 00 00 100 01 108,00

1101 00 00 130 01 102,00

1101 00 00 150 01 94,00

1101 00 00 170 01 87,00

1101 00 00 180 01 81,00

1101 00 00 190 — —

1101 00 00 900 — —

1102 10 00 500 01 108,00

1102 10 00 700 — —

110210 00 900 — —

1103 11 10 200 01 190,00 (3)

1103 11 10 400 01 120,00

1103 11 10 900 Ol 0

1103 11 90200 01 108,00

1103 11 90 800 — —
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(') Folgende Bestimmungen sind vorgesehen :
01 alle Drittländer,
02 andere Drittländer,
03 die Schweiz, Österreich und Liechtenstein,
04 die Schweiz, Österreich, Liechtenstein, Ceuta und Melilla,
05 Polen.

(2) Die für die Ausfuhr nach den Republiken Serbien und Montenegro vorgesehenen Erstattungen dürfen nur im
Rahmen der humanitären Hilfe gewährt werden, welche gemeinnützige Organisationen in Anwendung von
Artikel 2 Buchstabe a) und Artikel 3 der Verordnung (EWG) Nr. 1432/92 leisten .

(3) Die im Rahmen des in Artikel 9 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 891 /89 vorgesehenen Verfahrens festge
setzte Erstattung für eine Menge von 50 000 Tonnen Hartweizengrieß für Drittländer.

NB : Die Zonen sind diejenigen, die in der Verordnung (EWG) Nr. 2145/92 der Kommission (ABl.
Nr. L 214 vom 30. 7. 1992, S. 20) bestimmt sind.
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 3154/92 DER KOMMISSION
vom 29. Oktober 1992

zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Getreide- und
Reisverarbeitungserzeugnisse

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

sowie der Notwendigkeit Rechnung zu tragen, Marktstö
rungen in der Gemeinschaft zu vermeiden.

Die Verordnung (EWG) Nr. 2744/75 des Rates vom
29 . Oktober 1975 über die Regelung für die Einfuhr und
die Ausfuhr von Getreide- und Reisverarbeitungserzeug
nissen f), zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG)
Nr. 1906/87 (8), bestimmt in Artikel 6 die besonderen
Kriterien, die bei der Berechnung der Erstattung für diese
Erzeugnisse zu berücksichtigen sind.

Auf der Grundlage der in der Verordnung (EWG)
Nr. 2744/75 vorgesehenen Kriterien ist den bei der
Berechnung des beweglichen Teilbetrags der Abschöp
fung zugrunde gelegten Preisen und Mengen an Grunder
zeugnissen Rechnung zu tragen.

Die Anwendung dieser Modalitäten auf die derzeitige
Marktlage bei Getreide- und Reisverarbeitungserzeug
nissen führt zur Festsetzung der Erstattung in einer Höhe,
die den Unterschied zwischen den Preisen in der
Gemeinschaft und den Weltmarktpreisen ausgleichen
soll .

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 des Rates
vom 29. Oktober 1975 über die gemeinsame Marktorgani
sation für Getreide ('), zuletzt geändert durch die Verord
nung (EWG) Nr. 1738/92 (2), insbesondere auf Artikel 16
Absatz 2 vierter Unterabsatz,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1418/76 des Rates
vom 21 . Juni 1976 über die gemeinsame Marktorganisa
tion für Reis (3), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 674/92 (4), insbesondere auf Artikel 17
Absatz 2 vierter Unterabsatz,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Artikel 16 der Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 und
Artikel 17 der Verordnung (EWG) Nr. 1418/76
bestimmen, daß der Unterschied zwischen den Notie
rungen oder den Preisen auf dem Weltmarkt für die in
Artikel 1 dieser Verordnungen genannten Erzeugnisse
und den Preisen für die Erzeugnisse in der Gemeinschaft
durch eine Erstattung bei der Ausfuhr ausgeglichen
werden kann.

Gemäß Artikel 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2746/75 des
Rates (^ und Artikel 2 der Verordnung (EWG)
Nr. 1431 /76 des Rates (*), die allgemeine Richtlinien
betreffend die Gewährung von Ausfuhrerstattungen und
die Kriterien für die Festsetzung der jeweiligen Beträge
auf dem Getreide- bzw. dem Reissektor festsetzen, sind
die Erstattungen unter Berücksichtigung der jeweiligen
Lage und der voraussichtlichen Entwicklung einerseits
des verfügbaren Getreides und des Reises und Bruchreises
und ihrer Preise in der Gemeinschaft und andererseits der
Preise für Getreide, Reis, Bruchreis und Getreide
erzeugnisse auf dem Weltmarkt festzusetzen .

Nach denselben Artikeln ist auf den Getreide- und Reis
märkten für eine ausgeglichene Lage und für eine natür
liche Preis- und Handelsentwicklung zu sorgen. Ferner ist
den wirtschaftlichen Aspekten der geplanten Ausfuhren

Die Erstattung wird unter Berücksichtigung der Rohstoff
menge, die den beweglichen Teilbetrag bestimmt,
berechnet. Bei bestimmten Vetarbeitungserzeugnissen
kann die benötigte Rohstoffmenge je nach Endverwen
dungszweck des Erzeugnisses sich ändern. Gemäß dem
Herstellungsverfahren erhält man außer dem gesuchten
Haupterzeugnis andere Erzeugnisse, deren Menge und
Wert sich je nach der Natur des gesuchten Haupterzeug
nisses ändern können. Die Kumulierung der Erstattungen
für die verschiedenen Erzeugnisse, die bei dem gleichen
Herstellungsverfahren aus dem gleichen Grunderzeugnis
gewonnen werden, könnte in gewissen Fällen eine
Ausfuhr nach Drittländern zu niedrigeren Preisen als den
Weltmarktpreisen möglich machen. Es ist daher
notwendig, für bestimmte Erzeugnisse die Erstattung auf
einen Betrag zu begrenzen, der dem Erzeugnis zwar den
Zugang zum Weltmarkt ermöglicht, gleichzeitig aber
sicherstellt, daß die Ziele der gemeinsamen Marktorgani
sation Beachtung finden.

Infolgedessen sind die für die einzelnen Erzeugnisse zu
gewährenden Erstattungen zu staffeln, und zwar, je nach
Erzeugnis, aufgrund des Gehaltes an Rohfasern, Asche,
Spelzen, Protein, Fetten oder Stärke, wobei dieser Gehalt
jeweils besonders charakteristisch für die tatsächlich in
dem Verarbeitungserzeugnis enthaltene Menge des
Grunderzeugnisses ist.

(') ABl . Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 1 .
0 ABl. Nr. L 180 vom 1 . 7. 1992, S. 1 .
0 ABl. Nr. L 166 vom 25. 6 . 1976, S. 1 .
O ABl. Nr. L 73 vom 19 . 3 . 1992, S. 7 .
O ABl. Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 78.
Ie) ABl. Nr. L 166 vom 25. 6 . 1976, S. 36.

Q ABl. Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 65.
(8) ABl . Nr. L 182 vom 3. 7. 1987, S. 49. •
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Die Erstattung muß einmal monatlich festgesetzt werden ;
sie kann zwischenzeitlich geändert werden .

Die Verordnung (EWG) Nr. 1432/92 des Rates (3), geän
dert durch die Verordnung (EWG) Nr. 2015/92 (4), unter
sagt den Handel zwischen der Europäischen Gemein
schaft und den Republiken Serbien und Montenegro.
Dieses Verbot gilt jedoch nicht für bestimmte, in den
Artikeln 2 und 3 derselben Verordnung als Beispiele
geführte Situationen. Dieser Regelung ist bei der Festset
zung der Erstattungen Rechnung zu tragen .

Der Verwaltungsausschuß für Getreide hat nicht inner
halb der ihm von seinem Vorsitzenden gesetzten Frist
Stellung genommen —

Bei Maniokwurzeln, anderen Wurzeln und Knollen von
tropischen Früchten sowie deren Mehlen machen wirt
schaftliche Gesichtspunkte etwaiger Ausfuhren angesichts
der Art und der Herkunft dieser Erzeugnisse zur Zeit eine
Festsetzung von Ausfuhrerstattungen nicht erforderlich.
Für einige Verarbeitungserzeugnisse aus Getreide ist es
aufgrund der schwachen Beteiligung der Gemeinschaft
am Welthandel gegenwärtig nicht notwendig, eine
Ausfuhrerstattung festzusetzen.
Die Lage auf dem Weltmarkt oder besondere Erforder
nisse bestimmter Märkte können eine Differenzierung bei
Erstattungen für bestimmte Erzeugnisse je nach ihrer
Bestimmung notwendig machen.

Um ein normales Funktionieren der Erstattungsregelung
zu ermöglichen, ist bei der Berechnung der Erstattungen
zugrunde zu legen :
— für Währungen, die untereinander zu jedem Zeit
punkt innerhalb einer maximalen Abweichung in
Höhe von 2,25 v. H. gehalten werden, ein Umrech
nungssatz, der sich auf den Leitkurs dieser
Währungen stützt, multipliziert mit dem Berichti
gungskoeffizienten gemäß Artikel 3 Absatz 1 letzter
Unterabsatz der Verordnung (EWG) Nr. 1676/85 des
Rates ('), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 2205/90 0,

— für die übrigen Währungen ein Umrechnungskurs,
der sich auf den Durchschnitt der im Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften, Reihe C, in einem
bestimmten Zeitraum veröffentlichten Ecu-Umrech
nungskurse stützt und auf den der im voraufgehenden
Gedankenstrich genannte Koeffizient angewandt wird.

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Ausfuhrerstattungen für die in Artikel 1 Buchstabe d)
der Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 und in Artikel 1
Absatz 1 Buchstabe c) der Verordnung (EWG)
Nr. 1418/76 genannten und der Verordnung (EWG)
Nr. 2744/75 unterliegenden Erzeugnisse werden wie im
Anhang dieser Verordnung angegeben festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 30. Oktober 1992 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 29 . Oktober 1992

Für die Kommission

Ray MAC SHARRY

Mitglied der Kommission

(>) ABl . Nr. L 164 vom 24. 6. 1985, S. 1 .
(2) ABl . Nr. L 201 vom 31 . 7. 1990, S. 9 .

(3) ABl. Nr. L 151 vom 3. 6. 1992, S. 4.
4 ABl . Nr. L 205 vom 22. 7. 1992, S. 2.
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 29. Oktober 1992 zur Festsetzung der Ausfuhr
erstattungen für Getreide- und Reisverarbeitungserzeugnisse

(ECU/Tonne) (ECU/Tonne)

c , ErstattungsErzeugniscode betrag (')

110220 10 100 126,08
110220 10300 108,07
1102 20 10 900 —
11022090 100 108,07
1102 20 90 900 —
1102 30 00 000 —
1102 90 10 100 108,29
1102 90 10 900 73,63
1102 90 30 100 211,64
1102 90 30 900 —
1103 12 00 100 211,64
1103 12 00 900 —
1103 13 10 100 162,11
1103 13 10300 126,08
1103 13 10 500 108,07
1103 13 10 900 —
1103 13 90 100 108,07
1103 13 90 900 —
1103 14 00 000 —
1103 19 10 000 100,86
1103 19 30 100 111,89
1103 19 30 900 —
1103 21 00 000 75,41
1103 29 20 000 73,63
1103 29 30 000 —
1103 29 40 000 —
1104 11 90 100 108,29
1104 11 90900 —
1104 12 90 100 235,16
1104 12 90 300 188,13
1104 12 90 900 —
1104 19 10 000 75,41
1104 19 50 110 144,10
1104 19 50 130 117,08
1104 19 50 150 —
1104 19 50 190 —
1104 19 50 900 —
1104 19 91 000 —
1104 21 10 100 108,29
1104 21 10 900 —
110421 30 100 108,29
1104 21 30 900 —
110421 50 100 144,38
1104 21 50 300 115,50
1104 21 50 900 —
1104 22 10 100 188,13
1104 22 10 900 —
1104 22 30 100 199,89
1104 22 30 900 —
1104 22 50 000 —
1104 23 10 100 135,09
110423 10300 103,57

Erzeugniscode «--jy
1104 23 10 900 —
110429 11 000 75,41
1104 29 15 000 —
1104 29 19 000 —
1104 29 91 000 73,93
1104 29 95 000 100,86
1104 30 10 000 18,48
1104 30 90 000 22,52
1107 10 11 000 131,60
1107 10 91 000 128,50
1108 11 00 200 147,86
1108 11 00300 147,86
1108 11 00 800 —
1108 1200200 144,10
1108 12 00 300 144,10
1108 12 00 800 —
1108 13 00 200 144,10
1108 13 00 300 144,10
1108 13 00 800 —
1108 14 00 200 —
1108 14 00 300 —
1108 14 00 800 —
1108 19 10 200 125,22
1108 19 10 300 125,22
1108 19 10 800 —
1108 19 90 200 —
1108 19 90 300 —
1108 19 90 800 —
11090000 100 0,00
1109 00 00 900 —
1702 30 51 000 188,23
1702 30 59 000 144,10
1702 30 91 000 188,23
1702 30 99 000 144,10
1702 40 90 000 144,10
1702 90 50 100 188,23
1702 90 50 900 144,10
1702 90 75 000 197,23
1702 90 79 000 136,89
2106 90 55 000 144,10
2302 10 10 000 18,89
2302 10 90 100 18,89
2302 10 90 900 —
2302 20 10 000 18,89
2302 20 90 100 18,89
2302 20 90 900 —
2302 30 10 000 18,89
2302 30 90 000 18,89
2302 40 10 000 18,89
2302 40 90 000 18,89
2303 10 11 100 72,05
2303 10 11 900 —

(') Die für die Ausfuhr nach den Republiken Serbien und Montenegro vorgesehene^ Erstattungen dürfen nur im Rahmen der humanitären Hilfe gewährt
werden, welche gemeinnützige Organisationen in Anwendung von Artikel 2 Buchstabe a) und Artikel 3 der Verordnung (EWG) Nr. 1432/92 leisten .

NB : Die die Erzeugnisse betreffenden Codes sowie die Verweisungen und Fußnoten sind durch die geänderte Verordnung (EWG)
Nr. 3846/87 der Kommission bestimmt.
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 3155/92 DER KOMMISSION
vom 29. Oktober 1992

zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Getreidemischfuttermittel

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 des Rates
vom 29. Oktober 1975 über die gemeinsame Marktorgani
sation für Getreide ('), zuletzt geändert durch die Verord
nung (EWG) Nr. 1 738/92 (2), insbesondere auf Artikel 16
Absatz 2 vierter Unterabsatz,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Artikel 16 der Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 bestimmt,
daß der Unterschied zwischen den Notierungen oder den
Preisen auf dem Weltmarkt für die in Artikel 1 dieser
Verordnung genannten Erzeugnisse und den Preisen für
diese Erzeugnisse in der Gemeinschaft durch eine Erstat
tung bei der Ausfuhr ausgeglichen werden kann.

Gemäß Artikel 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2746/75 des
Rates vom 29. Oktober 1975 über die Grundregeln für die
Gewährung von Erstattungen bei der Ausfuhr von
Getreide und über die Kriterien für die Festsetzung des
Erstattungsbetrags (3) müssen die Erstattungen festgesetzt
werden, indem man die Lage und die voraussichtliche
Entwicklung der Verfügbarkeit des Getreides sowie seiner
Preise in der Gemeinschaft einerseits und andererseits der
Preise für Getreide und Getreideerzeugnisse auf dem
Weltmarkt in Betracht zieht. Aufgrund dieses Artikels ist
es wichtig, auf den Getreidemärkten eine ausgeglichene
Lage und eine natürliche Entwicklung hinsichtlich der
Preise und der Handelsströme sicherzustellen.

Die Anwendung dieser Regeln und Kriterien auf die
jetzige Marktlage für Getreidemischfuttermittel führt dazu,
die Höhe der Erstattung so festzusetzen, daß der Abstand
zwischen den Preisen der Gemeinschaft und den Welt
marktpreisen ausgeglichen werden kann.

Gemäß Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EWG)
Nr. 2743/75 des Rates vom 29. Oktober 1975 über die
Regelung für Getreidemischfuttermittel (4), zuletzt geän
dert durch die Verordnung (EWG) Nr. 944/87 (*), muß die
Erstattung nur unter Berücksichtigung der Erzeugnisse
bestimmt werden, die zur Herstellung von Mischfutter
mitteln verwandt werden und für die eine Erstattung fest
gesetzt werden kann.

Nach der Verordnung (EWG) Nr. 1913/69 der Kommis
sion vom 29. September 1969 über die Gewährung und

Vorausfestsetzung der Erstattung bei der Ausfuhr von
Getreidemischfuttermitteln (6), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EWG) Nr. 3630/91 Q, stützt sich die
Berechnung der Ausfuhrerstattung auf den Durchschnitt
der bei den am häufigsten verwendeten Getreidearten
gewährten Erstattungen bzw. berechneten Abschöp
fungen, berichtigt nach Maßgabe des im laufenden Monat
geltenden Schwellenpreises. Bei dieser Berechnung muß
der Gehalt an Getreideerzeugnissen ebenfalls berücksich
tigt werden. Es ist daher zum Zwecke der Vereinfachung
angebracht, die Getreidemischfuttermittel in Kategorien
einzuteilen und die Erstattung für jede Kategorie unter
Zugrundelegung der Getreideerzeugnismenge festzu
setzen, die der betreffenden Kategorie entspricht. Der
Erstattungsbetrag muß außerdem den Möglichkeiten und
Bedingungen des Absatzes der betreffenden Erzeugnisse
auf dem Weltmarkt, dem Erfordernis, Störungen auf dem
Markt der Gemeinschaft zu verhindern, und dem wirt
schaftlichen Aspekt der Ausfuhren Rechnung tragen .

Bei der Festsetzung der Erstattung erscheint es derzeit
jedoch angebracht, sich auf die Differenz zu gründen, die
zwischen den Kosten für die allgemein zur Herstellung
dieser Mischfuttermittel verwendeten Grundstoffe auf
dem Gemeinschaftsmarkt und auf dem Weltmarkt festzu
stellen ist, was es ermöglicht, den wirtschaftlichen Gege
benheiten bei der Ausfuhr dieser Erzeugnisse besser
Rechnung zu tragen .

Um ein normales Funktionieren der Erstattungsregelung
zu ermöglichen, ist bei der Berechnung der Erstattungen
zugrunde zu legen :

— für Währungen, die untereinander zu jedem Zeit
punkt innerhalb einer maximalen Abweichung in
Höhe von 2,25 v. H. gehalten werden, ein Umrech
nungssatz, der sich auf den Leitkurs dieser
Währungen stützt, multipliziert mit dem Berichti
gungskoeffizienten gemäß Artikel 3 Absatz 1 letzter
Unterabsatz der Verordnung (EWG) Nr. 1676/85 des
Rates (8), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 2205/90 (9),

— für die übrigen Währungen ein Umrechnungskurs,
der sich auf den Durchschnitt der im Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften, Reihe C, in einem
bestimmten Zeitraum veröffentlichten Ecu-Umrech
nungskurse stützt und auf den der im voraufgehenden
Gedankenstrich genannte Koeffizient angewandt wird.

(') ABl. Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 1 .
(2) ABl. Nr. L 180 vom 1 . 7. 1992, S. 1 .
O ABl. Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 78.
(<) ABl. Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 60.
(4 ABl. Nr. L 90 vom 2. 4. 1987, S. 2.

O AB1. Nr. L 246 vom 30 . 9. 1969, S. 11 .
O ABl. Nr. L 344 vom 14. 12. 1991 , S. 40.
O ABl. Nr. L 164 vom 24. 6. 1985, S. 1 .
O ABl. Nr. L 201 vom 31 . 7 . 1990, S. 9.
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HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Ausfuhrerstattungen für Mischfuttermittel, die in der
Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 genannt sind und der
Verordnung (EWG) Nr. 2743/75 unterliegen, werden wie
im Anhang dieser Verordnung angegeben festgesetzt.

Die Erstattung muß einmal im Monat festgesetzt werden ;
sie kann zwischenzeitlich geändert werden .

Die Verordnung (EWG) Nr. 1432/92 des Rates ('), geän
dert durch die Verordnung (EWG) Nr. 2015/92 (2), unter
sagt den Handel zwischen der Europäischen Gemein
schaft und den Republiken Serbien und Montenegro.
Dieses Verbot gilt jedoch nicht für bestimmte, in den
Artikeln 2 und 3 derselben Verordnung als Beispiele
geführte Situationen . Dieser Regelung ist bei der Festset
zung der Erstattungen Rechnung zu tragen.
Der Verwaltungsausschuß für Getreide hat nicht inner
halb der ihm von seinem Vorsitzenden gesetzten Frist
Stellung genommen —

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 30. Oktober 1992 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 29. Oktober 1992

Für die Kommission

Ray MAC SHARRY

Mitglied der Kommission

(') ABl . Nr. L 151 vom 3. 6. 1992, S. 4.
0 ABL Nr. L 205 vom 22. 7. 1992, S. 2.
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 29. Oktober 1992 zur Festsetzung der Ausfuhr
erstattungen für Getreidemischfuttermittel

(ECU/ Tonne)

Erzeugniscode Erstattungsbetrag (')

2309 10 11 110 4,50
2309 10 13 110 4,50
2309 10 31 110 4,50
2309 10 33 110 4,50
2309 10 51 110 4,50
2309 10 53 110 4,50
2309 90 31 110 4,50
2309 90 33 110 4,50
2309 90 41 110 4,50
2309 90 43 110 4,50
2309 90 51 110 4,50
2309 90 53 110 4,50
2309 10 11 190 3,47
2309 10 13 190 3,47
2309 10 31 190 3,47
2309 10 33 190 3,47
2309 10 51 190 3,47
2309 10 53 190 3,47
2309 90 31 190 3,47
2309 90 33 190 3,47
2309 90 41 190 3,47
2309 90 43 190 3,47
2309 90 51 190 3,47
2309 90 53 190 3,47
2309 10 11 210 9,01
2309 10 13 210 9,01
2309 10 31 210 9,01
2309 10 33210 9,01
2309 10 51 210 9,01
2309 10 53 210 9,01
2309 90 31 210 9,01
2309 90 33 210 9,01
2309 90 41 210 9,01
2309 90 43 210 9,01
230990 51 210 9,01
2309 90 53 210 9,01
2309 10 11 290 6,94 .
2309 10 13 290 6,94
2309 10 31 290 6,94
2309 10 33 290 6,94
2309 10 51 290 6,94
2309 10 53 290 6,94
2309 90 31 290 6,94
2309 90 33 290 6,94
2309 90 41 290 6,94
2309 90 43 290 6,94
2309 90 51 290 6,94
2309 90 53 290 6,94
2309 10 11 310 18,01
2309 10 13 310 18,01
2309 10 31 310 18,01
2309 10 33 310 18,01
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(ECU/ Tonne)

Erzeugniscode Erstattungsbetrag (')

2309 10 51 310 18,01
2309 10 53 310 18,01
2309 90 31 310 18,01
2309 90 33 310 18,01
2309 90 41 310 18,01
2309 90 43 310 18,01
2309 90 51 310 18,01
2309 90 53 310 18,01
2309 10 11 390 13,88
2309 10 13 390 13,88
2309 10 31 390 13,88
2309 10 33 390 13,88
2309 10 51 390 13,88
2309 10 53 390 13,88
2309 90 31 390 13,88
2309 90 33 390 13,88
2309 90 41 390 13,88
2309 90 43 390 13,88
2309 90 51 390 13,88
2309 90 53 390 13,88
2309 10 31 410 27,02
2309 10 33 410 27,02
2309 10 51 410 27,02
2309 10 53 410 27,02
2309 90 41410 27,02
2309 90 43 410 27,02
2309 90 51 410 27,02
2309 90 53 410 27,02
2309 10 31 490 20,83
2309 10 33 490 20,83
2309 10 51 490 20,83
2309 10 53 490 20,83
2309 90 41 490 20,83
2309 90 43 490 20,83
2309 90 51 490 20,83
2309 90 53 490 20,83
2309 10 31 510 36,02
2309 10 33 510 36,02
2309 10 51 510 36,02
2309 10 53 510 36,02
2309 90 41 510 36,02
2309 90 43 510 36,02
2309 90 51 510 36,02
2309 90 53 510 36,02
2309 10 31 590 27,77
2309 10 33 590 27,77
2309 10 51 590 27,77
2309 10 53 590 27,77
2309 90 41 590 27,77
2309 90 43 590 27,77
2309 90 51 590 27,77
2309 90 53 590 27,77
2309 10 31 610 45,03
2309 10 33 610 45,03
2309 10 51 610 45,03
2309 10 53 610 45,03
2309 90 41 610 45,03
2309 90 43 610 45,03
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(ECU/ Tonne)

Erzeugniscode Erstattungsbetrag (')

2309 90 51 610 45,03
2309 90 53 610 45,03
2309 10 31 690 34,71
2309 10 33 690 34,71
2309 10 51 690 34,71
2309 10 53 690 34,71
2309 90 41 690 34,71
2309 90 43 690 34,71
2309 90 51 690 34,71
2309 90 53 690 34,71
2309 10 51 710 54,04
2309 10 53 710 54,04
2309 90 51 710 54,04
2309 90 53 710 54,04
2309 10 51 790 41,65
2309 10 53 790 41,65
2309 90 51 790 41,65
2309 90 53 790 41,65
2309 10 51 810 63,04
2309 10 53 810 63,04
2309 90 51 810 63,04
2309 90 53 810 63,04
2309 10 51 890 48,59
2309 10 53 890 48,59
2309 90 51 890 48,59
2309 90 53 890 48,59

(') Die für die Ausfuhr nach den Republiken Serbien und Montenegro vorgesehenen Erstattungen dürfen nur im
Rahmen der humanitären Hilfe gewährt werden, welche gemeinnützige Organisationen in Anwendung von
Artikel 2 Buchstabe a) und Artikel 3 der Verordnung (EWG) Nr. 1432/92 leisten .

NB : Die die Erzeugnisse betreffenden Codes sowie die Verweisungen und Fußnoten sind durch die
geänderte Verordnung (EWG) Nr. 3846/87 der Kommission bestimmt.

Für die Erzeugnisse der in der vorstehenden Tabelle nicht genannten KN-Codes 2309 10 11 ,
2309 10 13, 2309 10 31 , 2309 10 33, 2309 10 51 , 2309 10 53, 2309 90 31 , 2309 90 33, 2309 90 41 ,
2309 90 43, 2309 90 51 , 2309 90 53, ist keine Erstattung vorgesehen.
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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RAT

BESCHLUSS DES RATES

vom 19. Oktober 1992

über den Abschluß des Rahmenabkommens über Zusammenarbeit zwischen der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Republik Paraguay

(92/509/EWG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf die Artikel 1 13
und 235,

auf Vorschlag der Kommission ('),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2),

in der Erwägung, daß es sich empfiehlt, daß die Gemein
schaft zur Verwirklichung ihrer Ziele im Bereich der
Außenwirtschaftsbeziehungen das Rahmenabkommen
über Zusammenarbeit mit der Republik Paraguay geneh
migt —

Der Wortlaut des Abkommens ist diesem Beschluß beige
fügt.

Artikel 2

Der Präsident des Rates nimmt die in Artikel 25 des
Abkommens vorgesehene Notifizierung vor (3).

Artikel 3

Die Kommission vertritt, unterstützt von Vertretern der
Mitgliedstaaten, die Gemeinschaft in dem mit Artikel 21
des Abkommens eingesetzten Gemischten Ausschuß.

Artikel 4

Dieser Beschluß wird im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften veröffentlicht. Er wird am Tag seiner
Veröffentlichung wirksam.

Geschehen zu Luxemburg am 19 . Oktober 1992.

Im Namen des Rates

Der Präsident

D. CURRY

BESCHLIESST :

Artikel 1

Das Rahmenabkommen über Zusammenarbeit zwischen
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Repu
blik Paraguay wird im Namen der Gemeinschaft geneh
migt.

(') ABl. Nr. C 309 vom 29. 11 . 1991 , S. 6.
(2) ABl. Nr. C 150 vom 15. 6. 1992, S. 363 . (3) Siehe Seite 82 dieses Amtsblatts.



Nr. L 313/72 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 30. 10. 92

RAHMENABKOMMEN

über Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der
Republik Paraguay

DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN

einerseits,

DIE REGIERUNG DER REPUBLIK PARAGUAY

andererseits,

EINGEDENK der traditionellen freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft, nachstehend „Gemeinschaft" genannt, und der Republik Paraguay, nachste
hend „Paraguay" genannt,
IN BEKRÄFTIGUNG ihres Festhaltens an den Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen, den demo
kratischen Werten und der Achtung der Menschenrechte,

UNTER BERÜCKSICHTIGUNG der Erklärung von Rom vom 20. Dezember 1990 und der Luxemburger
Vereinbarung vom 27. April 1991 zwischen der Gemeinschaft, ihren Mitgliedstaaten und den Ländern der
Rio-Gruppe,

IN DER ERWÄGUNG, daß die Gemeinschaft und ihre Mitgliedstaaten bereit sind, zur Lösung der wirt
schaftlichen und sozialen Probleme beizutragen, die sich für Paraguay nach seiner Rückkehr zur Demokratie
stellen,

UNTER BERÜCKSICHTIGUNG des gemeinsamen Interesses an der Aufnahme vertraglicher Beziehungen,
um eine weitreichende Zusammenarbeit in den für den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt strategisch
wichtigen Bereichen zu entwickeln, den Handel zu intensivieren und zu diversifizieren sowie die Investi
tionen zu fördern,

UNTER BERÜCKSICHTIGUNG der neuen Leitlinien der Gemeinschaft für die Zusammenarbeit mit den
Entwicklungsländern in Lateinamerika,

IN ANERKENNUNG DER BEDEUTUNG, die der Beteiligung der direkt interessierten Personen und
Einheiten, insbesondere der Wirtschaftsunternehmen und ihrer repräsentativen Vereinigungen, an der
Zusammenarbeit zukommt,

IN DER ERWÄGUNG, daß Paraguay mit Argentinien, Brasilien und Uruguay eine weitreichende regionale
Integration im Rahmen des Mercado Comün del Sur, nachstehend „Mercosur" genannt, anstrebt und daß die
Gemeinschaft beabsichtigt, mit jedem dieser Länder und mit dem neuen regionalen Zusammenschluß eine
Zusammenarbeit zur Unterstützung dieses Integrationsprozesses zu entwickeln,
UNTER BERÜCKSICHTIGUNG ihrer derzeitigen oder künftigen Zugehörigkeit zum Allgemeinen Zoll
und Handelsabkommen (GATT) und der Notwendigkeit, die Regeln des freien Welthandels ohne Hinder
nisse beizubehalten und zu stärken —

HABEN BESCHLOSSEN, dieses Abkommen zu schließen, und haben zu diesem Zweck als Bevollmächtigte
ernannt :

DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN :

Toäo de DEUS PINHEIRO,

Minister für auswärtige Angelegenheiten der Portugiesischen Republik,
Amtierender Präsident des Rates der Europäischen Gemeinschaften,
Abel MATUTES,

Mitglied der Kommission der Europäischen Gemeinschaften ;

DIE REPUBLIK PARAGUAY :

Alexis FRUTOS VAESKEN,

Minister für auswärtige Angelegenheiten ;

DIESE SIND nach Austausch ihrer in guter und gehöriger Form befundenen Vollmachten

WIE FOLGT ÜBEREINGEKOMMEN :
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Artikel 1

Demokratische Grundlage der Zusammenarbeit

Die Kooperationsbeziehungen zwischen der Gemein
schaft und Paraguay und alle Bestimmungen dieses
Abkommens stützen sich auf die Wahrung der demokra
tischen Grundsätze und die Achtung der Menschenrechte,
ran denen sich sowohl die Gemeinschaft als auch Para
guay in ihrer Innen- und Außenpolitik leiten lassen.

Artikel 2

Diese Zusammenarbeit erstreckt sich unter Berücksichti
gung des Vorstehenden vor allem auf folgende Bereiche :

a) Dienstleistungen, einschließlich Finanzdienstlei
stungen, Fremdenverkehr, Verkehr und Telekommuni
kation,

b) geistiges und gewerbliches Eigentum, Normen und
Standards,

c) Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen, insbeson
dere Erhaltung und rationelle Nutzung der Waldbe
stände, einschließlich Wiederaufforstung,

d) Umweltschutz,
e) Landwirtschaft,
f) gewerbliche Wirtschaft, Bergbau und Energie,
g) Wirtschafts- und Währungsfragen.

(3) Vorgesehen sind vor allem :

a) Konferenzen und Seminare,
b) Handels- und Industriemissionen,
c) Sondierungsmissionen sowie Missionen zur Förderung
von Investitionen und Joint Ventures,

d) Besuche und Treffen von Wirtschaftsunternehmen,
e) Veranstaltung von Geschäftswochen sowie allgemeinen
Messen und Fachmessen,

f) Entsendung von Sachverständigen,
g) spezifische Studien,
h) Beratung und technische Hilfe,
i) Zusammenarbeit zwischen Finanzinstituten,
j) Abschluß von Doppelbesteuerungsabkommen
zwischen den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft und
Paraguay,

k) sachdienlicher Informationsaustausch und vor allem
Zugang zu bestehenden oder zu schaffenden Daten
banken,

1) Einrichtung von Netzen zwischen Wirtschaftsunter
nehmen, insbesondere Industrieunternehmen.

Artikel 4

Unterstützung des Demokratisierungsprozesses

1 ) Die Vertragsparteien messen der Unterstützung, die
lie Gemeinschaft bei der Festigung des Demokratisie
■ungsprozesses in Paraguay leisten kann, grundlegende
Bedeutung bei . In diesem Sinne bestätigt die Gemein
chaft ihre Bereitschaft, im Rahmen ihrer Befugnisse und
hrer Möglichkeiten zur Stärkung der demokratischen
nstitutionen in Paraguay beizutragen.

2) Die Vertragsparteien kommen ferner überein,
>esondere Aufmerksamkeit der Zweckmäßigkeit zu
chenken, die Rückkehr der Personen, die Paraguay aus
>olitischen Gründen verlassen mußten, durch geeignete
Maßnahmen zu begünstigen .

Artikel 3

Wirtschaftliche Zusammenarbeit

( 1 ) Unter Berücksichtigung ihrer beiderseitigen Inter
essen sowie ihrer mittel- und langfristigen Wirtschafts
ziele verpflichten sich die Vertragsparteien, eine
möglichst weitreichende wirtschaftliche Zusammenarbeit
aufrechtzuerhalten . Zu den Zielen dieser Zusammenar
beit gehören insbesondere :

a) Förderung der Diversifizierung der Wirtschaft Para
guays,

b) Diversifizierung und Stärkung der Wirtschaftsbezie
hungen zwischen den Vertragsparteien,

c) Beitrag zur Entwicklung der Wirtschaft und des
Lebensstandards auf beiden Seiten,

d) Erschließung neuer Versorgungsquellen und neuer
Märkte,

e) Schaffung günstiger Rahmenbedingungen für die
Entwicklung des Beschäftigungsmarktes,

f) Förderung der industriellen und kommerziellen
Zusammenarbeit, insbesondere zwischen kleinen und
mittleren Unternehmen,

g) Unterstützung der Eingliederung der paraguayischen
Wirtschaft in den Mercosur.

(2) Die Vertragsparteien bestimmen die Bereiche ihrer
wirtschaftlichen und industriellen Zusammenarbeit unter
Berücksichtigung ihrer jeweiligen Ziele, ihrer beidersei
tigen Interessen und ihrer Befugnisse, wobei sie von vorn
herein keinen Bereich ausschließen .

Zusammenarbeit in der Land- und Viehwirtschaft

( 1 ) Die Gemeinschaft und Paraguay entwickeln unter
einander eine Zusammenarbeit in der Land- und Vieh
wirtschaft. Zu diesem Zweck prüfen sie im Geiste der
Zusammenarbeit und wohlwollend

a) die Möglichkeiten für eine Steigerung des beidersei
tigen Handels mit land- und viehwirtschaftlichen
Erzeugnissen ;

b) die Maßnahmen in den Bereichen Gesundheit, Pflan
zenschutz und Umweltschutz und ihre Folgen, damit
sie den Handel nicht behindern, und berücksichtigen
dabei die einschlägigen Rechtsvorschriften beider
Vertragsparteien .

(2) Die Gemeinschaft unterstützt die Anstrengungen
Paraguays zur Diversifizierung seiner Ausfuhren an
Erzeugnissen der Land- und Viehwirtschaft.



Nr. L 313/74 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 30 . 10. 92

Artikel 5 Artikel 7

Industrielle Zusammenarbeit
Investitionen

Die Vertragsparteien kommen überein,

a) im Rahmen ihrer jeweiligen Befugnisse, Rechtsvor
schriften und Politiken die Steigerung beiderseitig
vorteilhafter Investitionen zu unterstützen ;

b) das günstige Investitionsklima für gegenseitige Investi
tionen der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft und Para
guays vor allem durch Investitionsförderung und Inve
stitionsschutz zu verbessern, die auf dem Grundsatz
der Nichtdiskriminierung und der Gegenseitigkeit
beruhen.

Artikel 8

( 1 ) Die Vertragsparteien kommen überein, die Erweite
rung und Diversifizierung der Produktionsgrundlagen in
Paraguay im gewerblichen Sektor und im Dienstleistungs
gewerbe zu fördern, wobei sie ihre Kooperationsmaß
nahmen in erster Linie auf die Klein- und Mittelbetriebe
ausrichten und Maßnahmen unterstützen, die diesen den
Zugang zu Kapital, Märkten und geeigneten Technolo
gien erleichtern. Diese Aktionen können auch die Schaf
fung gemeinsamer Mechanismen und Einrichtungen
einschließen .

(2) Die Vertragsparteien kommen ferner überein, die
Möglichkeiten zur Förderung von Vorhaben zu erwägen,
die eine harmonische Integration der Industrie in den
Mercosur begünstigen könnten.

Artikel 6

Zusammenarbeit im Umweltschutz

(1 ) Die Vertragsparteien verpflichten sich, eine Zusam
menarbeit zum Schutz und zur Verbesserung der Umwelt
bei den Problemen zu entwickeln, die durch die
Verschmutzung der Gewässer, des Bodens und der Luft,
die Erosion, die Desertifikation, die Entwaldung und den
Raubbau an den natürlichen Ressourcen hervorgerufen
werden . Sie fördern gleichfalls die produktive Erhaltung
der wildlebenden Flora und Fauna zu Wasser und zu
Lande, die Gesundung der Wasserläufe und die Erhaltung
der Tropenwälder und Nationalparks.

Zusammenarbeit in Wissenschaft und Technik

(1 ) Die Vertragsparteien verpflichten sich, zur Förde
rung und Entwicklung der wissenschaftlichen und techni
schen Kapazitäten Paraguays beizutragen.

Zu diesem Zweck wird eine möglichst weitreichende
Zusammenarbeit zwischen spezialisierten Einrichtungen
und/oder Unternehmen der Vertragsparteien gefördert, an
der sich die Forschungszentren der Vertragsparteien betei
ligen, um Probleme von beiderseitigem Interesse
gemeinsam zu lösen.

(2) Die Vertragsparteien legen einvernehmlich die
Bereiche ihrer Zusammenarbeit fest, ohne von vornherein
irgendeinen Bereich auszuschließen. Zu diesen Bereichen
gehören insbesondere :

a) die Stärkung der Forschungskapazitäten,
b) die Entwicklung und Verwaltung der Politiken in
Wissenschaft und Technik,

c) Schutz und Verbesserung der Umwelt,
d) die rationelle Nutzung der natürlichen Ressourcen,
insbesondere der Waldbestände,

e) die Integration und regionale Zusammenarbeit bei
Vorhaben in Wissenschaft und Technik,

f) die Verbreitung von wissenschaftlichen und techni
schen Informationen und Kenntnissen .

(3) Die Vertragsparteien erleichtern und fördern die
Durchführung von Maßnahmen, die der Verwirklichung
der Ziele ihrer Zusammenarbeit dienen, insbesondere :

a) die gemeinsame Ausführung von Forschungsprojekten
durch Forschungszentren und andere zuständige
Einrichtungen der Vertragsparteien,

b) den Austausch von wissenschaftlichen Informationen,
vor allem über Seminare, Arbeitstagungen, Kongresse
usw.,

c) Unterstützung der Reintegration von Wissenschaftlern,
Technikern und Sachverständigen in Paraguay.

(2) Zu diesem Zweck streben die Vertragsparteien
folgende Maßnahmen im Umweltbereich an :

a) Schaffung und Stärkung öffentlicher und privater
Umweltschutzeinrichtungen,

b) Entwicklung und Vervollständigung der Rechtsvor
schriften, Normen und Standards,

c) Forschung, Ausbildung und Information sowie Sensibi
lisierung der Öffentlichkeit,

d) Durchführung von Studien und Projekten sowie
Bereitstellung technischer Hilfe,

e) Veranstaltung von Treffen, Seminaren, Workshops,
Konferenzen, Besuchen von Beamten, Sachverstän
digen, Technikern, Unternehmensleitern und
sonstigen Personen, die Aufgaben im Umweltbereich
erfüllen.
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Artikel 9 den gegenseitigen Handel nachteilig auswirken
könnten.

Artikel 12
Meistbegünstigung

Die Vertragsparteien gewähren einander für ihre Waren
iinfuhren und -ausfuhren die Meistbegünstigung gemäß
iem Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen.

Artikel 10

Zusammenarbeit im Bereich der öffentlichen
Verwaltung

(1 ) Die Vertragsparteien arbeiten im Bereich der
öffentlichen Verwaltung zusammen mit dem Ziel, zu
deren Modernisierung und Rationalisierung auf natio
naler, regionaler und lokaler Ebene beizutragen, insbeson
dere bezüglich der Umstrukturierung der Zentralverwal
tung.

(2) Zur Verwirklichung dieser Ziele bemühen sich die
Vertragsparteien unter anderem um Förderung
— von Seminaren, Stipendien und Ausbildungslehr
gängen für Beamte und Angestellte öffentlicher
Einrichtungen und Verwaltungsbehörden,

— der Verbesserung der Ausrüstung öffentlicher Einrich
tungen und Verwaltungsbehörden.

Artikel 13

Vorübergehende Einfuhr von Waren

Die Vertragsparteien verpflichten sich, der Befreiung von
Zöllen und Abgaben bei der vorübergehenden Einfuhr
fon Waren Rechnung zu tragen, die Gegenstand interna
:ionaler Vereinbarungen auf diesem Gebiet und zur
Wiederausfuhr bestimmt sind.

Artikel 11

Zusammenarbeit im Bereich Information,
Kommunikation und Kultur

(1 ) Die Zusammenarbeit zwischen den Vertragspar
teien umfaßt die Bereiche Information und Kommunika
tion unter Berücksichtigung der kulturellen Dimension
ihrer beiderseitigen Beziehungen .

(2) Diese Zusammenarbeit umfaßt auch die Erhaltung
des historischen Erbes und Kulturguts.

Artikel 14

Handelspolitische Zusammenarbeit

(1 ) Die Vertragsparteien kommen überein, die
Entwicklung und die Diversifizierung ihres Handels unter
Berücksichtigung ihrer jeweiligen Wirtschaftslage weitest
möglich zu fördern und sich dabei möglichst weitgehende
Erleichterungen einzuräumen.

(2) Die Vertragsparteien kommen überein, die
Methoden und Mittel zur Beseitigung der nichttarifären
und zollähnlichen Hemmnisse unter Berücksichtigung
der in den internationalen Organisationen durchgeführten
Arbeiten zu prüfen, und verpflichten sich, eine Politik zu
verfolgen, die auf folgende Ziele ausgerichtet ist :

a) Sie räumen einander größtmögliche Erleichterungen
für Handelsgeschäfte ein ;

b) sie arbeiten auf bilateraler und multilateraler Ebene bei
der Lösung von Problemen von gemeinsamem Inter
esse zusammen ; dazu gehören auch Fragen in den
Bereichen geistiges und gewerbliches Eigentum,
Ursprungsbezeichnungen, Grundstoffe, Halbfertig- und
Fertigwaren ;

c) sie erleichtern die Zusammenarbeit zwischen ihren
jeweiligen Zollverwaltungen, vor allem im Bereich der
Berufsausbildung, der Vereinfachung der Zollverfahren
und der Aufdeckung von Verstößen gegen die Zollvor
schriften ;

d) sie tragen ihren jeweiligen Interessen Rechnung,
sowohl was den Zugang zu den Ressourcen und die
darauf folgende Verarbeitung, als auch was den Zugang
zu den Märkten für die Waren der Vertragsparteien
anbetrifft ;

e) sie schaffen Kontakte zwischen den Wirtschaftsbetei
ligten mit dem Ziel, die bestehenden Handelsströme
zu diversifizieren und zu intensivieren ;

f) sie prüfen, empfehlen und verwirklichen Absatzförde
rungsmaßnahmen, die zu einer Steigerung der Ein
und Ausfuhren beitragen können ;

g) sie holen nach Möglichkeit die Stellungnahme der
andereft Vertragspartei zu Maßnahmen ein, die sich auf

Ausbildung

(1 ) Die im Rahmen dieses Abkommens durchge
führten Kooperationsmaßnahmen können die erforder
lichen Ausbildungskomponenten erfassen.

(2) Die Ausbildungsmaßnahmen sind in erster Linie
bestimmt für Ausbilder und Lehrkräfte oder für
Führungskräfte, die bereits eine verantwortliche Position
in Unternehmen, in der Verwaltung, im öffentlichen
Dienst oder in anderen wirtschaftlichen und sozialen
Einrichtungen innehaben.

(3) Die Vertragsparteien erwägen ferner die Möglich
keit, besondere Ausbildungsprogramme durchzuführen,
die zur Stärkung der demokratischen Einrichtungen Para
guays beitragen .

Artikel 15

Zusammenarbeit im öffentlichen Gesundheits
wesen

Die Vertragsparteien kommen überein, im öffentlichen
Gesundheitswesen zur Verbesserung des Lebensstandards
und der Lebensqualität, insbesondere der besonders
benachteiligten Bevölkerungsgruppen, zusammenzuar
beiten .
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— gemeinsame Teilnahme an Messen und Ausstellungen
zur Steigerung des Fremdenverkehrs.

Artikel 18

Zu diesem Zweck verpflichten sich die Vertragsparteien,
gemeinsame Forschungsarbeiten, Technologietransfer,
Erfahrungsaustausch und technische Hilfe zu entwickeln ;
dazu gehören insbesondere :

— Leitung und Verwaltung der zuständigen Dienste,
— Veranstaltung von Treffen von Wissenschaftlern und
Austausch von Sachverständigen,

— Programme für die Berufsausbildung,
— Programme und Vorhaben zur Verbesserung der
Gesundheitsbedingungen und des sozialen Wohlerge
hens im städtischen und ländlichen Raum.

Artikel 16

Regionale Zusammenarbeit und Integration

(1 ) Die Zusammenarbeit zwischen den Vertragspar
teien kann Maßnahmen umfassen, die im Rahmen von
Kooperations- oder Integrationsabkommen mit Drittlän
dern der gleichen Region durchgeführt werden.

(2) Ohne irgendeinen Bereich auszuschließen, werden
insbesondere Maßnahmen berücksichtigt, die folgendes
betreffen :

a) die regionale Zusammenarbeit im Umweltbereich,
b) die Entwicklung des Regionalhandels,
c) die Stärkung regionaler Einrichtungen und die Unter
stützung der Durchführung gemeinsamer Politiken
und Aktivitäten,

d) die regionale Kommunikation, insbesondere über die
Flußschiffahrt.

Artikel 19

Zusammenarbeit bei der Drogenbekämpfung

( 1 ) Die Vertragsparteien verpflichten sich, im Einklang
mit ihren jeweiligen Rechtsvorschriften, ihre Anstren
gungen zur Verhinderung und Verringerung der Produk
tion, des unerlaubten Handels und des Verbrauchs von
Drogen zu koordinieren und zu intensivieren .

(2) Diese Zusammenarbeit umfaßt unter anderem :

— Ausbildungs-, Bildungs-, Gesundheits- und Rehabili
tierungsprojekte für Drogenabhängige, einschließlich
ihrer beruflichen und sozialen Wiedereingliederung,

— Forschungsprogramme und -vorhaben,
— Maßnahmen zugunsten alternativer Wirtschaftsmög
lichkeiten,

— Austausch aller einschlägigen Informationen,
einschließlich Maßnahmen im Bereich der Geld
wäsche.

(3) An der Finanzierung der vorgenannten Maßnahmen
können sich öffentliche und private Einrichtungen, natio
nale, regionale und internationale Organisationen in
Absprache mit der Regierung der Republik Paraguay und
den zuständigen Stellen der Gemeinschaft und ihrer
Mitgliedstaaten beteiligen.

Artikel 17

Entwicklungskooperation

( 1 ) Zur Konsolidierung und Beschleunigung der wirt
schaftlichen und sozialen Entwicklung Paraguays wird die
Gemeinschaft Paraguay im Rahmen ihrer Programme für
Entwicklungsländer Entwicklungshilfe leisten .

(2) Besondere Beachtung erhalten hierbei die ländliche
Entwicklung, insbesondere die integrierte ländliche
Entwicklung, gemeinsame Ausbildungsmaßnahmen sowie
Maßnahmen zur Verbesserung der Nahrungsmittelversor
gung, der Beschäftigung, der Wohnverhältnisse im städti
schen und ländlichen Raum und zur Förderung der
Basisorganisationen.

Artikel 20

Mittel für die Verwirklichung der Zusammenarbeit

Zur Erleichterung der Verwirklichung der Ziele der in
diesem Abkommen vorgesehenen Zusammenarbeit
stellen die Vertragsparteien innerhalb ihrer Möglichkeiten
und über ihre jeweiligen Verfahren die geeigneten Mittel
bereit ; dazu gehören auch finanzielle Mittel .

Artikel 21

Zusammenarbeit im Fremdenverkehr

Die Vertragsparteien fördern im Einklang mit ihren
Rechtsvorschriften die Entwicklung der Zusammenarbeit
im Fremdenverkehr über spezifische Maßnahmen ; dazu
gehören insbesondere :

— Austausch von Beamten und Sachverständigen für
Fremdenverkehrsfragen sowie von Informationen und
Statistiken über den Fremdenverkehr und Technolo
gietransfer ;

— Entwicklung von Tätigkeiten, mit denen der Frem
denverkehr und Investitionen im Fremdenverkehr
angeregt werden ;

— Anstoß zu Ausbildungsmaßnahmen, vor allem betref
fend Betrieb und Verwaltung im Hotelgewerbe ;

Gemischter Kooperationsausschuß

( 1 ) Es wird ein Gemischter Kooperationsausschuß
eingesetzt, der aus Vertretern der Gemeinschaft einerseits
und Vertretern Paraguays andererseits besteht. Der
Gemischte Ausschuß tagt einmal im Jahr, und zwar
abwechselnd in Brüssel und Asuncion, wobei Zeitpunkt
und Tagesordnung einvernehmlich festgelegt werden .
Außerordentliche Tagungen können einvernehmlich
einberufen werden.
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angewendet wird, und nach Maßgabe jenes Vertrages
einerseits sowie für das Gebiet der Republik Paraguay
andererseits .

Artikel 24

(2) Der Gemischte Ausschuß sorgt für das ordnungsge
mäße Funktionieren dieses Abkommens und prüft alle
Fragen im Zusammenhang mit seiner Durchführung. Er
übernimmt dazu insbesondere folgende Aufgaben :
a) Er prüft Maßnahmen für die Entwicklung und Diversi
fizierung des Handels im Einklang mit den Zielen
dieses Abkommens ;

b) er erörtert alle Fragen von gemeinsamem Interesse im
Zusammenhang mit dem Handel und der Zusammen
arbeit, einschließlich künftiger Maßnahmen und der
zu ihrer Verwirklichung zur Verfügung stehenden
Mittel ;

c) er spricht Empfehlungen zur Förderung der Auswei
tung des Handels und zur Intensivierung der Zusam
menarbeit aus ; dabei berücksichtigt er auch die erfor
derliche Koordinierung der geplanten Maßnahmen ;

d) er spricht allgemein Empfehlungen aus, die zur
Verwirklichung der Ziele dieses Abkommens
beitragen.

(3) Der Gemischte Ausschuß kann Unterausschüsse
und Arbeitsgruppen einsetzen, die ihn bei der Erfüllung
seiner Aufgaben unterstützen .

Artikel 22

Evolutivklausel

( 1 ) Die Vertragsparteien können im gegenseitigen
Einvernehmen dieses Abkommen erweitern, um im
Einklang mit ihren jeweiligen Rechtsvorschriften die
Zusammenarbeit in besonderen Wirtschaftszweigen oder
spezifischen Tätigkeiten zu intensivieren und auszubauen.

(2) Im Rahmen der Durchführung dieses Abkommens
kann jede Vertragspartei Vorschläge zur Erweiterung der
Zusammenarbeit unter Berücksichtigung der bei der
Durchführung des Abkommens erworbenen Erfahrungen
unterbreiten .

Artikel 25

Inkrafttreten und Laufzeit

( 1 ) Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des Monats
in Kraft, der auf den Tag folgt, an dem die Vertragspar
teien einander den Abschluß der hierfür erforderlichen
Verfahren notifiziert haben.

(2) Dieses Abkommen wird für einen Zeitraum von
fünf Jahren geschlossen . Es verlängert sich jährlich, wenn
es nicht sechs Monate vor dem Zeitpunkt seines Ablaufs
von einer Vertragspartei gekündigt worden ist.

Artikel 26

Andere Abkommen

( 1 ) Unbeschadet der Bestimmungen der Verträge zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaften werden
durch dieses Abkommen und alle auf seiner Grundlage
getroffenen Maßnahmen in keiner Weise die Befugnisse
der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft berührt, mit Para
guay im Bereich der Wirtschaftskooperation bilaterale
Maßnahmen durchzuführen und gegebenenfalls neue
Abkommen über wirtschaftliche Zusammenarbeit mit
Paraguay zu schließen .
(2) Vorbehaltlich der Bestimmungen des Absatzes 1
über die wirtschaftliche Zusammenarbeit treten die
Bestimmungen dieses Abkommens an die Stelle der
Bestimmungen von Abkommen zwischen den Mitglied
staaten der Gemeinschaften und Paraguay, sofern letztere
Bestimmungen mit diesen unvereinbar oder identisch
sind.

Artikel 23

Anhänge

Die Anhänge sind Bestandteil dieses Abkommens.

Artikel 27
f

Verbindliche Sprachen

Dieses Abkommen ist in zwei Urschriften in dänischer,
deutscher, englischer, französischer, griechischer, italieni
scher, niederländischer, portugiesischer und spanischer
Sprache abgefaßt, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen
verbindlich ist.

ureograpniscner oeirungsDereicn

Das Abkommen gilt für die Gebiete, in denen der Vertrag
zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
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En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.
Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale .
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses
Abkommen gesetzt.
Εις πίστωση των ανωτέρω, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι έθεσαν τις υπογραφές τους
στην παρούσα συμφωνία.
In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent
accord.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente
accordo.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze
Overeenkomst hebben gesteld.
Em fe do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do
presente acordo .

Hecho en Bruselas, el tres de febrero de mil novecientos noventa y dos.
Udfærdiget i Bruxelles, den tredje februar nitten hundrede og tooghalvfems.
Geschehen zu Brüssel am dritten Februar neunzehnhundertzweiundneunzig.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τρεις Φεβρουάριου χίλια εννιακόσια εννενήντα δύο.
Done at Brussels on the third day of February in the year one thousand nine hundred and
ninety-two.
Fait a Bruxelles, le trois février mil neuf cent quatre-vingt-douze.
Fatto a Bruxelles, addi tre febbraio millenovecentonovantadue.

Gedaan te Brussel, de derde februari negentienhonderd tweeënnegentig.
Feito em Bruxelas, em tres de Fevereiro de mil novecentos e noventa e dois.

Por el Consejo de las Comunidades Europeas
For Rådet for De Europæiske Fællesskaber
Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften
Για το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
For the Council of the European Communities
Pour le Conseil des Communautés européennes
Per il Consiglio delle Comunità europee
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen
Pelo Conselho das Comunidades Europeias
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Por el Gobierno de la República del Paraguay
For regeringen for Republikken Paraguay
Für die Regierung der Republik Paraguay
Για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Παραγουάης
For the Government of the Republic of Paraguay
Pour le gouvernement de la republique du Paraguay
Per il governo della Repubblica del Paraguay
Voor de Regering van de Republiek Paraguay
Pelo Governo da Republica do Paraguai
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ANHANG I

Briefwechsel über den Seeverkehr

Schreiben Nr. 1

Sehr geehrter Herr . .

anläßlich der Unterzeichnung des Kooperationsabkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und
Paraguay haben sich die Vertragspartien verpflichtet, Fragen im Zusammenhang mit dem Seeverkehr in
geeigneter Weise und vor allem dann zur Sprache zu bringen, wenn dieser Handelshemmnisse verursachen
kann . In diesem Zusammenhang werden beiderseitig zufriedenstellende Lösungen unter Wahrung des
Grundsatzes des freien und lauteren Wettbewerbs im Handel erarbeitet werden.

Ferner wurde vereinbart, daß diese Fragen auch in den Sitzungen des Gemischten Ausschusses zur Sprache
gebracht werden.

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir die Zustimmung Ihrer Regierung zu Vorstehendem mitteilen würden.

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr . . ., den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.

Im Namen des
Rates der Europäischen Gemeinschaften

Schreiben Nr. 2

Sehr geehrte Herren,

ich beehre mich, Ihnen den Eingang Ihres heutigen Schreibens zu bestätigen, das folgenden Wortlaut hat :
»Anläßlich der Unterzeichnung des Kooperationsabkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft
und Paraguay haben sich die Vertragspartien verpflichtet, Fragen im Zusammenhang mit dem Seever
kehr in geeigneter Weise und vor allem dann zur Sprache zu bringen, wenn dieser Handelshemmnisse
verursachen kann. In diesem Zusammenhang werden beiderseitig zufriedenstellende Lösungen unter
Wahrung des Grundsatzes des freien und lauteren Wettbewerbs im Handel erarbeitet werden.
Ferner wurde vereinbart, daß diese Fragen auch in den Sitzungen des Gemischten Ausschusses zur
Sprache gebracht werden."

Ich darf Ihnen die Zustimmung meiner Regierung zu dem Inhalt dieses Schreibens bestätigen.

Genehmigen Sie, sehr geehrte Herren, den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.

Für die
Regierung der Republik Paraguay
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ANHANG II

Einseitige Erklärung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zu dem System der Allgemeinen
Präferenzen

Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft bestätigt die Bedeutung, die sie dem System der Allgemeinen
Zollpräferenzen beimißt, das gemäß der Resolution 21 (II) der Zweiten Konferenz der Vereinten Nationen
über Handel und Entwicklung eingeführt wurde.

Die Gemeinschaft ist bereit, Vorschläge Paraguays zu prüfen, um ihm eine optimale und möglichst weitrei
chende Inanspruchnahme des Schemas der Allgemeinen Zollpräferenzen zu erleichtern, das sie gemäß der
vorgenannten Entschließung eingeführt hat.

Außerdem wird die Kommission Informationsseminare in Paraguay durchführen, um bei den Verwaltungs
behörden und Wirtschaftsunternehmen in diesem Land zu einer besseren Kenntnis des Schemas der
Gemeinschaft beizutragen.
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Unterrichtung über den Zeitpunkt des Inkrafttretens des Rahmenabkommens über die
Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Repu

blik Paraguay, das am 3. Februar 1992 in Brüssel unterzeichnet wurde (')

Da die Notifizierung des Abschlusses der für das Inkrafttreten erforderlichen Verfahren am 28 .
Oktober 1992 abgeschlossen wurde, tritt das Rahmenabkommen über die Zusammenarbeit
gemäß seinem Artikel 25 am 1 . November 1992 in Kraft.

(') Siehe Seite 71 dieses Amtsblatts.
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BERICHTIGUNGEN

Berichtigung der Verordnung (EWG) Nr. 3004/92 der Kommission vom 16. Oktober 1992
zur Festsetzung des Höchstkaufpreises und der im Rahmen der 78. Teilausschreibung des
Ankaufs von Rindfleisch zur Intervention gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 1627/89

ankaufbaren Mengen

(Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 301 vom 17. Oktober 1992)

Seite 30 :

»Artikel 2" wird gestrichen und „Artikel 3" wird zu »Artikel 2".
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